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ZUSAMMENFASSUNG 

Am 28. November 2018 wurde der konsolidierte Text der überarbeiteten Richtli-

nie (EU) 2018/1808 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Novem-

ber 2018 zur Änderung der Richtlinie 2010/13/EU zur Koordinierung bestimmter 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 

audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste – 

AVMD-RL) im Hinblick auf sich verändernde Marktgegebenheiten im Amtsblatt 

der Europäischen Union veröffentlicht. Mit der Novelle will die EU auf das verän-

derte Marktumfeld und den technologischen Wandel reagieren. 

Die überarbeiteten Vorschriften der AVMD-RL gelten nicht mehr wie bislang nur 

für Fernsehveranstalter und Anbieter von audiovisuellen Mediendiensten auf Ab-

ruf, sondern erfassen auch Video-Sharing-Plattformen wie YouTube, Netflix oder 

Facebook. Diese Plattformen werden in bestimmten Bereichen künftig vergleich-

baren Standards unterworfen wie klassische Fernsehsender. Damit wird der ver-

änderten Mediennutzung der Nutzerinnen und Nutzer Rechnung getragen. 

Zudem beinhaltet die Novellierung u.a. striktere Regeln zum Jugendschutz und 

neue Vorschriften, durch die die Mitgliedstaaten künftig sicherstellen sollen, dass 

in audiovisuellen Medien nicht zu Hass, Gewalt oder Terrorismus aufgerufen wird 

sowie Bestimmungen, die zur kulturellen Vielfalt des audiovisuellen Sektors in 

Europa beitragen sollen. Durch die Änderungen soll den Entwicklungen des Mark-

tes Rechnung getragen werden und ein Gleichgewicht zwischen dem Zugang zu 

Online-Inhalte-Diensten, dem Verbraucherschutz und der Wettbewerbsfähigkeit 

geschaffen werden. 

Die Richtlinie soll in Liechtenstein durch eine Abänderung des Mediengesetzes 

und des Tabakpräventionsgesetzes umgesetzt werden.  

ZUSTÄNDIGES MINISTERIUM 

Ministerium für Infrastruktur, Wirtschaft und Sport 

BETROFFENE STELLE 

Amt für Kommunikation 
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Vaduz, 17. März 2020 

LNR 2020-291 

P 

1. AUSGANGSLAGE 

Das liechtensteinische Medienrecht wurde letztmals im Jahr 2012 einer grösse-

ren Revision unterzogen. Einerseits im Zuge der Umsetzung der Richtlinie 

2010/13/EU zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (Richt-

linie über audiovisuelle Mediendienste; AVMD-RL)1 und andererseits durch den 

selektiven Nachvollzug der für Liechtenstein relevanten Änderungen der öster-

reichischen und deutschen Rezeptionsvorlagen2 des liechtensteinischen Medien-

rechts. 

Fast zehn Jahre nach Inkrafttreten der ersten AVMD-RL steht nunmehr die Um-

setzung der Richtlinie (EU) 2018/1808 des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 14. November 2018 zur Änderung der AVMD-RL an, wobei eine Reform 

des Medienrechts überfällig erscheint, bei der die Regulierungsintensität nicht 

von der Übertragungsform, sondern vom Einfluss einzelner Angebote auf die 

Meinungsbildung abhängig ist. Die gegenständliche Vorlage dient somit primär, 

aber nicht ausschliesslich der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/1808 des Eu-

1  ABl. L 95 vom 15.4.2010, S. 1. 
2  Vgl. die Novellierung des österreichischen MedienG durch die Gesetze BGBl. I Nr. 49/2005, BGBl. I Nr. 

151/2005, BGBl. I Nr. 112/2007 und BGBl. I Nr. 8/2009 sowie die einschlägige Rundfunkrechtsnovelle 
(Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz, das KommAustria-Gesetz, das Telekommunika-
tionsgesetz 2003, das Verwertungsgesellschaftengesetz 2006, das ORF-Gesetz, das Privatfernsehgesetz, 
das Privatradiogesetz und das Fernseh-Exklusivrechtegesetz geändert werden, BGBl. I Nr. 50/2010) so-
wie die deutschen Rundfunkänderungsstaatsverträge Nrn. 6 bis 13, mit denen jeweils der Rundfunk-
staatsvertrag vom 31. August 1991 abgeändert wurde, sowie die Ersetzung des Mediendienststaatsver-
trags vom 31. Januar 1997 durch das Telemediengesetz vom 26. Februar 2007, BGBl. I S. 179, zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz vom 31. Mai 2010, BGBl. I S. 692. 
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ropäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Änderung der 

Richtlinie 2010/13/EU zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungs-

vorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Medien-

dienste (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste; AVMD-RL) im Hinblick auf 

sich verändernde Marktgegebenheiten.3 Gleichzeitig ist die Systematik des Me-

diengesetzes4 den sich aus der Novellierung der AVMD-RL ergebenden und den 

im dynamischen Bereich der elektronischen Medien stark veränderten Gegeben-

heiten anzupassen.  

Somit beschränkt sich der vorliegende Vernehmlassungsbericht auf die Umset-

zung der AVMD-RL sowie die Anpassung der Systematik im Bereich der elektroni-

schen Medien, ohne dabei den umfassenden Charakter sowie den technologie-

neutralen Ansatz des liechtensteinischen Mediengesetzes in seiner Grundstruk-

tur zu verändern. Beibehalten wird insbesondere auch der im Lichte des dynami-

schen und technischen Umfelds des Medienrechts bewährte Ansatz eines auf die 

grundlegenden Bestimmungen beschränkten Mediengesetzes, das durch ent-

sprechende Detailbestimmungen auf Verordnungsebene ergänzt wird. Letztere 

sind in besonderem Masse geeignet, mit der notwendigen Detailtreue und auch 

Flexibilität den medienrechtlichen Rechtsrahmen abzurunden. Die Umsetzungs-

frist für die EU-Mitgliedsstaaten endet am 19. September 2020.  

Der umzusetzende Rechtsakt befindet sich derzeit im Übernahmeverfahren ins 

EWR-Abkommen. Als Umsetzungsfrist für die EWR/EFTA-Staaten gilt der 19. Sep-

tember 2020 oder das Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinamen EWR-

Ausschusses zur Übernahme der Richtlinie in das EWR-Abkommen, je nachdem, 

welcher Zeitpunkt der spätere ist.  

3  ABl. L 303 vom 28.11.2018, S. 69. 
4  Mediengesetz (MedienG) vom 19. Oktober 2005, LGBl. 2005 Nr. 250. 
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2. BEGRÜNDUNG DER VORLAGE 

Durch die zunehmende Konvergenz von Fernseh- und Internetdiensten hat sich 

der Markt für audiovisuelle Mediendienste beträchtlich und schnell weiterentwi-

ckelt. Die technischen Entwicklungen haben neue Arten von Diensten und neue 

Benutzererfahrungen ermöglicht; so haben neue Arten von Inhalten wie Video-

clips oder nutzergenerierte Inhalte zunehmend an Bedeutung gewonnen und es 

haben sich neue Anbieter, darunter auch Anbieter von Videoabrufdiensten und 

Video-Sharing-Plattformen, fest etabliert. Darüber hinaus ist die traditionelle 

Zweiteilung in Medieninhaber bzw. Mediendiensteanbieter einerseits und Medi-

ennutzer bzw. Medienkonsumenten andererseits durch das Phänomen der soge-

nannten Plattform-Dienste ergänzt bzw. durchbrochen worden. 

Zudem haben sich die Sehgewohnheiten, insbesondere die der jüngeren Genera-

tionen, erheblich geändert. Der Hauptbildschirm des Fernsehgerätes ist zwar 

nach wie vor ein wichtiges Instrument des gemeinsamen audiovisuellen Erle-

bens, viele Zuschauer benutzen aber auch andere, tragbare Geräte, um audiovi-

suelle Inhalte anzusehen. Herkömmliche Fernsehinhalte machen dennoch nach 

wie vor den Hauptteil der durchschnittlichen täglichen Nutzungsdauer aus. 

Diese Konvergenz der Medien macht einen aktualisierten Rechtsrahmen erfor-

derlich, um den Entwicklungen des Marktes Rechnung zu tragen und ein Gleich-

gewicht zwischen dem Zugang zu Online-Inhalte-Diensten, dem Verbraucher-

schutz und der Wettbewerbsfähigkeit zu schaffen. 

Es ist allerdings wichtig daran zu erinnern, dass es sich bei der Richtlinie um eine 

Mindestharmonisierung handelt. Diese gewährleistet, dass alle audiovisuellen 

Mediendienste im EWR ein Mindestmass an Regeln einhalten müssen, was wie-

derum die Voraussetzung dafür ist, dass diese Dienste im gesamten EWR frei 

zirkulieren und angeboten werden können. Erfüllt der Anbieter eines audiovisu-
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ellen Mediendienstes in einem Land die nationalen Vorgaben, die ihrerseits die 

Regeln der AVMD-RL berücksichtigen müssen, so darf die Verbreitung und der 

Empfang im gesamten EWR im Prinzip nicht eingeschränkt werden. Abweichun-

gen hiervon regelt alleine die AVMD-RL. Da alle die gleichen Mindestauflagen 

erfüllen, sind zudem ein fairer Wettbewerb sowie ein ausreichender Verbrau-

cherschutz im gesamten EWR gewährleistet. 

Im Rahmen der Revision der AVMD-RL werden zudem auch die Richtlinienbe-

stimmungen zur audiovisuellen kommerziellen Kommunikation im Bereich der 

Tabakerzeugnisse, elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern angepasst. 

Dementsprechend sollen mit dieser Vorlage auch die entsprechenden Bestim-

mungen des Tabakpräventionsgesetzes5 angepasst werden. 

3. SCHWERPUNKTE DER VORLAGE 

Die AVMD-Richtlinie nimmt eine besondere Stellung ein, denn sie ist im Grunde 

die einzige Regelung, die sich explizit mit den Inhalten audiovisueller Medien 

beschäftigt. Als lex specialis enthält sie eine ganze Reihe von Vorgaben: Das all-

gemeine Prinzip des Binnenmarktes – das heisst, der freie Verkehr von Waren 

und Dienstleistungen im EWR – wird durch die AVMD-Richtlinie für den audiovi-

suellen Bereich konkretisiert und durch das der Richtlinie zugrunde liegende Her-

kunftslandprinzip sichergestellt.  

Das gestärkte Herkunftslandprinzip, welches besagt, dass ein Anbieter lediglich 

die Regeln eines Mitgliedstaates anstatt verschiedener Länder zu befolgen hat, 

schafft mehr Klarheit zu der Frage, welche Regeln welches Mitgliedstaates gel-

ten, mit abgestimmten Ausnahmebestimmungen sowohl für Fernsehveranstalter 

5  Gesetz vom 13. Dezember 2007 über den Nichtraucherschutz und die Werbung für Tabakerzeugnisse 
(Tabakpräventionsgesetz; TPG), LGBl. 2008 Nr. 27. 
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als auch Anbieter von Abrufdiensten sowie mit Möglichkeiten für Ausnahmen im 

Fall öffentlicher Sicherheitsbedenken und ernsthafter Gefahren für die öffentli-

che Gesundheit. 

Darüber hinaus werden einige audiovisuelle Regeln auf Video-Sharing-

Plattformen ausgeweitet bzw. neue spezifische Regeln geschaffen: Dienste wie 

YouTube wie auch audiovisuelle Inhalte, die in sozialen Medien wie Facebook 

geteilt werden, fallen unter die überarbeitete Richtlinie. Die Richtlinie sorgt zu-

dem für einen besseren Schutz Minderjähriger vor schädlichen Inhalten in der 

Online-Welt: Die neuen Regeln stärken den Schutz bei Videoabrufdiensten und 

weiten die Pflicht zum Schutz Minderjähriger auch auf Video-Sharing-

Plattformen aus, deren Anbieter nunmehr angemessene Massnahmen ergreifen 

müssen. Die bereits von der Rechtsprechung in Einzelfällen für Plattformdienste 

etablierte „Moderations- und Überwachungspflicht“ für den Plattformbetreiber 

wird dadurch konkretisiert und harmonisiert. Darüber hinaus sieht sie einen ver-

stärkten Schutz bei Fernsehen und Video-on-Demand vor Anstiftung zu Gewalt 

oder Hass und öffentliche Aufforderung zur Begehung einer terroristischen Straf-

tat vor. Video-Sharing-Plattformen müssen zudem angemessene Massnahmen 

ergreifen, um Menschen vor Anstiftung zu Gewalt oder Hass und vor strafbaren 

Inhalten zu schützen.  

Für die Förderung europäischer Werke führt die Richtlinie verstärkte Verpflich-

tungen für Abrufdienste ein, die mindestens 30 % an europäischen Inhalten in 

ihren Katalogen führen und die Hervorhebung dieser Inhalte gewährleisten müs-

sen, wodurch einheitliche Vorgaben für lineare und nicht lineare audiovisuelle 

Mediendienste geschaffen werden. Dies vor dem Hintergrund, dass ein klarer 

Trend zur Nutzung von Abrufdiensten für den Konsum auch und gerade von au-

diovisuellen Werken festzustellen ist.  
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In Bezug auf Fernsehwerbung sieht die Richtlinie mehr Flexibilität vor: Anstelle 

der gegenwärtigen 12 Minuten pro Stunde können Fernsehveranstalter nun frei-

er wählen, wann sie Werbung über den Tag zeigen möchten, wobei ein Gesamt-

grenzwert von 20 % der Sendezeit zwischen 6:00 und 18:00 Uhr einzuhalten ist. 

Der gleiche Anteil ist auch in der Hauptsendezeit (von 18:00 bis 0:00 Uhr) zuläs-

sig. Auf der anderen Seite verschärft sie die Bestimmungen zum Schutz von Kin-

dern vor unangemessener audiovisueller kommerzieller Kommunikation für Le-

bensmittel mit hohem Fett-, Salz- oder Natrium- sowie Zuckergehalt. 

Video-Sharing-Plattformen müssen darüber hinaus bestimmte Verpflichtungen 

für die kommerzielle Kommunikation, für die sie verantwortlich sind, einhalten 

und transparent bei kommerzieller Kommunikation vorgehen, die Nutzer beim 

Hochladen von Inhalten, die solche kommerzielle Kommunikation enthalten, 

vorgegeben haben. 

Schliesslich wird die Unabhängigkeit audiovisueller Regulierungsbehörden im 

europäischen Recht gestärkt, indem sichergestellt werden muss, dass sie recht-

lich von Regierungsstellen getrennt und funktionell unabhängig von ihren jewei-

ligen Regierungen und anderen öffentlichen oder privaten Einrichtungen sind. 

Die bisher von der Regierung als Konzessions- und Aufsichtsbehörde gemäss Art. 

86 Abs. 2 Mediengesetz i.V.m. Art. 6 Medienverordnung6 an das Amt für Kom-

munikation delegierten Geschäfte werden im Rahmen der gegenständlichen Ge-

setzesrevision, gemäss den Vorgaben der AVMD-RL, an eine von der Regierung 

bestimmte oder errichtete Regulierungsbehörde übergehen. Die Umsetzung der 

Bestimmungen über die Regulierungsbehörde erfolgt durch die diesem Ver-

nehmlassungsbericht beigefügte Regierungsvorlage bewusst mit systematischen 

und redaktionellen Abweichungen vom Richtlinientext, denn es wird für Liech-

6  Medienverordnung (MedienV) vom 13. Dezember 2016, LGBl. 2016 Nr. 467. 
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tenstein die bereits im Bereich der elektronischen Kommunikation bewährte 

Lösung eines auf die grundlegenden Bestimmungen beschränkten Gesetzes, das 

durch Detailregelungen auf Verordnungseben ergänzt wird, angestrebt. 

4. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN ARTIKELN 

4.1 Mediengesetz (MedienG)  

Zu Art. 1 Abs. 1 Bst. a, Abs. 3, Abs. 4 und Abs. 5 (neu) 

Die Bestimmung in Abs. 1 Bst. a verweist bereits heute auf die RL-Definition, 

weshalb sich der Anpassungsbedarf auf die Aktualisierung des Verweises be-

schränkt, der neu auch Video-Sharing-Plattform-Anbieter umfasst. Ähnliches gilt 

für den Umsetzungshinweis in Abs. 3 Bst. a. 

Ebenfalls notwendig durch die aktuelle RL-Umsetzung ist die Ergänzung in Abs. 4 

und 5, welche neu die Anzeigepflichten von Mediendiensteanbietern und Video-

Sharing-Plattform-Anbietern, einschliesslich der Pflicht zur Führung eines Ver-

zeichnisses der der Rechtshoheit Liechtensteins unterstehenden Medieninhaber 

durch die Regulierungsbehörde, regeln. Auch hier sollen der Grundsatz auf Ge-

setzesebene und die Details auf Verordnungsebene geregelt werden. Dies soll 

analog der Melde- und Registrierungspflicht im Bereich der elektronischen 

Kommunikation (Melderegime) ausgestaltet sein, welches sich in der Praxis be-

währt hat.

Zu Art. 2 Abs. 1 Ziff. 3, 4, 4a, 4b (neu), 10, 10b (neu), 14, 21, 21a (neu), 22a, 22b 

(neu), 22c (neu), 22d (neu) 23 und 24a 

Der heute unter Ziff. 3 umfassend definierte Begriff des elektronischen Mediums 

stellt auf die Verbreitung unter Benutzung elektronischer Dokumentationsnetze 

ab und führt beispielhaft den Rundfunk sowie die Onlinemedien an. Ersteres ist 

nach wie vor richtig und gültig, während letzteres im Zuge der Überarbeitung der 



11 

Systematik des Medienrechts im Bereich der elektronischen Medien zu streichen 

ist. Der nach wie vor umfassende Begriff des elektronischen Mediums umfasst 

somit sowohl sämtliche Kategorien des Rundfunks, deren Charakteristikum die 

Linearität der Verbreitung ist (lineare elektronische Medien) als auch sämtliche 

Kategorien von elektronischen Medien, die nicht linear über das Internet verbrei-

tet werden. 

Der Begriff des Onlinemediums wurde mit der zwischenzeitlich knapp 15 Jahre 

alten Stammfassung des Mediengesetzes etabliert und stellte damals eine Neu-

schöpfung dar.7 Vor dem Hintergrund des aktuellen Standes der Technik, die eine 

Abgrenzung der verschiedenen Kategorien von Onlinemedien notwendig macht, 

sowie der Systematik der aktuellen Fassung der AVMD-RL, die den Begriff „audi-

ovisueller Mediendienst“ als Überbegriff für Fernsehprogramme und audiovisuel-

le Mediendienste auf Abruf sowie die audiovisuelle kommerzielle Kommunikati-

on verwendet, erscheint eine Anpassung der gegenständlichen Definition in Art. 

2 Abs. 1 Ziff. 4 und 4a sowohl aus systematischen wie auch aus inhaltlichen 

Gründen geboten. 

Eine Definition des „Video-Sharing-Plattform-Dienstes“ oder einer ähnlichen 

Dienstekategorie ist im heutigen Recht nicht vorhanden und daher in Art. 2 Abs. 

1 Ziff. 4b in Übereinstimmung mit der AVMD-RL-Definition neu einzuführen. Pra-

xisgemäss kann und soll die RL-Definition weitgehend übernommen werden. 

Der Begriff des „Medieninhabers“ gemäss Abs. 1 Ziff. 10 soll wie bisher umfas-

send sein und damit neu auch den Video-Sharing-Plattform-Anbieter umfassen; 

dies umso mehr, als dieser zentrale Begriff im Mediengesetz vielfach verwendet 

wird und auch für Video-Sharing-Plattform-Anbieter gelten soll. 

7  vgl. Bericht und Antrag Nr. 2005/6, 12 f. 
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Die neu einzuführende Bestimmung unter Art. 2 Abs. 1 Ziff. 10b ist im Interesse 

der Konzeption des Mediengesetzes allgemeiner zu fassen als die RL-Definition 

und auf sämtliche Medien, nicht nur die audiovisuellen Inhalte, auszudehnen. 

Die heutige, umfassende Definition der „Werbung“ in Art. 2 Abs. 1 Ziff. 14 kann 

und soll beibehalten werden, zumal die audiovisuelle kommerzielle Kommunika-

tion im Sinne der AVMD-RL bereits in der geltenden Definition umfasst ist. Der 

Anpassungsbedarf beschränkt sich daher auf die Aktualisierung des Verweises. 

Die Übernahme des Wortlauts der RL-Definition in Art. 2 Abs. 1 Ziff. 21 drängt 

sich durch die stringente Orientierung an der Systematik und dem Inhalt der 

AVMD-RL auf. Zur „Sendung“ zählen insbesondere Spielfilme, Videoclips, Sport-

berichte, Sitcoms, Dokumentationen, Kindersendungen und Originalproduktio-

nen. 

Die Definition in Ziff. 21a „nutzergeneriertes Video“ ist für den Bereich der Vi-

deo-Sharing-Plattform-Dienste relevant und im heutigen Recht nicht vorhanden 

und daher neu einzuführen. Praxisgemäss kann und soll auch hier die RL-

Definition (weitgehend) übernommen werden. 

Die umzusetzende AVMD-RL verwendet den Begriff des „Mediendiensteanbie-

ters“ als Überbegriff für den Fernsehveranstalter einerseits und den Anbieter 

eines audiovisuellen Mediendienstes auf Abruf andererseits, weshalb es einer 

Ausweitung des ursprünglichen Begriffs des Fernsehveranstalters auf die richtli-

nienkonforme Begrifflichkeit des „Mediendiensteanbieters“ in Art. 2 Abs. 1 Ziff. 

22a bedarf. 

Abs. 1 Ziff. 22b definiert den Begriff des „Video-Sharing-Plattform-Anbieters“. 

Praxisgemäss kann und soll auch hier die RL-Definition (weitgehend) übernom-

men werden. Dasselbe gilt für die neu aufgenommenen Definitionen des „Fern-

sehprogramms“ (Ziff. 22 c) und des „Fernsehveranstalters“ (Ziff. 22 d). Die Neu-
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definition des Fernsehprogramms bringt das relevante Charakteristikum der li-

nearen Verbreitung explizit zum Ausdruck, wodurch Klarheit und Rechtssicher-

heit geschaffen werden. 

Die ergänzte Definition des „Sponsorings“ der AVMD-RL erscheint sachgerecht 

und bildet die in den digitalen Medien vorkommenden Formen dieser Werbetä-

tigkeit besser ab, als die (noch) primär auf den Rundfunk zugeschnittene heutige 

Definition des MedienG, weshalb eine Übernahme der RL-Definition in Art. 2 Abs. 

1 Ziff. 23 angezeigt erscheint. 

In Art. 2 Ziff. 24a ist die Ergänzung der heutigen Definition durch die Wendung 

„oder eines nutzergenerierten Videos“ ausreichend, um die betreffende RL-

Definition umzusetzen. 

Zu Art. 6 Abs. 2 Bst. b und e 

Die AVMD-RL sieht unter Art. 6 Abs. 1 Bst. b vor, dass audiovisuelle Mediendiens-

te keine öffentliche Aufforderung zur Begehung einer terroristischen Straftat 

gemäss Artikel 5 der Richtlinie (EU) 2017/541 des europäischen Parlaments und 

des Rates vom 15. März 2017 zur Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung des 

Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des Rates und zur Änderung des Beschlusses 

2005/671/JI des Rates enthalten dürfen. Vor dem Hintergrund, dass die Richtlinie 

(EU) 2017/541 keine Bedeutung für den EWR hat, war eine (weitgehend) de-

ckungsgleiche Regelung zu treffen. Dies umso mehr, als es angesichts der Ent-

wicklung der Mittel zur Verbreitung von Inhalten über elektronische Kommunika-

tionsnetze wichtig ist, die Allgemeinheit vor der Aufstachelung zu Terrorismus zu 

schützen. Aus diesem Grund soll diese Bestimmung mit der Definition einer ter-

roristischen Straftat gemäss § 278c StGB in Übereinstimmung mit den einschlägi-

gen internationalen Übereinkommen, die auch Liechtenstein ratifiziert hat, er-

gänzt werden. 
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Grundlage des Art. 6 Abs. 2 Bst. e ist Art. 21 Abs. 1 der Charta der Grundrechte 

der Europäischen Union, 2010/C 83/02 (EU-Grundrechtecharta), dessen aktuelle 

Fassung wie folgt lautet: „(1) Diskriminierungen insbesondere wegen des Ge-

schlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der 

genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der 

politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen 

Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der 

sexuellen Ausrichtung sind verboten.“ Dementsprechend war der Wortlaut der 

gegenständlichen Bestimmung entsprechend anzupassen und zu ergänzen. 

Zu Art. 12 Abs. 2, Abs. 4a (neu) und Abs. 5 

Transparenz in Bezug auf die Eigentumsverhältnisse im Medienbereich steht in 

unmittelbarem Zusammenhang mit der Meinungsfreiheit, einem Eckpfeiler de-

mokratischer Systeme. Informationen über die Eigentümerstruktur von Medien-

diensteanbietern ermöglichen es Nutzern in Fällen, in denen die Eigentumsver-

hältnisse zu einer Kontrolle über die Inhalte der angebotenen Dienste oder zur 

Ausübung eines erheblichen Einflusses auf diese führen, sich ein fundiertes Urteil 

über die Inhalte zu bilden. In Abs. 2 und 5 wird den bisherigen Bestimmungen zur 

Offenlegung die zusätzlich obligate Angabe von elektronischen Kontaktdaten 

ergänzt, wie dies auch die AVMD-RL für sämtliche Mediendienste Anbieter vor-

sieht.  

Des Weiteren wird in Abs. 4a die weiterreichende Informationspflicht der Medi-

endiensteanbieter durch die AVMD-RL in einer auf das liechtensteinische Medi-

enrecht mit seinem ganzheitlichen Ansatz angepassten Form umgesetzt. Sämtli-

che Medieninhaber sind daher verpflichtet, den Mitgliedstaat, dessen Regulie-

rung sie unterworfen sind, sowie die zuständigen Regulierungs- und Aufsichts-

stellen offenzulegen. Dieses Erfordernis ist vor allem vor dem Hintergrund der 

uneingeschränkten Verbreitung aller audiovisuellen Mediendienste sowie der 
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konsequenten Umsetzung des Herkunftslandprinzips innerhalb des EWR erfor-

derlich, um die Nutzer in die Lage zu versetzen, allfällige Beschwerden oder Mel-

dungen bei der für einen konkreten Mediendienste Anbieter zuständigen Regu-

lierung- oder Aufsichtsstelle anzubringen. 

Zu Art. 40 Abs. 1 

Art. 40 Abs. 1 legt fest, dass kommerzielle Kommunikation aller Art bestimmten 

Anforderungen genügen muss. Die Umsetzung der AVMD-RL erfordert hier zu-

sätzlich zur ursprünglichen Bestimmung die Ergänzung der explizit „leichten Er-

kennbarkeit“ einer entgeltlichen Veröffentlichung. 

Zu Art. 41 Abs. 1 Bst. b, c und e 

In Art. 41 Abs. 1 Bst. b wurde die Bestimmung bezüglich der Werbegrundsätze 

gemäss der AVMD-RL mit einem Zusatz ergänzt, der sicherstellt, dass Werbung 

die definierten Tatbestände nicht nur nicht enthalten, sondern auch nicht för-

dern darf.  

Die Neubezeichnung des Buchstaben c sowie Aufhebung des Bst. e erfolgt zur 

Bereinigung eines redaktionellen Versehens, da diese Bestimmung versehentlich 

doppelt als Buchstabe e aufgenommen wurde. 

Zu Art. 43 Abs. 1 Einleitungssatz und Abs. 2 

Im Einleitungssatz der gegenständlichen Bestimmung war in Übereinstimmung 

mit Art. 9 Abs. 1 Bst. g AVMD-RL die bisherige Wendung „körperlich oder see-

lisch“ durch die unter anderem bereits in Art. 76a Abs. 1 und 2 verwendete 

Wendung „körperlich, geistig oder sittlich“ zu ersetzen. Diese entspricht nach 

Auffassung des Richtliniengebers besser den aktuellen Gegebenheiten und An-

forderungen. 
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In Abs. 2 dieser Bestimmung werden die Begriffe Fernsehveranstalter und Anbie-

ter von audiovisuellen Mediendiensten auf Abruf durch den Begriff Medien-

diensteanbieter gemäss Art. 2 Abs. 1 Ziff. 22a, der beide Kategorien umfasst, 

ersetzt.  

Zu Art. 44 

Die Bestimmung des Art. 44 wird redaktionell an den ausgedehnten Umfang der 

AVMD-RL, d.h. in Bezug auf die revidierten sowie ergänzten Definitionen in Art. 

2, angepasst. Wesentlich ist dabei, dass die gegenständliche Bestimmung nach 

wie vor über den sachlichen Geltungsbereich der AMVD-RL hinausgeht, denn das 

Mediengesetz umfasst im Gegensatz zur AMVD-RL auch den Hörfunk, weshalb 

der insoweit umfassendere Rundfunkbegriff beibehalten und durch die beiden 

anderen, der AVMD-RL entnommenen Begriffsbestimmungen - audiovisuellen 

Mediendiensten auf Abruf und Video-Sharing-Plattform-Diensten- , ergänzt wird. 

Zu Art. 70a 

Die Liberalisierung der Produktplatzierung hat nicht zu der erwarteten Verbrei-

tung dieser Form audiovisueller kommerzieller Kommunikation geführt. Insbe-

sondere hat das allgemeine Verbot der Produktplatzierung, von einigen Ausnah-

men abgesehen, keine Rechtssicherheit für Mediendiensteanbieter geschaffen. 

Deshalb sieht die AVMD-RL neu vor, dass die Produktplatzierung in allen audiovi-

suellen Mediendiensten und Video-Sharing-Plattform-Diensten mit bestimmten 

Ausnahmen erlaubt sein soll. Bei der Produktplatzierung wird dementsprechend 

das bisherige generelle Verbot aufgehoben, der Opt-out-Ansatz also durch eine 

sog. Opt-in-Lösung ersetzt. Dennoch können die Mitgliedstaaten strengere Vor-

schriften erlassen, wenn sie dies wünschen. Von dieser Möglichkeit hat die Re-

gierung aber in Übereinstimmung mit dem betont liberalen und anbieterfreund-

lichen Ansatz des Mediengesetzes wie schon in der Vergangenheit keinen Ge-
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brauch gemacht. Grundsätzlich ist Produktplatzierung somit neu zulässig, abge-

sehen von einer begrenzten Positivliste von Sendungen, in denen sie untersagt 

ist: Dies sind Nachrichtensendungen und Sendungen zum politischen Zeitgesche-

hen, Verbrauchersendungen, Sendungen religiösen Inhalts und Kindersendungen 

(oder Sendungen, deren Hauptzielgruppe Kinder sind). Ausserdem gelten für die 

Produktplatzierung weiterhin strenge Kennzeichnungsvorschriften, um eine Irre-

führung der Nutzer und Verbraucher zu verhindern. 

Zu Art. 72 Abs. 2 und 3 

Um den Zusammenhang von Sendungen nicht zu beeinträchtigen, sieht die Um-

setzung von Art. 19 Abs. 2 der AVMD-RL in Art. 72 Abs. 2 MedienG vor, dass ein-

zeln gesendete Werbespots und Teleshopping-Spots die Ausnahme bilden müs-

sen. Für Sportveranstaltungen wurde diese Einschränkung von der AVMD-RL auf-

gehoben, sodass diesbezüglich einem entsprechenden Marktbedürfnis entspre-

chend einzeln gesendete Spots während der Übertragung ohne Einschränkung 

zulässig sind. 

Teleshopping war bisher in der Bestimmung von Abs. 3 der Fernsehwerbung 

gleichgestellt. Gemäss der AVMD-RL wird dies nun geändert und die Bestimmung 

um den Zusatz der Untersagung von Teleshopping während Kindersendungen 

ergänzt. Dadurch soll die Regelung zu einem stärkeren Schutz von Kindern bei-

tragen.  

Zu Art. 73 Abs. 1, 2 Bst. a, b, c, d (neu) 

Abs. 1 führt hinsichtlich der Beschränkungen für Rundfunkwerbung zu einer ge-

wissen Liberalisierung, denn neu gelten die prozentualen Werbebeschränkungen 

nicht mehr absolut, nur noch innerhalb von bestimmten Zeitfenstern. Es ist je-

doch auch erforderlich, diesbezüglich ein ausreichend hohes Mass an Verbrau-

cherschutz aufrechtzuerhalten, da eine derartige Flexibilität dazu führen könnte, 
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dass die Zuschauer während der Hauptsendezeit einem Übermass an Werbung 

ausgesetzt werden. Statt den bisherigen zwölf Minuten pro Stunde dürfen Rund-

funkanstalten nunmehr in der Zeit von 18:00 bis 00:00 Uhr insgesamt 72 Minu-

ten Werbung frei verteilen. Bestimmte Programme wie Spielfilme dürfen hierbei 

höchstens alle 30 Minuten unterbrochen werden.  

Abs. 2 stellt klar, dass die Sendezeit für Hinweise eines Fernsehveranstalters auf 

seine eigenen Sendungen und auf Begleitmaterialien, die direkt von diesen Sen-

dungen abgeleitet sind, nicht in die maximale Sendezeit für Fernsehwerbung und 

Teleshopping eingerechnet wird. Ausserdem gehören viele Fernsehveranstalter 

zu grösseren Sendergruppen und geben nicht nur Hinweise im Zusammenhang 

mit ihren eigenen Sendungen und Begleitmaterialien, die direkt von diesen Sen-

dungen abgeleitet sind, sondern auch in Bezug auf Sendungen und audiovisuelle 

Mediendienste anderer Teile derselben Sendergruppe. Die Sendezeit für derarti-

ge Hinweise sollte ebenfalls nicht in die maximalen Sendezeiten für Fernsehwer-

bung und Teleshopping einbezogen werden.  

Zudem werden neutrale Einzelbilder und redaktionelle Inhalte von Fernsehwer-

be- oder Teleshoppingspots und einzelne Spots voneinander getrennt. Dies er-

möglicht es dem Fernsehzuschauer, genau zu unterscheiden, wann eine Art au-

diovisueller Inhalt endet und die andere Art beginnt. Es stellt klar, dass neutrale 

Einzelbilder nicht unter die quantitative Obergrenze für Fernsehwerbung fallen. 

Damit soll ebenfalls sichergestellt werden, dass die für neutrale Einzelbilder ver-

wendete Sendezeit nicht in die Werbezeit eingerechnet wird und dass die Wer-

beeinnahmen nicht beeinträchtigt werden. 
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Zu Art. 76a Abs. 1, 2 (neu) und 3 

Die zwei wichtigsten Aspekte des Art. 76a sind wie folgt gelöst: Die vormaligen 

Art. 12 (nicht-linear) und Art. 27 (linear) der AMD-RL8 sind gestrichen und statt-

dessen in Art. 6a AVMD-RL als jugendschutzbezogene Vorschrift, die für alle Me-

diendiensteanbieter gilt, vereinheitlicht und vereinfacht worden. 

Zudem ist für die Video-Sharing-Plattform-Dienste die Bestimmung durch die 

etwas allgemeiner gehaltenen Formulierung auch auf diese ausgedehnt worden 

(vgl. Art. 82 Abs. 2). Entscheidend ist, dass die Verpflichtung jetzt einheitlich gilt 

für beide Arten von Mediendiensteanbietern und die Differenzierung nach Prob-

lematik der Inhalte und nicht mehr nach Typ des Angebots bzw. Anbieters zu 

erfolgen hat. 

Nachdem die Systematik des Liechtensteinischen Mediengesetzes nach wie vor 

zwischen den besonderen Bestimmungen für lineare Medien, einschliesslich des 

Hörfunks (Art. 55 ff.), und nicht-lineare (Art. 82 f) differenziert, wurden die Richt-

linienvorgaben dahingehend umgesetzt, dass in der gegenständlichen Bestim-

mung weiterhin die Fernsehveranstalter adressiert werden, während im Wege 

des Verweises in Art. 82 Abs. 2 die Vorgaben für die Anbieter audiovisueller Me-

diendienste auf Abruf sowie Video-Sharing-Plattform-Dienste für anwendbar 

erklärt werden. 

Der revidierte Abs. 1 sieht nun vor, dass sämtliche Fernsehveranstalter Inhalte, 

die die Entwicklung von Minderjährigen beeinträchtigen können, derart bereit-

stellen, dass diese durch Kinder und Jugendliche üblicherweise nicht gehört oder 

gesehen werden können. Das jeweils anzuwendende Schutzmittel soll dabei pro-

8  Vgl. Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2010 zur Koordi-
nierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 
audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste). 
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portional zur Intensität der potenziellen Entwicklungsbeeinträchtigung des Inhal-

tes gewählt werden.  

Abs. 2 dieser Vorlage setzt Art. 6a Abs. 2 der AVMD-RL um, wonach zu Zwecken 

des Jugendschutzes erhobene personenbezogene Daten von Minderjährigen 

nicht zu kommerziellen Zwecken genutzt werden dürfen. Kommerzielle Zwecke 

umfassen insbesondere Direktwerbung, Profiling und Werbung, die auf das Nut-

zungsverhalten abgestimmt ist. 

Da heutzutage redaktionelle Inhalte auch online gefunden werden können, wur-

de die Regelung dieses Artikels dahingehend erweitert, dass es online eine Al-

tersverifizierung dafür geben muss oder andere technische Systeme, die den 

Zugriff verhindern. Demensprechend bestimmt Abs. 3, dass Fernsehveranstalter 

den Nutzern ausreichende Informationen über Angebotsinhalte zur Verfügung 

stellen müssen, welche die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen potentiell 

beeinträchtigen könnten. Die Beschreibung des Schädigungspotentials dieser 

Angebote hat in systematisierter Form zu erfolgen. Entsprechend dem Erwä-

gungsgrund 19 der AVMD-RL kann dies beispielsweise mithilfe eines Systems von 

Inhaltsdeskriptoren, eines akustischen Warnhinweises, einer optischen Kenn-

zeichnung oder eines anderen Mittels erfolgen, das die Art des Inhalts be-

schreibt. 

Zu Art. 79 Abs. 3 

Die gegenständliche Bestimmung ist im Lichte der entsprechenden Abänderung 

des Art. 3 AVMD-RL dahingehend anzupassen, als nicht mehr klar zwischen der 

„Untersagung der Weiterverbreitung“ einerseits und der „vorläufigen Ausset-

zung“ andererseits zu differenzieren ist.  

Die Regelung der in der AVMD-RL vorgesehenen Aussetzungstatbestände sowie 

des entsprechenden Verfahrens auf Verordnungsebene drängt sich indes weiter-
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hin schon deshalb auf, weil der Detaillierungsgrad und Umfang dieser Vorschrif-

ten sowie die erforderliche Flexibilität eine Regelung auf Verordnungsebene na-

he legen. 

In Übereinstimmung mit der Systematik des Mediengesetzes werden auch in der 

gegenständlichen Bestimmung weiterhin Fernsehveranstalter adressiert, wäh-

rend im Wege des Verweises in Art. 82 Abs. 2 die Vorgaben für die Anbieter au-

diovisueller Mediendienste auf Abruf sowie Video-Sharing-Plattform-Dienste für 

anwendbar erklärt werden. 

Zu Art. 82 

Wie bereits erwähnt, beruht die Systematik des Mediengesetzes auf der Diffe-

renzierung von linearen Medien, einschliesslich des Hörfunks (Art. 55 ff.), einer-

seits und nicht-linearen Medien (Art. 82 f) andererseits. Diese Systematik hat sich 

bisher sehr bewährt und soll beibehalten werden. Dies umso mehr, als der um-

fassende und technologieneutrale Ansatz des Mediengesetzes diesem dynami-

schen Rechtsbereich gerecht wird und bekanntermassen nicht nur sämtliche 

elektronischen Medien, die in der AVMD-RL geregelt sind, sondern alle Medien-

kategorien überhaupt abdeckt. Vor diesem Hintergrund waren die Bestimmun-

gen betreffend die nicht-linearen elektronischen Medien dahingehend anzupas-

sen, dass neben den bereits bisher umfassten audiovisuellen Mediendiensten auf 

Abruf neu auch die Video-Sharing-Plattform-Dienste hier aufzunehmen und zu 

regeln sind, und zwar dergestalt, dass einerseits das gesamte Unterkapitel ent-

sprechend überschrieben wurde und andererseits auf die auch für diese Medien-

kategorien geltenden Bestimmungen betreffend die linearen elektronischen Me-

dien (Rundfunk) verwiesen wird (Abs. 2). Gleichzeitig wurden die notwendigen 

redaktionellen Anpassungen vorgenommen. 
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Zu Art. 82a Abs. 1, 2 und 3 

Die Revision des Art. 82a Abs. 1, 2 und 3 ist insoweit redaktioneller Natur, als neu 

auch die Video-Sharing-Plattform-Dienste explizit aufgenommen worden sind. So 

wurde der Begriff gemäss den Definitionsbestimmungen dieser Vorlage in Art. 2 

Ziff. 4 MedienG an die RL-Definition angepasst. Am reinen Meldeprinzip (im Ge-

gensatz zum Konzessionsprinzip für die linearen elektronischen Medien) soll für 

die nicht-linearen elektronischen Medien explizit festgehalten werden, denn 

auch dieses hat sich in der Praxis bewährt. 

Zu Art. 82b (neu) 

Die AVMD-RL verlangt in Art. 13 auch und gerade für die audiovisuellen Medien-

dienste auf Abruf (bspw. Netflix, Amazon Prime, etc.) die Einführung einer Pro-

grammquotenregelung, wie sie heute bereits für Fernsehveranstalter gilt (Art. 

76). Inhaltlich unterscheidet sich die Programmquote für Anbieter audiovisueller 

Mediendienste auf Abruf, diese haben nämlich sicherzustellen, dass ihre Katalo-

ge mindestens 30 % europäische Werke enthalten.

Zur Herausstellung gehört, dass europäische Werke durch Erleichterung des Zu-

gangs zu diesen Werken gefördert werden. Eine Herausstellung kann durch ver-

schiedene Mittel gewährleistet werden, beispielsweise durch einen speziellen 

Bereich für europäische Werke, der von der Hauptseite des Dienstes aus erreich-

bar ist, durch die Möglichkeit, mit dem als Bestandteil dieses Dienstes verfügba-

ren Suchwerkzeug nach europäischen Werken zu suchen, durch die Nutzung eu-

ropäischer Werke in Kampagnen dieses Dienstes oder durch einen Mindestanteil 

europäischer Werke, für die im Katalog dieses Dienstes zum Beispiel mit Bannern 

oder ähnlichen Instrumenten geworben wird.
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Zu Art. 82c (neu) 

Dem Kinder- und Jugendschutz kommt insbesondere im Bereich der nicht-

linearen elektronischen Medien im Allgemeinen und der Video-Sharing-

Plattform-Dienste im Besonderen grosse Bedeutung zu, weshalb neu in Überein-

stimmung mit den Vorgaben der AMVD-RL spezifische Schutzpflichten für diese 

Medienkategorien normiert werden. Neben den klassischen problematischen 

Inhalten (Pornographie etc.) haben sich gerade in diesem Medienbereich neue 

Phänomene wie die „Hassrede“ etc. etabliert, die über Plattformen verbreitet 

werden, weshalb mit den bisherigen, auf lineare elektronische Medien zuge-

schnittenen Bestimmungen nicht mehr das Auslangen gefunden werden konnte. 

Vor diesem Hintergrund waren mit Bezug auf die immer bedeutsamere Kategorie 

der Plattformbetreiber in Ergänzung der Haftungsgrundsätze des E-Commerce 

Gesetzes9 (Art. 13 ff.) klare Rechtspflichten für diese Anbieterkategorie zu nor-

mieren. 

Die Schutzpflichten in Abs. 1 konzentrieren sich auf den Schutz elementarer 

Rechtsgüter wie Jugendschutz, Schutz gegen Hassrede und strafbare Kommuni-

kationsinhalte. 

Abs. 2 verweist auf die Anwendbarkeit der werberechtlichen Basisregelung des 

Art. 40 ff. MedienG sowie des Tabakpräventionsgesetzes für Plattformen (Tren-

nung und Erkennbarkeit von Werbung, Verbot bestimmter Werbeinhalte). 

Bei den Vorgaben, die den Plattformbetreibern durch das nationale Recht in Abs. 

3 zu setzen sein werden, setzt die Richtlinie auf ein umfangreiches Instrumenta-

rium eher „weicher“ Massnahmen, insbesondere die Verpflichtung zur Einrich-

tung von Bewertungs- und Beanstandungsmechanismen (flagging und rating, 

9  Gesetz vom 16. April 2003 über den elektronischen Geschäftsverkehr 
(E-Commerce-Gesetz; ECG), LGBl. 2003 Nr. 133. 
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Beschwerdemanagement) durch die Plattformanbieter. Zweckmässigerweise 

werden diese Vorgaben auf Verordnungsebene umgesetzt, um die notwendige 

Aktualität und Flexibilität der Regelungen sicherzustellen. 

Zu Art. 82d (neu) 

Die Umsetzung von Art. 28b Abs. 7 und 8 AVMD-RL erfordert, dass zur Beilegung 

von Streitigkeiten zwischen Nutzern und Video-Sharing-Plattform-Anbietern be-

züglich der Anwendung von Art. 82d MedienG aussergerichtliche Rechtsbehelfs-

verfahren zur Verfügung stehen. Diese Verfahren ermöglichen eine unparteiische 

Streitbeilegung und entziehen dem Nutzer nicht seinen Rechtsschutz nach natio-

nalem Recht. 

Die vorgeschlagene Regelung orientiert sich an dem bereits bewährten Streit-

schlichtungsmechanismus der Kommunikationsgesetzgebung (Art. 59 KomG), 

und zwar in der mit Bericht und Antrag Nr. 2019/123 vorgeschlagenen Fassung. 

Zu Art. 86 

Die novellierte Richtlinie enthält in Art. 30 Abs. 1 AVMD-RL detaillierte Vorgaben 

betreffend die unabhängigen Regulierungsbehörden, die von den Mitgliedstaa-

ten zur Vollziehung der umzusetzende Bestimmungen einzurichten sind. Das 

Liechtensteinische Mediengesetz verfolgt bekanntermassen einen umfassenden 

Ansatz, der nicht nur den Bereich der vorliegenden AVMD-RL abdeckt, weshalb 

die Vollzugskompetenzen zwischen der Regierung einerseits und der richtlinien-

konform einzurichtenden Regulierungsbehörde andererseits aufzuteilen sind. 

Dementsprechend wird die Regierung in Art. 86 weiterhin als Aufsichtsbehörde 

genannt und es werden ihre Kompetenzen auf die ausserhalb des Vollzugs der 

umgesetzten Bestimmungen der AVMD-RL beschränkt: Zunächst verbleibt die 

Rechtsaufsicht über die Medienkommission gemäss Abs. 1 Bst. a weiterhin als 
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Aufgabe der Regierung, da es sich hierbei um eine Aufsichtskompetenz handelt, 

die nicht übertragen werden soll. 

Aus Bst. b folgt, dass die Regierung entweder eine Regulierungsbehörde errichtet 

oder eine bestehende Amtsstelle, wie etwa das Amt für Kommunikation, das 

diese Funktion heute aufgrund der Delegation der Geschäfte zur selbstständigen 

Erledigung gemäss Art. 86 Abs. 2 MedienG ausübt, benennt. Ungeachtet der 

konkreten Organisationsform sind der Regulierungsbehörde jedenfalls die für 

ihre Aufgabenerfüllung erforderlichen personellen, finanziellen und sachlichen 

Ressourcen zur Verfügung zu stellen. 

Die Funktion als Konzessionsbehörde wird von der Regierung an die gemäss Bst. 

b zu benennende Regulierungsbehörde übertragen. 

Das zu Bst. a Ausgeführte gilt gleichermassen für die der Regierung bereits heute 

zukommende Zuständigkeit betreffend die Sicherung der Meinungs- und Ange-

botsvielfalt nach Art. 89 des Gesetzes. 

Zu Art. 86a (neu) 

Wie oben angeführt, verbleibt die Rechtsaufsicht über die Medienkommission 

bei der Regierung. Die gegenständliche Bestimmung wurde aus systematischen 

Gründen vom derzeitigen Art. 88 MedienG in den neuen Art. 86a überführt. Da-

mit sollen sämtliche Bestimmungen, die den Kompetenzbereich der Regierung 

betreffen, in systematischem Zusammenhang geregelt werden. Inhaltlich erfährt 

die Bestimmung keine Änderung. 

Zu Art. 86b (neu) 

Wie bereits erwähnt, werden die neu der Regulierungsbehörde übertragenen 

Geschäfte bereits heute aufgrund der Delegation der Geschäfte zur selbstständi-

gen Erledigung gemäss Art. 86 Abs. 2 MedienG durch das Amt für Kommunikati-
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on besorgt. Unabhängig davon, wer von der Regierung als Regulierungsbehörde 

benannt wird, muss diese, um die in Art. 86c definierten Aufgaben wirksam 

wahrnehmen zu können, mit „angemessenen finanziellen und personellen Mit-

teln und Durchsetzungsbefugnissen“ ausgestattet werden.  

Art. 30 AVMD-RL schreibt vor, dass die nationalen Regulierungsbehörden „ihre 

Befugnisse unparteiisch und transparent“ im Einklang mit den Zielen der AVMD-

RL, insbesondere Medienpluralismus, kulturelle Vielfalt, Verbraucherschutz, Bin-

nenmarkt und Förderung des fairen Wettbewerbs ausüben müssen. Zu diesem 

Zweck sieht Art. 30 AVMD-RL konkret vor: „Die nationalen Regulierungsbehörden 

oder -stellen holen im Zusammenhang mit der Erfüllung der ihnen nach nationa-

lem Recht zur Umsetzung des Unionsrechts übertragenen Aufgaben weder Wei-

sungen einer anderen Stelle ein noch nehmen sie solche entgegen.“ Um die nati-

onalen Regulierungsbehörden zur Rechenschaft zu ziehen, sieht Art. 30 Abs. 2 

AVMD-RL jedoch vor, dass Unabhängigkeitsgarantien „einer Aufsicht im Einklang 

mit dem nationalen Verfassungsrecht nicht entgegen [stehen].“ Der überarbeite-

te Artikel bedeutet allerdings, dass die Mitgliedstaaten jede formelle Möglich-

keit, einer Behörde oder ihren Entscheidungsorganen Weisungen zu erteilen, aus 

dem nationalen Recht streichen müssen. Dem wird in Abs. 2 durch die Weisungs-

freiheit bei der Erfüllung von regulatorischen Aufgaben Rechnung getragen. 

Gleichzeitig ist durch die innerstaatliche Rechtsschutzgarantie sowie das Verwal-

tungsbeschwerdeverfahren gewährleistet, dass sich Betroffene gegen Entschei-

dungen und Verfügungen der Regulierungsbehörde mit rechtlichen Mitteln weh-

ren können. 

Zu Art. 86c (neu) 

Abs. 1 beinhaltet in Übereinstimmung mit den EWR-rechtlichen Vorgaben zum 

einen eine Generalklausel hinsichtlich der Vollzugskompetenz der Regulierungs-

behörde und zum anderen einen demonstrativen Katalog der Aufgaben der Re-
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gulierungsbehörde. Dieser umfangreiche Aufgabenkatalog sieht eine Fülle von 

Aufgaben vor, zu deren Erledigung die Regulierungsbehörde als unabhängige 

Einrichtung mit einschlägigem Sachverstand, prädestiniert erscheint. Wie bereits 

erwähnt, besorgt heute das Amt für Kommunikation aufgrund einer entspre-

chenden Delegation der Regierung die in Bst. a bis e genannten Aufgaben (vgl. 

Art. 86 Abs. 2 MedienG iVm Art. 6 MedienV).

Zu Art. 87 Abs. 3 (neu) 

Diese Bestimmung dient als notwendige rechtliche Grundlage für den möglichen 

Informationsaustausch der unabhängigen Regulierungsbehörden untereinander 

sowie mit der EU-Kommission bzw. der EFTA-Überwachungsbehörde (ESA) als 

deren Pendant der EWR/EFTA-Staaten. Damit eine wirksame Umsetzung der 

Richtlinie gewährleistet werden kann, kommt es darauf an, dass aktuelle Ver-

zeichnisse über die ihrer Rechtshoheit unterworfenen Mediendiensteanbieter 

und Video-Sharing-Plattform-Anbieter erstellt und geführt werden und diese 

regelmässig ihren zuständigen unabhängigen Regulierungsbehörden oder -

stellen und der EU-Kommission bzw. der ESA übermittelt werden. 

Zu Art. 88 

Art. 30 Abs. 6 AVMD-RL schreibt vor, dass jede Partei, die einem Beschluss einer 

nationalen Regulierungsstelle unterliegt, das Recht haben sollte, bei einer von 

den beteiligten Parteien unabhängigen Stelle Rechtsbehelf einzulegen. Diese 

Stelle kann ein Gericht sein. Das Beschwerdeverfahren verläuft innerhalb des 

national üblichen Systems. 

In Übereinstimmung mit dem Rechtsschutzsystem innerhalb des Verwaltungs-

rechts wurde gegen Entscheidungen und Verfügungen der Regulierungsbehörde 

ein Rechtszug an die Beschwerdekommission für Verwaltungsangelegenheiten 

(VBK), gefolgt von einem solchen an den Verwaltungsgerichtshof (VGH), einge-
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richtet. In Übereinstimmung mit den Richtlinienvorgaben sowie in Abkehr der 

allgemeinen Prinzipien des Verwaltungsbeschwerdeverfahrens beschränkt sich 

die Prüfungskompetenz auf Rechts- und Sachfragen und kommt Beschwerden 

gegen Entscheidungen und Verfügungen der Regulierungsbehörde grundsätzlich 

keine aufschiebende Wirkung zu. 

Zu Art. 93 

Als Konsequenz der Neuverteilung der Kompetenzen zwischen der Regierung 

einerseits und der Regulierungsbehörde andererseits in den neuen Art. 86a ff. 

sind auch die Zuständigkeiten für die Sanktionierung der betreffenden Normen 

neu zu verteilen, wobei die Tatbestände selbst unverändert beibehalten werden, 

d. h. der Straftatenkatalog wird inhaltlich nicht verändert. 

4.2 Tabakpräventionsgesetz (TPG) 

Zu Art. 2 Abs. 1 Bst. j (neu) 

Durch die Umsetzung der AVMD-RL sind die Regelungen zur Tabakwerbung im 

TPG anzupassen. Hierfür bedarf es einer Rezeption der Definition für die audiovi-

suelle kommerzielle Kommunikation gemäss Art. 2 Abs. 1 Ziff. 4a MedienG. 

Zu Art. 6 Abs. 1 

Im Rahmen der Revision der AVMD-RL wurden auch die Richtlinienbestimmun-

gen zur audiovisuellen kommerziellen Kommunikation im Bereich der Tabaker-

zeugnisse, elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern angepasst. In Umset-

zung dieser Vorgaben war der sachliche Geltungsbereich der gegenständlichen 

Bestimmung entsprechend anzupassen. 
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Zu Art. 7 Abs. 3 und 4 

In Abs. 3 wurde eine redaktionellen Änderung sowie Ergänzung durch die Aus-

weitung der Regelung auf elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter sowie 

dem neuen Verweis in Art. 2 Abs. 1 Ziff. 4a notwendig. 

Abs. 4 wurde aufgrund der RL-Vorgaben zu Produktplatzierung neu aufgenom-

men. 

5. VERFASSUNGSMÄSSIGKEIT / RECHTLICHES 

Die gegenständliche Gesetzesvorlage wirft keine verfassungsrechtlichen Fragen 

auf.





6. REGIERUNGSVORLAGEN 

6.1 Mediengesetz 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Mediengesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Mediengesetz vom 19. Oktober 2005 (MedienG), LGBl. 2005 Nr. 250, in 

der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 1 Abs. 1 Bst. a, 3, 4 und 5 (neu) 

a) Mediendiensteanbieter, die nach Art. 2 Abs. 3 oder 4 der Richtlinie 

2010/13/EU der Rechtshoheit Liechtensteins unterliegen, und Video-

Sharing-Plattform-Anbieter im Sinne des Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 

2000/31/EG, die in Liechtenstein niedergelassen sind oder nach Art. 28a 

Abs. 2 bis 4 der Richtlinie 2010/13/EU als in Liechtenstein niedergelassen 

gelten; 
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3) Dieses Gesetz dient der Umsetzung folgender EWR-Rechtsvorschriften: 

a) Richtlinie 2010/13/EU zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwal-

tungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisuel-

ler Mediendienste10; 

b) Die gültige Fassung der EWR-Rechtsvorschriften, auf die in diesem Gesetz 

Bezug genommen wird, ergibt sich aus der Kundmachung der Beschlüsse 

des Gemeinsamen EWR-Ausschusses im Liechtensteinischen Landesgesetz-

blatt nach Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes. 

4) Die Regulierungsbehörde führt und veröffentlicht Verzeichnisse über: 

a) Mediendiensteanbieter, die nach Art. 2 Abs. 3 oder 4 der Richtlinie 

2010/13/EU der Rechtshoheit Liechtensteins unterliegen; 

b) Video-Sharing-Plattform-Anbieter, die im Sinne des Art. 3 Abs. 1 der Richt-

linie 2000/31/EG in Liechtenstein niedergelassen sind oder nach Art. 28a 

Abs. 2 bis 4 der Richtlinie 2010/13/EU als in Liechtenstein niedergelassen 

gelten. 

5) Mediendiensteanbieter und Video-Sharing-Plattform-Anbieter sind ver-

pflichtet, die Regulierungsbehörde über alle Änderungen zu unterrichten, die die 

Rechtshoheit nach Art. 2 Abs. 2 bis 4 und Art. 28a Abs. 2 bis 4 der Richtlinie 

2010/13/EU berühren können. Das Nähere regelt die Regierung mit Verordnung 

in Übereinstimmung mit Art. 2 Abs. 5a bis 5c und Art. 28a Abs. 6 und 7 der Richt-

linie 2010/13/EU. 

10  Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2010 zur Koordinie-
rung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audi-
ovisueller Mediendienste (ABl. L 95 vom 15.4.2010, S. 1). 
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Art. 2 Abs. 1 Ziff. 3, 4, 4a, 4b (neu),10, 10b (neu), 14, 21, 21a (neu), 22a, 22b 

(neu), 22c (neu), 22d (neu), 23 und 24a 

3. "elektronisches Medium": ein Medium, das unter Benutzung elektronischer 

Kommunikationsnetze im Sinne des Kommunikationsgesetzes verbreitet 

wird; 

4. "audiovisueller Mediendienst": eine Dienstleistung, bei der der Haupt-

zweck der Dienstleistung oder ein trennbarer Teil der Dienstleistung darin 

besteht, unter der redaktionellen Verantwortung eines Mediendienstean-

bieters der Allgemeinheit Sendungen zur Information, Unterhaltung oder 

Bildung über elektronische Kommunikationsnetze im Sinne des Kommuni-

kationsgesetzes bereitzustellen; bei diesen audiovisuellen Mediendiensten 

handelt es sich entweder um Fernsehprogramme oder um audiovisuelle 

Mediendienste auf Abruf; 

4a. "audiovisueller Mediendienst auf Abruf" (d. h. ein nichtlinearer audiovisu-

eller Mediendienst): ein audiovisueller Mediendienst, der von einem Medi-

endiensteanbieter für den Empfang zu dem vom Nutzer gewählten Zeit-

punkt und auf dessen individuellen Abruf hin aus einem vom Medieninha-

ber festgelegten Programmkatalog bereitgestellt wird; 

4b. "Video-Sharing-Plattform-Dienst": eine Dienstleistung, bei der der Haupt-

zweck der Dienstleistung oder eines trennbaren Teils der Dienstleistung 

oder eine wesentliche Funktion der Dienstleistung darin besteht, Sendun-

gen oder nutzergenerierte Videos, für die der Video-Sharing-Plattform-

Anbieter keine redaktionelle Verantwortung trägt, der Allgemeinheit über 

elektronische Kommunikationsnetze im Sinne des Kommunikationsgeset-

zes zur Information, Unterhaltung oder Bildung bereitzustellen, und deren 

Organisation vom Video-Sharing-Plattform-Anbieter bestimmt wird, auch 
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mit automatischen Mitteln oder Algorithmen, insbesondere durch Anzei-

gen, Tagging und Festlegung der Abfolge; 

10. "Medieninhaber": eine Person, die ein Medienunternehmen, eine Medien-

agentur, einen Mediendienst oder einen Video-Sharing-Plattform-Dienst 

betreibt oder sonst die redaktionelle Verantwortung für ein Medium trägt; 

10b. "redaktionelle Entscheidung": eine Entscheidung, die regelmässig im Zuge 

der Ausübung redaktioneller Verantwortung getroffen wird und in Zusam-

menhang mit dem Tagesgeschäft des Mediums steht; 

14. "Werbung": jede öffentliche Äusserung zur unmittelbaren oder mittelbaren 

Förderung des Absatzes von Waren oder der Erbringung von Dienstleistun-

gen, einschliesslich unbeweglicher Sachen, Rechte und Verpflichtungen, zur 

Unterstützung einer Sache oder Idee oder zur Erzielung einer anderen vom 

Werbetreibenden oder dem Medieninhaber gewünschten Wirkung, die ge-

gen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung oder zur Eigenwerbung statt-

findet, einschliesslich der audiovisuellen kommerziellen Kommunikation im 

Sinne des Art. 1 Abs. 1 Bst. h der Richtlinie 2010/13/EU in der Fassung der 

Richtlinie 2018/1808/EU. Nicht als Werbung gelten gesetzlich vorgeschrie-

bene Angaben und Mitteilungen in üblicher Form; 

21. "Sendung": eine Abfolge von Medieninhalten mit oder ohne Ton, die unab-

hängig von ihrer Länge Einzelbestandteil eines von einem Medieninhaber 

erstellten Sendeplans oder Katalogs ist, einschliesslich Spielfilme, Video-

clips, Sportberichte, Sitcoms, Dokumentationen, Kindersendungen und 

Originalproduktionen; 

21a. "nutzergeneriertes Video": eine Abfolge von bewegten Bildern mit oder 

ohne Ton, die unabhängig von ihrer Länge einen Einzelbestandteil darstellt 

und von einem Nutzer erstellt und von diesem oder einem anderen Nutzer 

auf eine Video-Sharing-Plattform hochgeladen wird; 
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22a. "Mediendiensteanbieter": die Person, die die redaktionelle Verantwortung 

für die Auswahl der audiovisuellen Inhalte des audiovisuellen Mediendiens-

tes trägt und bestimmt, wie diese gestaltet werden; 

22b. "Video-Sharing-Plattform-Anbieter": eine Person, die einen Video-Sharing-

Plattform-Dienst betreibt; 

22c. "Fernsehprogramm" (d. h. ein linearer audiovisueller Mediendienst): ein 

audiovisueller Mediendienst, der von einem Mediendiensteanbieter für 

den zeitgleichen Empfang von Sendungen auf der Grundlage eines Sende-

plans bereitgestellt wird; 

22d. "Fernsehveranstalter": ein Mediendiensteanbieter, der Fernsehprogramme 

bereitstellt; 

23. "Sponsoring": jeder Beitrag von nicht im Bereich der Bereitstellung von 

audiovisuellen Mediendiensten oder Video-Sharing-Plattform-Diensten o-

der in der Produktion von audiovisuellen Werken tätigen öffentlichen oder 

privaten Unternehmen oder natürlichen Personen zur Finanzierung von 

audiovisuellen Mediendiensten, Video-Sharing-Plattform-Diensten, nutzer-

generierten Videos oder Sendungen mit dem Ziel, ihren Namen, ihre Mar-

ke, ihr Image, ihre Tätigkeiten oder ihre Leistungen zu bewerben; 

24a. "Produktplatzierung": jede Form audiovisueller kommerzieller Kommunika-

tion, die darin besteht, gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung ein 

Produkt, eine Dienstleistung oder die entsprechende Marke einzubeziehen 

bzw. darauf Bezug zu nehmen, sodass diese innerhalb einer Sendung oder 

eines nutzergenerierten Videos erscheinen; 

Art. 6 Abs.2 Bst. b und e 

b) zu Gewalttätigkeiten, einschliesslich terroristischer Straftaten gemäss § 

278c des Strafgesetzbuches, auffordern oder anreizen oder solche billigen; 
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e) zu Hass oder Diskriminierung wegen des Geschlechts, der Rasse, der Haut-

farbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, 

der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder 

sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, 

des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuel-

len Ausrichtung, auffordern oder anreizen oder dies billigen. 

Art. 12 Abs. 2, 4a (neu) und 5 

2) Anzugeben sind mit Namen oder Firma, mit Unternehmensgegenstand, 

mit Wohnsitz, Sitz oder Niederlassung und mit Art und Höhe der Beteiligung der 

Medieninhaber samt elektronischen Kontaktdaten, und, wenn er eine Gesell-

schaft oder ein Verein ist, der oder die Geschäftsführer, die Mitglieder des Vor-

standes oder des Verwaltungsrates sowie die Gesellschafter, deren Einlage oder 

Stammeinlage 25 % übersteigt. Ist ein Gesellschafter seinerseits eine Gesell-

schaft, so sind auch deren Gesellschafter nach Massgabe von Satz 1 anzugeben. 

Übersteigt eine mittelbare Beteiligung 50 %, so ist nach Massgabe der vorste-

henden Bestimmungen auch ein solcher mittelbarer Beteiligter anzugeben. 

4a) Ein Mediendiensteanbieter hat zudem den Staat, dessen Rechtshoheit 

er unterworfen ist, und die zuständigen Regulierungsbehörden oder -stellen oder 

Aufsichtsstellen anzugeben. 

5) Für einen audiovisuellen Mediendienst auf Abruf, der keinen Informati-

onsgehalt aufweist, der geeignet ist, die öffentliche Meinungsbildung zu beein-

flussen, gilt Abs. 2 mit der Massgabe, dass nur der Name oder die Firma, gegebe-

nenfalls der Unternehmensgegenstand, der Wohnsitz oder der Sitz des Medien-

diensteanbieters samt elektronischen Kontaktdaten anzugeben sind. Abs. 3, 4 

und 4a finden auf solche Medien keine Anwendung. 
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Art. 40 Abs. 1 

1) Ankündigungen, Empfehlungen sowie sonstige Beiträge und Berichte, für 

deren Veröffentlichung ein Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung gefordert, 

versprochen oder geleistet wird, müssen in allen Medien deutlich als „Anzeige“, 

„entgeltliche Einschaltung“ oder „Werbung“ gekennzeichnet sein, soweit sie 

nicht schon durch Anordnung und Gestaltung eindeutig und leicht als entgeltli-

che Veröffentlichungen zu erkennen sind. 

Art. 41 Abs. 1 Bst. b, c und e 

1) Werbung darf nicht: 

b) Diskriminierungen, insbesondere nach Rasse, Ethnie, Geschlecht, Religion 

oder Glauben, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung oder Staatsange-

hörigkeit enthalten oder fördern; 

c) Verhaltensweisen fördern, die den Schutz der Umwelt in hohem Masse 

gefährden; 

e) aufgehoben 

Art. 43 Abs. 1 Einleitungssatz und Abs. 2 

1) Werbung darf nicht zur körperlichen, geistigen oder sittlichen Beein-

trächtigung Minderjähriger führen. Sie darf daher: (…) 

2) Mediendiensteanbieter haben für Werbung bei und in Kindersendungen 

Richtlinien in Übereinstimmung mit Art. 9 Abs. 2 der Richtlinie 2010/13/EU zu 

erlassen und diese leicht, unmittelbar und ständig zugänglich zu veröffentlichen. 
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Art. 44 

Andere Werbeformen 

Die Bestimmungen der Art. 40 bis 43 gelten für andere Formen der Wer-

bung entsprechend; dies gilt insbesondere für Teleshopping, Sponsoring und 

Produktplatzierung im Rundfunk, in audiovisuellen Mediendiensten auf Abruf 

und Video-Sharing-Plattform-Diensten. 

Art. 70a 

Produktplatzierung 

1) Produktplatzierung ist in allen Fernsehsendungen zulässig, ausser in 

Nachrichtensendungen und Sendungen zur politischen Information, Verbrau-

chersendungen, Sendungen religiösen Inhalts und Kindersendungen. 

2) Sendungen, die Produktplatzierung enthalten, müssen folgende Anfor-

derungen erfüllen: 

a) Ihr Inhalt und ihre Platzierung im Sendeplan dürfen keinesfalls so beein-

flusst werden, dass die Verantwortung und redaktionelle Unabhängigkeit 

des Fernsehveranstalters beeinträchtigt wird; 

b) sie dürfen nicht unmittelbar zu Kauf, Miete oder Pacht von Waren oder 

Dienstleistungen anregen, insbesondere nicht durch spezielle verkaufsför-

dernde Hinweise auf diese Waren oder Dienstleistungen; 

c) sie dürfen das betreffende Produkt nicht zu stark herausstellen; dies gilt 

auch für kostenlos zur Verfügung gestellte geringwertige Güter; 

d) die Zuschauer oder Zuhörer müssen zu Sendungsbeginn und -ende sowie 

bei Fortsetzung einer Sendung nach einer Werbeunterbrechung durch eine 

angemessene Kennzeichnung eindeutig auf das Bestehen einer Produkt-
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platzierung hingewiesen werden, damit jede Irreführung des Zuschauers 

oder Zuhörers verhindert wird. 

3) Die Kennzeichnungspflicht nach Abs. 2 Bst. d entfällt für Sendungen, die 

nicht vom Fernsehveranstalter selbst oder von einem mit ihm verbundenen Un-

ternehmen produziert oder in Auftrag gegeben worden sind, wenn nicht mit zu-

mutbarem Aufwand ermittelbar ist, ob Produktplatzierung enthalten ist; hierauf 

ist hinzuweisen. 

4) Das Nähere über die Produktplatzierung, insbesondere über deren 

Kennzeichnung, regelt die Regierung in Übereinstimmung mit Art. 11 der Richtli-

nie 2010/13/EU in der Fassung der Richtlinie 2018/1808/EU mit Verordnung. 

Art. 72 Abs. 2 und 3 

2) Einzeln gesendete Fernsehwerbe- und Teleshopping-Spots sind im Rah-

men von Sportveranstaltungen zulässig. Einzeln gesendete Fernsehwerbe- und 

Teleshopping-Spots müssen, ausser bei der Übertragung von Sportveranstaltun-

gen, die Ausnahme bilden. 

3) Die Übertragung von Kindersendungen darf für jeden programmierten 

Zeitraum von mindestens 30 Minuten höchstens einmal für Fernsehwerbung 

unterbrochen werden, jedoch nur, wenn die Gesamtdauer der Sendung nach 

dem Sendeplan mehr als 30 Minuten beträgt. Die Übertragung von Teleshopping 

ist während Kindersendungen untersagt. 

Art. 73 Abs. 1 und Abs. 2 Bst. a, b, c, d (neu) 

1) Der Anteil an Sendezeit für Werbespots und Teleshopping-Spots darf im 

Zeitraum von 6.00 Uhr bis 18.00 Uhr 20 % dieses Zeitraums nicht überschreiten. 
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Der Sendezeitanteil von Fernsehwerbespots und Teleshoppingspots darf im Zeit-

raum von 18.00 Uhr bis 24.00 Uhr 20 % dieses Zeitraums nicht überschreiten. 

2) Absatz 1 gilt nicht für: 

a) Hinweise des Fernsehveranstalters auf seine eigenen Sendungen und auf 

Begleitmaterialien, die direkt von diesen Sendungen abgeleitet sind, oder 

auf Sendungen und audiovisuelle Mediendienste anderer Teile derselben 

Sendergruppe; 

b) Sponsorenhinweise; 

c) Produktplatzierungen; 

d) neutrale Einzelbilder zwischen redaktionellen Inhalten und Fernsehwerbe- 

oder Teleshopping-Spots sowie zwischen einzelnen Spots. 

Art. 76a Abs. 1, 2 (neu) und 3 

1) Fernsehveranstalter haben durch geeignete Massnahmen sicherzustel-

len, dass Medieninhalte, die die körperliche, geistige oder sittliche Entwicklung 

von Minderjährigen beeinträchtigen können, nur so angeboten werden, dass sie 

von Minderjährigen üblicherweise nicht gehört oder gesehen werden können. 

2) Personenbezogene Daten von Minderjährigen, die von Fernsehveran-

staltern nach Abs. 1 erhoben oder anderweitig gewonnen werden, dürfen nicht 

für kommerzielle Zwecke wie etwa Direktwerbung, Profiling und auf das Nut-

zungsverhalten abgestimmte Werbung verwendet werden. 

3) Fernsehveranstalter müssen den Zuschauern ausreichende Informatio-

nen über Inhalte geben, die die körperliche, geistige oder sittliche Entwicklung 

von Minderjährigen beeinträchtigen können. Hierzu nutzen die Medieninhaber 
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ein System, mit dem die potenzielle Schädlichkeit des Inhalts eines Mediums 

beschrieben wird. 

Art. 79 Abs. 3 

3) Die Weiterverbreitung eines Fernsehprogramms aus einem anderen Ver-

tragsstaat des EWRA oder des Europäischen Übereinkommens über das grenz-

überschreitende Fernsehen kann abweichend von Abs. 2 nur unter Beachtung 

der europäischen und völkerrechtlichen Vorschriften vorläufig ausgesetzt wer-

den. Das Nähere über die Aussetzung der Weiterverbreitung eines Fernsehpro-

gramms regelt die Regierung in Übereinstimmung mit Art. 3 der Richtlinie 

2010/13/EU sowie Art. 24 des Europäischen Übereinkommens über das grenz-

überschreitende Fernsehen mit Verordnung. 

Überschrift vor Art. 82 

B. Audiovisuelle Mediendienste auf Abruf und Video-Sharing-Plattform-Dienste  

Art. 82 

Grundsatz 

1) Audiovisuelle Mediendienste auf Abruf und Video-Sharing-Plattform-

Dienste unterliegen den Sondervorschriften dieses Gesetzes und der darauf ge-

stützten Verordnungen sowie ergänzend den übrigen Sondervorschriften, insbe-

sondere dem Gesetz über den elektronischen Geschäftsverkehr. 

2) Für audiovisuelle Mediendienste auf Abruf und Video-Sharing-Plattform-

Dienste gelten die Art. 56a, 70, 70a, 76a und 79 entsprechend. 
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3) Das Nähere über audiovisuelle Mediendienste auf Abruf und Video-

Sharing-Plattform-Dienste regelt die Regierung in Übereinstimmung mit Kapitel 

III, IV und IXa der Richtlinie 2010/13/EU in der Fassung der Richtlinie 

2018/1808/EU mit Verordnung. 

Art. 82a Abs. 1, 2, und 3 

1) Das Anbieten von audiovisuellen Mediendienste auf Abruf und Video-

Sharing-Plattform-Diensten ist der Regulierungsbehörde zu melden. 

2) Die Meldepflicht nach Abs. 1 umfasst: 

a) eine Erklärung der betreffenden juristischen oder natürlichen Person, dass 

sie beabsichtigt, den audiovisuellen Mediendienst auf Abruf oder den Vi-

deo-Sharing-Plattform-Dienst anzubieten oder einzustellen; 

b) die Mitteilung der Mindestangaben, die nötig sind, damit die Regulierungs-

behörde ein Verzeichnis der Meldepflichtigen erstellen kann. Diese Mittei-

lung hat zu enthalten: 

1. die Information zur Identifizierung des Meldepflichtigen; 

2. die Benennung zumindest einer Kontaktperson des Meldepflichtigen; 

3. die Zustelladresse des Meldepflichtigen und der Kontaktperson oder  

-personen; 

4. eine Kurzbeschreibung des wesentlichen Programminhalts oder des 

Katalogs; und 

5. den Termin des voraussichtlichen Anbietens oder der Einstellung des 

betreffenden elektronischen Mediendienstes; 

c) jede Änderung meldepflichtiger Angaben nach Bst. a und b. 
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3) Das Nähere über die Meldepflicht, einschliesslich der Erhebung einer 

angemessenen jährlichen Meldeabgabe, regelt die Regierung mit Verordnung in 

Übereinstimmung mit Art. 2 Abs. 5a bis 5c und Art. 28a Abs. 6 der Richtlinie 

2010/13/EU in der Fassung der Richtlinie 2018/1808/EU. 

Art. 82b (neu) 

Europäische Werke 

1) Anbieter von audiovisuellen Mediendiensten auf Abruf müssen sicher-

stellen, dass ihre Kataloge einen Mindestanteil europäischer Werke von 30 % 

enthalten und solche Werke herausgestellt werden, sofern diese Verpflichtung 

wegen der Art oder des Themas der audiovisuellen Mediendienste nicht un-

durchführbar oder ungerechtfertigt wäre. 

2) Das Nähere über diese Programmquoten regelt die Regierung in Über-

einstimmung mit Art. 13 der Richtlinie 2010/13/EU mit Verordnung. 

Art. 82c (neu) 

Schutzpflichten 

1) Unbeschadet der Art. 13 bis 18 des E-Commerce-Gesetzes müssen Vi-

deo-Sharing-Plattform-Anbieter angemessene Massnahmen treffen, um: 

a) Minderjährige vor Sendungen, nutzergenerierten Videos und audiovisueller 

kommerzieller Kommunikation zu schützen, die ihre körperliche, geistige 

oder sittliche Entwicklung beeinträchtigen können; 

b) die Allgemeinheit vor Sendungen, nutzergenerierten Videos und audiovisu-

eller kommerzieller Kommunikation zu schützen, in denen zu Gewalt oder 

Hass gegen eine Gruppe von Personen oder gegen ein Mitglied einer Grup-

pe aus Gründen des Geschlechts der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen 
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oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Reli-

gion oder der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschau-

ung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der 

Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung oder 

aus Gründen der Staatsangehörigkeit aufgestachelt wird; 

c) die Allgemeinheit vor Sendungen, nutzergenerierten Videos und audiovisu-

eller kommerzieller Kommunikation mit Inhalten zu schützen, deren Ver-

breitung eine Straftat darstellt, nämlich die öffentliche Aufforderung zur 

Begehung einer terroristischen Straftat im Sinne des § 278c des Strafge-

setzbuches, Straftaten im Zusammenhang mit Kinderpornografie im Sinne 

des § 219 des Strafgesetzbuches . 

2) Video-Sharing-Plattform-Anbieter haben die Vorgaben der Art. 40 ff. so-

wie des Tabakpräventionsgesetzes in Bezug auf audiovisuelle kommerzielle 

Kommunikation, die von diesen Anbietern vermarktet, verkauft oder zusammen-

gestellt wird, einzuhalten. Sie haben angemessene Massnahmen zu ergreifen, 

um diese Vorgaben auch in Bezug auf audiovisuelle kommerzielle Kommunikati-

on, die nicht von diesen Anbietern vermarktet, verkauft oder zusammengestellt 

wird, einzuhalten. 

3) Das Nähere regelt die Regierung in Übereinstimmung mit Art. 28b Abs. 2 

bis 6 der Richtlinie 2010/13/EU mit Verordnung. 

Art. 82d (neu) 

Streitschlichtung 

1) Die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Nutzern und Video-Sharing-

Plattform-Anbietern bezüglich der Einhaltung der Schutzpflichten nach Art. 82b 

dieses Gesetzes und der dazu erlassenen Verordnungen erfolgt durch die Regu-
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lierungsbehörde in Form einer Vermittlung zwischen den Parteien. Die Parteien 

sind verpflichtet, an diesem Verfahren mitzuwirken und alle zur Beurteilung der 

Sachlage erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie erforderliche Unterlagen 

vorzulegen. Wird innerhalb von vier Monaten im Rahmen der Streitschlichtung 

keine einvernehmliche Lösung herbeigeführt, kann der Gegenstand des Verfah-

rens – soweit nicht eine Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte vorliegt – von 

der Regulierungsbehörde amtswegig weitergeführt und mit Verfügung abge-

schlossen werden.  

2) Gegen Entscheidungen und Verfügungen der Regulierungsbehörde über 

Kosten und Gebühren im Schlichtungsverfahren ist kein Rechtsmittel zulässig. 

Vergleiche sowie Entscheidungen und Verfügungen der Regulierungsbehörde 

über Kosten und Gebühren im Schlichtungsverfahren bilden Exekutionstitel im 

Sinne von Art. 1 der Exekutionsordnung.  

3) Das Nähere regelt die Regierung in Übereinstimmung mit Art. 28b Abs. 7 

und 8 der Richtlinie 2010/13/EU mit Verordnung. 

Art. 86 

Aufsichtsbehörde 

1) Die Regierung ist Aufsichtsbehörde nach diesem Gesetz und insbesonde-

re zuständig für: 

a) die Ausübung der Rechtsaufsicht über die Medienkommission (Art. 86a); 

b) die Bestimmung oder Errichtung einer Regulierungsbehörde (Art. 86b); 

c) die Sicherung der Meinungs- und Angebotsvielfalt (Art. 89). 
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Art. 86a (neu) 

Rechtsaufsicht über die Medienkommission 

1) Die Medienkommission steht hinsichtlich der Gesetzmässigkeit ihrer Tä-

tigkeit unter der Rechtsaufsicht der Regierung. 

2) Der Regierung sind die zur Wahrnehmung dieser Aufgaben erforderli-

chen Auskünfte zu erteilen und Einsicht in die Unterlagen zu gewähren. 

3) Die Regierung ist berechtigt, die Medienkommission schriftlich auf Mas-

snahmen oder Unterlassungen hinzuweisen, die dieses Gesetz oder die allgemei-

nen Rechtsvorschriften verletzen, und sie aufzufordern, die Rechtsverletzung zu 

beseitigen. 

4) Wird die Rechtsverletzung nicht innerhalb einer angemessenen Frist be-

hoben, weist die Regierung die Medienkommission an, innerhalb einer bestimm-

ten Frist im Einzelnen festgelegte Massnahmen durchzuführen. Kommt die Me-

dienkommission der Anweisung nicht nach, kann die Regierung die Massnahme 

selbst durchführen oder durch Dritte durchführen lassen. 

Überschrift vor Art. 86b 

C. Regulierungsbehörde 

Art. 86b (neu) 

Organisation 

1) Die Regierung bestimmt oder errichtet eine Amtsstelle oder eine Kom-

mission als Regulierungsbehörde. Ihr sind die für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
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erforderlichen personellen, finanziellen und sachlichen Ressourcen zur Verfü-

gung zu stellen. 

2) Die Regulierungsbehörde ist bei der Erfüllung ihrer regulatorischen Auf-

gaben an keine Weisungen gebunden. 

3) Das Nähere über die Organisation der Regulierungsbehörde regelt die 

Regierung mit Verordnung sowie in Übereinstimmung mit Art. 30 Abs. 1 bis 5 der 

Richtlinie 2010/13/EU. 

Art. 86c (neu) 

Aufgaben 

1) Der Regulierungsbehörde obliegt die Erfüllung aller regulatorischen Auf-

gaben, die ihr aufgrund des EWR-Rechts als nationale Regulierungsbehörde im 

Bereich der Medien aufgrund dieses Gesetzes übertragen sind. Dazu gehören 

insbesondere: 

a) die Erteilung, die Abänderung und den Entzug von Programmkonzessionen 

(Art. 59 ff.); 

b) die Entgegennahme vorlagepflichtiger Dokumente (Art. 77) und die Einho-

lung von Informationen im Zusammenhang mit dem Europäischen Über-

einkommen über das grenzüberschreitende Fernsehen (Art. 78); 

c) die Untersagung der Weiterverbreitung von audiovisuellen Mediendiens-

ten (Art. 79); 

d) die Erteilung von Besonderen Programmkonzessionen (Art. 81); 

e) die Entgegennahme von Meldungen (Art. 82a). 
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2) Das Nähere über die Aufgaben der Regulierungsbehörde regelt die Re-

gierung mit Verordnung sowie in Übereinstimmung mit Art. 30 der Richtlinie 

2010/13/EU. 

Art. 87 Abs. 3 (neu) 

3) Die Regulierungsbehörde kann sämtliche Informationen, die sie in Voll-

ziehung dieses Gesetzes erhoben hat, im notwendigen Umfang mit der EFTA-

Überwachungsbehörde und anderen nationalen Regulierungsbehörden oder -

stellen austauschen. Das Nähere regelt die Regierung in Übereinstimmung mit 

Art. 30a der Richtlinie 2010/13/EU mit Verordnung. 

Art. 88 

Rechtsschutz 

1) Gegen Entscheidungen und Verfügungen der Regulierungsbehörde kann 

binnen 14 Tagen ab Zustellung Beschwerde an die Beschwerdekommission für 

Veraltungsangelegenheiten erhoben werden. 

2) Gegen Entscheidungen und Verfügungen der Beschwerdekommission 

für Verwaltungsangelegenheiten kann binnen 14 Tagen ab Zustellung Beschwer-

de an den Verwaltungsgerichtshof erhoben werden. 

3) Die Überprüfungsbefugnis der Beschwerdekommission für Verwaltungs-

angelegenheiten sowie des Verwaltungsgerichtshofes beschränkt sich auf 

Rechts- und Sachfragen. Die Ausübung des Ermessens wird ausschliesslich recht-

lich überprüft. 

4) Soweit nichts anderes angeordnet wird, kommt einer Beschwerde gegen 

Entscheidungen und Verfügungen nach diesem Gesetz keine aufschiebende Wir-
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kung zu. Der Vorsitzende der Beschwerdeinstanz kann auf Antrag des Beschwer-

deführers einer Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuerkennen, soweit 

nicht zwingende öffentliche Interessen entgegenstehen und durch den soforti-

gen Vollzug für den Beschwerdeführer ein nicht wieder gutzumachender Nachteil 

entstünde. 

5) Im Übrigen finden auf das Verfahren die Bestimmungen des Gesetzes 

über die allgemeine Landesverwaltungspflege Anwendung. 

Überschrift vor Art. 90 

D. Landtag 

Art. 93 Abs. 1a (neu), 2, 2a (neu), 3 und 5 

1a) Von der Regierung ist wegen Übertretung mit einer Busse bis zu 20 000 

Franken zu bestrafen, wer vorsätzlich: 

a) die allgemeinen Bestimmungen über die Werbung (Art. 40 bis 44) verletzt; 

vorbehalten bleibt Abs. 3 Bst. a; 

b) als Veranstalter das Recht auf Kurzberichterstattung (Art. 57) verletzt; 

c) einer Aufforderung nach Art. 82 Abs. 2 nicht oder nicht gehörig nach-

kommt. 

2) Von der Regulierungsbehörde ist wegen Übertretung mit einer Busse bis 

zu 20 000 Franken zu bestrafen, wer vorsätzlich: 

a) die Erteilung einer Programmkonzession durch unvollständige oder unrich-

tige Angaben im Konzessionsantrag oder im Konzessionsverfahren erwirkt 

(Art. 60 bis 62); 
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b) als Rundfunkveranstalter die Anzeigepflicht nach Art. 64 Abs. 2 verletzt; 

c) als Rundfunkveranstalter der Rechnungslegungs- und Vorlagepflicht (Art. 

77) oder der Informationspflicht nach Art. 78 nicht oder nicht gehörig 

nachkommt; 

d) die Bestimmungen über die unveränderte Weiterverbreitung von Rund-

funkprogrammen (Art. 79) verletzt; 

e) als Anbieter eines rundfunkähnlichen Onlinemediums die Meldepflicht 

nach Art. 82a verletzt. 

2a) Von der Regierung ist wegen Übertretung mit einer Busse bis zu 50 000 

Franken zu bestrafen, wer vorsätzlich: 

a) als Rundfunkveranstalter die allgemeinen Bestimmungen über die Wer-

bung (Art. 40 bis 44) verletzt; 

b) die Bestimmungen über Werbung, Sponsoring und Teleshopping im Rund-

funk (Art. 69 bis 75) verletzt; 

3) Von der Regulierungsbehörde ist wegen Übertretung mit einer Busse bis 

zu 50 000 Franken zu bestrafen, wer vorsätzlich: 

a) als Rundfunkveranstalter die Bestimmungen über die Ausübung von Exklu-

sivrechten an Ereignissen von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung 

(Art. 58) verletzt; 

b) Rundfunk ohne Programmkonzession veranstaltet und verbreitet (Art. 59 

Abs. 1); 

c) als Rundfunkveranstalter die Programmkonzession überträgt (Art. 59 Abs. 

4) oder die Anzeigepflicht nach Art. 59 Abs. 5 verletzt. 
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d) die Erteilung einer Besonderen Programmkonzession (Art. 81) durch un-

vollständige oder unrichtige Angaben erwirkt. 

5) Die Regierung und die Regulierungsbehörde können die Veröffentli-

chung rechtskräftiger Entscheidungen wegen Verwaltungsübertretungen nach 

den Abs. 1 bis 3 anordnen. 

II. 

Änderung von Bezeichnungen 

1) In Art. 58 Abs. 5, Art. 59 Abs. 5, Art. 60 Abs. 6, Art. 62 Abs. 1, 6 und 7, 

Art. 64 Abs. 2, Art. 65 Abs. 2, Art. 66 Abs. 1 Bst. c, Art. 77 Abs. 1 und 2, Art. 78 

Abs. 1 und 2, Art. 79 Abs. 4 und 5, Art. 82a Abs. 2 Bst. b, 87 Abs. 1 und 2 sind die 

Bezeichnungen „Konzessionsbehörde“, „Aufsichtsbehörde“ und „Konzessions- 

und Aufsichtsbehörde“ durch die Bezeichnung „Regulierungsbehörde“, in der 

jeweils grammatikalisch richtigen Form, zu ersetzen. 

2) In Art. 8 Abs. 3, Art. 12 Abs. 1 und 5, Art. 29 Abs. 2 Bst. c, Art. 32 Abs. 2 

Bst. d, Art. 33 Abs. 2 Bst. d, Art. 34 Abs. 3 Bst. e, Art. 35 Abs. 2 Bst. e, Art. 47 Abs. 

1, Art. 50 Abs. 1, Art. 93 Abs. 2 Bst. h und Art. 95 Bst. g sind die Bezeichnungen 

„Onlinemedium“ oder „rundfunkähnliches Onlinemedium“ durch die Bezeich-

nung „audiovisueller Mediendienst auf Abruf oder Video-Sharing-Plattform-

Dienst“, in der jeweils grammatikalisch richtigen Form, zu ersetzen. 



52 

III. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt unter Vorbehalt des ungenutzten Ablaufs der Referen-

dumsfrist am … (1./Monat/Jahr) in Kraft, andernfalls am Tage der Kundmachung. 
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6.2 Tabakpräventionsgesetz 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Tabakpräventionsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Tabakpräventionsgesetz (TPG) vom 31. Januar 2008, LGBl. 2008 Nr. 27, 

wird wie folgt abgeändert: 

Art. 2 Abs. 1 Bst. j (neu) 

1) Im Sinne dieses Gesetzes bedeuten: 

j) "audiovisuelle kommerzielle Kommunikation": Bilder mit oder ohne Ton, 

die der unmittelbaren oder mittelbaren Förderung des Absatzes von Waren 

und Dienstleistungen oder des Erscheinungsbilds natürlicher oder juristi-

scher Personen, die einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen, dienen; 

diese Bilder sind einer Sendung oder einem nutzergenerierten Video gegen 

Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung oder als Eigenwerbung beigefügt 

oder darin enthalten. Zur audiovisuellen kommerziellen Kommunikation 
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zählen unter anderem Fernsehwerbung, Sponsoring, Teleshopping und 

Produktplatzierung. 

Art. 6 Abs. 1  

1) Werbung in Medienerzeugnissen sowie audiovisuelle kommerzielle 

Kommunikation für Tabakerzeugnisse sowie elektronische Zigaretten und Nach-

füllbehälter sind verboten. 

Art. 7 Abs. 3 und 4 

3) Sendungen in einem audiovisuellen Mediendienst im Sinne von Art. 2 

Abs. 1 Ziff. 4a des Mediengesetzes dürfen nicht von Unternehmen gesponsert 

werden, deren Haupttätigkeit die Herstellung oder der Verkauf von Tabaker-

zeugnissen sowie von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern ist. 

4) Produktplatzierung im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Ziff. 24a des Mediengeset-

zes zugunsten von Tabakerzeugnissen sowie von elektronischen Zigaretten und 

Nachfüllbehältern oder zugunsten von Unternehmen, deren Haupttätigkeit die 

Herstellung oder der Verkauf dieser Erzeugnisse ist, ist verboten. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom … über die Abänderung 

des Mediengesetzes in Kraft. 



RICHTLINIEN 

RICHTLINIE (EU) 2018/1808 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 14. November 2018 

zur Änderung der Richtlinie 2010/13/EU zur Koordinierung bestimmter Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste 
(Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste) im Hinblick auf sich verändernde 

Marktgegebenheiten 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 53 Absatz 1 und 
Artikel 62, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (1), 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (2), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (3), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die letzte inhaltliche Änderung der Richtlinie 89/552/EWG des Rates (4), die später durch die 
Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (5) kodifiziert wurde, erfolgte im Jahr 2007 
mit dem Erlass der Richtlinie 2007/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (6). Seitdem hat sich der 
Markt für audiovisuelle Mediendienste durch die zunehmende Konvergenz von Fernseh- und Internetdiensten 
beträchtlich und schnell weiterentwickelt. Die technischen Entwicklungen haben neue Arten von Diensten und 
neue Benutzererfahrungen ermöglicht. Zudem haben sich die Sehgewohnheiten, insbesondere die der jüngeren 
Generationen, erheblich geändert. Der Hauptbildschirm des Fernsehgerätes ist zwar nach wie vor ein wichtiges 
Instrument des gemeinsamen audiovisuellen Erlebens, viele Zuschauer benutzen aber auch andere, tragbare 
Geräte, um audiovisuelle Inhalte anzusehen. Herkömmliche Fernsehinhalte machen noch immer den Hauptteil der 
durchschnittlichen täglichen Nutzungsdauer aus. 

Allerdings haben neue Arten von Inhalten wie Videoclips oder nutzergenerierte Inhalte zunehmend an Bedeutung 
gewonnen, und es haben sich neue Anbieter, darunter auch Anbieter von Videoabrufdiensten und Video-Sharing- 
Plattformen, fest etabliert. Diese Konvergenz der Medien macht einen aktualisierten Rechtsrahmen erforderlich, 
um den Entwicklungen des Marktes Rechnung zu tragen und ein Gleichgewicht zwischen dem Zugang zu Online- 
Inhalte-Diensten, dem Verbraucherschutz und der Wettbewerbsfähigkeit zu schaffen. 

(2)  Am 6. Mai 2015 nahm die Kommission eine Mitteilung mit dem Titel „Strategie für einen digitalen Binnenmarkt 
für Europa“ an, in der sie eine Überarbeitung der Richtlinie 2010/13/EU ankündigte. 

(3)  Die Richtlinie 2010/13/EU sollte weiterhin nur auf jene Dienste Anwendung finden, deren Hauptzweck die 
Bereitstellung von Sendungen zur Information, Unterhaltung oder Bildung ist. Das Erfordernis des Hauptzwecks 
sollte auch dann als erfüllt angesehen werden, wenn der Dienst audiovisuelle Inhalte enthält und eine Form hat, 
die sich von der Hauptaktivität des Diensteanbieters trennen lassen, beispielsweise eigenständige Bereiche von 
Online-Zeitungen mit audiovisuellen Sendungen oder nutzergenerierten Videos, soweit solche Bereiche als von 
ihrer Haupttätigkeit trennbar angesehen werden können. Ein Dienst sollte lediglich als untrennbare Ergänzung der 

28.11.2018 L 303/69 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

(1) ABl. C 34 vom 2.2.2017, S. 157. 
(2) ABl. C 185 vom 9.6.2017, S. 41. 
(3) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 2. Oktober 2018 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom 

6. November 2018. 
(4) Richtlinie 89/552/EWG des Rates vom 3. Oktober 1989 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsbestimmungen der 

Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit (ABl. L 298 vom 17.10.1989, S. 23). 
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(6) Richtlinie 2007/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2007 zur Änderung der Richtlinie 89/552/EWG 
des Rates zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der 
Fernsehtätigkeit (ABl. L 332 vom 18.12.2007, S. 27). 



Haupttätigkeit angesehen werden, wenn die Verknüpfungen zwischen dem audiovisuellen Angebot und der 
Haupttätigkeit, wie der Bereitstellung von Nachrichten in schriftlicher Form, dies rechtfertigen. Kanäle oder 
andere audiovisuelle Dienste, die der redaktionellen Verantwortung eines Anbieters unterliegen, können als solche 
selbst audiovisuelle Mediendienste darstellen, auch wenn sie auf einer Video-Sharing-Plattform dargeboten 
werden, bei der es ihrerseits an einer redaktionellen Verantwortung fehlt. In solchen Fällen werden die Anbieter, 
die eine redaktionelle Verantwortung wahrnehmen, die Bestimmungen der Richtlinie 2010/13/EU einzuhalten 
haben. 

(4)  Video-Sharing-Plattform-Dienste stellen audiovisuelle Inhalte bereit, die von der Allgemeinheit und insbesondere 
von jungen Menschen immer häufiger abgerufen werden. Dies gilt auch für soziale Netzwerke, die sich zu einem 
wichtigen Medium für das Teilen von Informationen sowie für Unterhaltung und Bildung entwickelt haben, auch 
indem sie Zugang zu Sendungen und nutzergenerierten Videos bieten. Diese sozialen Netzwerke müssen in den 
Geltungsbereich der Richtlinie 2010/13/EU einbezogen werden, da sie um das gleiche Publikum und um die 
gleichen Einnahmen wie die audiovisuellen Mediendienste konkurrieren. Außerdem üben sie einen erheblichen 
Einfluss aus, indem sie dazu beitragen, dass Nutzer die Möglichkeit haben, die Meinungen anderer Nutzer zu 
formen und zu beeinflussen. Um Minderjährige vor schädlichen Inhalten und alle Bürger vor der Aufstachelung 
zu Hass, Gewalt und Terrorismus zu schützen, sollten diese Dienste von der Richtlinie 2010/13/EU insoweit 
erfasst werden, wie sie die Begriffsbestimmung als Video-Sharing-Plattform-Dienst erfüllen. 

(5)  Die Richtlinie 2010/13/EU ist zwar nicht darauf ausgerichtet, soziale Netzwerke an sich zu regulieren, aber sie 
sollte sich auf diese Dienste erstrecken, wenn eine wesentliche Funktion des sozialen Netzwerks in der 
Bereitstellung von Sendungen und von nutzergenerierten Videos besteht. Die Bereitstellung von Sendungen und 
nutzergenerierten Videos könnte als wesentliche Funktion des sozialen Netzwerks angesehen werden, wenn der 
audiovisuelle Inhalt im Rahmen der Tätigkeit des sozialen Netzwerks nicht bloß von untergeordneter Bedeutung 
ist oder nur einen geringfügigen Teil der Tätigkeiten des sozialen Netzwerks darstellt. Um bezüglich der 
Umsetzung für Klarheit, Wirksamkeit und Einheitlichkeit zu sorgen, sollte die Kommission nach Konsultation des 
Kontaktausschusses gegebenenfalls Leitlinien für die praktische Anwendung des in der Begriffsbestimmung 
„Video-Sharing-Plattform-Dienst“ enthaltenen Kriteriums der wesentlichen Funktion herausgeben. Diese Leitlinien 
sollten unter gebührender Beachtung der allgemeinen Ziele von öffentlichem Interesse, die durch die von Video- 
Sharing-Plattform-Anbietern zu treffenden Maßnahmen erreicht werden sollen, und des Rechts der freien 
Meinungsäußerung ausgearbeitet werden. 

(6)  Stellt ein trennbarer Teil eines Dienstes einen Video-Sharing-Plattform-Dienst für die Zwecke der Richtlinie 
2010/13/EU dar, so sollte nur dieser Teil von dieser Richtlinie erfasst werden und dies nur im Hinblick auf 
Sendungen und nutzergenerierte Videos. In die redaktionellen Inhalte elektronischer Ausgaben von Zeitungen 
und Zeitschriften eingebettete Videoclips und animierte Bilder wie Bilder im GIF-Format sollten von der Richtlinie 
2010/13/EU nicht erfasst werden. Die Begriffsbestimmung „Video-Sharing-Plattform-Dienst“ sollte sich nicht auf 
nichtwirtschaftliche Tätigkeiten, wie die Bereitstellung audiovisueller Inhalte auf privaten Webseiten und nichtwirt
schaftlichen Interessengemeinschaften, erstrecken. 

(7)  Damit eine wirksame Umsetzung der Richtlinie 2010/13/EU gewährleistet werden kann, kommt es darauf an, 
dass die Mitgliedstaaten aktuelle Aufzeichnungen über die ihrer Rechtshoheit unterworfenen Mediendiens
teanbieter und Video-Sharing-Plattform-Anbieter erstellen und führen und diese regelmäßig ihren zuständigen 
unabhängigen Regulierungsbehörden oder -stellen und der Kommission übermitteln. Diese Aufzeichnungen 
sollten auch Angaben zu den Kriterien enthalten, auf denen die Rechtshoheit beruht. 

(8)  Zur Feststellung der Rechtshoheit müssen die konkreten Gegebenheiten anhand der in der Richtlinie 2010/13/EU 
festgelegten Kriterien bewertet werden. Die Bewertung solcher konkreten Gegebenheiten könnte zu 
widersprüchlichen Ergebnissen führen. Bei der Anwendung der in der genannten Richtlinie vorgesehenen 
Verfahren der Zusammenarbeit ist es wichtig, dass die Kommission ihre Erkenntnisse auf verlässliche Fakten 
stützen kann. Die Gruppe europäischer Regulierungsstellen für audiovisuelle Mediendienste (ERGA) sollte daher 
befugt sein, auf Anfrage der Kommission Stellungnahmen zur rechtlichen Zuständigkeit abzugeben. Beschließt die 
Kommission in Anwendung dieser Verfahren der Zusammenarbeit, die ERGA zu konsultieren, so sollte sie den 
Kontaktausschuss darüber sowie über von Mitgliedstaaten im Rahmen solcher Verfahren der Zusammenarbeit 
eingegangene Mitteilungen und über die Stellungnahme der ERGA informieren. 

(9)  Die Verfahren und Voraussetzungen, die für die Beschränkung der Freiheit, audiovisuelle Mediendienste 
anzubieten und zu nutzen, gelten, sollten für lineare und nichtlineare Dienste gleich sein. 

(10)  Im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (im Folgenden „Gerichtshof“) kann 
die nach dem Vertrag garantierte Dienstleistungsfreiheit aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses 
eingeschränkt werden — beispielsweise um ein hohes Maß an Verbraucherschutz zu erreichen —, sofern diese 
Einschränkungen gerechtfertigt, verhältnismäßig und notwendig sind. Die Mitgliedstaaten sollten daher bestimmte 
Maßnahmen ergreifen können, um die Einhaltung ihrer Verbraucherschutzvorschriften, die nicht die Bereiche 
betreffen, die durch die Richtlinie 2010/13/EU koordiniert sind, sicherzustellen. Die von einem Mitgliedstaat zur 
Durchsetzung seiner nationalen Verbraucherschutzregelung ergriffenen Maßnahmen, einschließlich solcher in 
Bezug auf Glücksspielwerbung, müssten, wie von der Rechtsprechung des Gerichtshofs gefordert, gerechtfertigt, 
angesichts des angestrebten Ziels verhältnismäßig und notwendig sein. Auf jeden Fall darf der empfangende 
Mitgliedstaat keine Maßnahmen ergreifen, die die Weiterverbreitung von Fernsehsendungen aus einem anderen 
Mitgliedstaat in seinem Hoheitsgebiet verhindern würden. 
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(11)  Teilt ein Mitgliedstaat der Kommission mit, dass sich ein Mediendiensteanbieter in dem die Rechtshoheit 
innehabenden Mitgliedstaat niedergelassen hat, um strengere Bestimmungen in den von der Richtlinie 
2010/13/EU koordinierten Bereichen, denen dieser Anbieter unterliegen würde, wenn er im mitteilenden 
Mitgliedstaat niedergelassen wäre, zu umgehen, sollte er glaubwürdige und ordnungsgemäß begründete Belege 
hierfür vorlegen. Diese Belege sollten eine Reihe untermauernder Fakten enthalten, die es gestatten, eine solche 
Umgehung nach vernünftigem Ermessen festzustellen. 

(12)  In ihrer Mitteilung an das Europäische Parlament und den Rat „Bessere Ergebnisse durch bessere Rechtsetzung – 
Eine Agenda der EU“ betonte die Kommission, dass sie bei der Prüfung von Lösungsansätzen gesetzgeberische wie 
auch nichtgesetzgeberische Möglichkeiten, die dem Modell der praxisorientierten Gemeinschaft und den 
Grundsätzen für eine bessere Selbst- und Koregulierung entsprechen, in Betracht ziehen würde. Mehrere 
Verhaltenskodizes, die in den von der Richtlinie 2010/13/EU koordinierten Bereichen aufgestellt wurden, haben 
sich nach den Grundsätzen für eine bessere Selbst- und Koregulierung als gut konzipiert bewährt. Das Bestehen 
eines gesetzgeberischen Auffangmechanismus wurde als wichtiger Erfolgsfaktor bei der Förderung der Einhaltung 
von Selbst- oder Koregulierungskodizes angesehen. Genauso wichtig ist, dass solche Kodizes konkrete 
Zielvorgaben und Zielsetzungen enthalten, die eine regelmäßige, transparente und unabhängige Überwachung 
und Bewertung ihrer Zielerfüllung ermöglichen. In den Verhaltenskodizes sollte auch die wirksame Durchsetzung 
geregelt werden. Die Selbst- und Koregulierungskodizes, die in den von der Richtlinie 2010/13/EU koordinierten 
Bereichen angenommen werden, sollten diesen Grundsätzen folgen. 

(13)  Die Erfahrung hat gezeigt, dass sowohl Selbst- als auch Koregulierungsinstrumente, die im Einklang mit den 
unterschiedlichen Rechtstraditionen der Mitgliedstaaten angewandt werden, bei der Gewährleistung eines hohen 
Verbraucherschutzniveaus eine wichtige Rolle spielen können. Die Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele von 
öffentlichem Interesse im Bereich der neuen audiovisuellen Mediendienste sind wirksamer, wenn sie mit der 
aktiven Unterstützung der Diensteanbieter selbst ergriffen werden. 

(14)  Die Selbstregulierung stellt eine Art freiwillige Initiative dar, die Wirtschaftsteilnehmern, Sozialpartnern, 
Nichtregierungsorganisationen und Vereinigungen die Möglichkeit gibt, untereinander und füreinander 
gemeinsame Leitlinien festzulegen. Sie sind für die Ausarbeitung, Überwachung und Durchsetzung der Einhaltung 
dieser Leitlinien selbst zuständig. Die Mitgliedstaaten sollten im Einklang mit ihren unterschiedlichen Rechtstra
ditionen die Rolle, die eine wirksame Selbstregulierung als Ergänzung zu den bestehenden Gesetzgebungs-, 
Gerichts- und Verwaltungsverfahren spielen kann, sowie ihren wertvollen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele 
der Richtlinie 2010/13/EU anerkennen. Die Selbstregulierung sollte jedoch, obwohl sie eine ergänzende Methode 
zur Umsetzung bestimmter Vorschriften der Richtlinie 2010/13/EU sein kann, die Verpflichtung des nationalen 
Gesetzgebers nicht ersetzen. In ihrer Minimalform schafft Koregulierung im Einklang mit den Rechtstraditionen 
der Mitgliedstaaten eine rechtliche Verbindung zwischen Selbstregulierung und dem nationalen Gesetzgeber. Bei 
der Koregulierung teilen sich die Interessenträger und die Regierung oder die nationalen Regulierungsbehörden 
oder -stellen die Regulierungsfunktion. Zu den Aufgaben der einschlägigen öffentlichen Behörden zählen die 
Anerkennung des Koregulierungsprogramms, die Prüfung seiner Verfahren und die Finanzierung des 
Programms. Bei der Koregulierung sollten weiterhin staatliche Eingriffsmöglichkeiten für den Fall vorgesehen 
werden, dass ihre Ziele nicht erreicht werden. Unbeschadet der förmlichen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten 
bezüglich der Umsetzung fördert die Richtlinie 2010/13/EU die Nutzung der Selbst-und Koregulierung. Dadurch 
werden weder die Mitgliedstaaten zur Festlegung von Regelungen zur Selbst-oder Koregulierung verpflichtet, noch 
werden gegenwärtige Koregulierungsinitiativen, die in den Mitgliedstaaten bereits bestehen und effektiv 
funktionieren, beeinträchtigt oder gefährdet. 

(15)  Transparenz in Bezug auf die Eigentumsverhältnisse im Medienbereich steht in unmittelbarem Zusammenhang 
mit der Meinungsfreiheit, einem Eckpfeiler demokratischer Systeme. Informationen über die Eigentümerstruktur 
von Mediendiensteanbietern ermöglichen es Nutzern in Fällen, in denen die Eigentumsverhältnisse zu einer 
Kontrolle über die Inhalte der angebotenen Dienste oder zur Ausübung eines erheblichen Einflusses auf diese 
führen, sich ein fundiertes Urteil über die Inhalte zu bilden. Die Mitgliedstaaten sollten in der Lage sein zu 
bestimmen, ob und inwieweit Angaben zu den Eigentumsverhältnissen eines Mediendiensteanbieters für die 
Nutzer zugänglich sein sollten, sofern der Wesensgehalt der betreffenden Grundrechte und -freiheiten gewahrt 
wird und diese Maßnahmen notwendig und verhältnismäßig sind. 

(16)  Aufgrund der Besonderheiten audiovisueller Mediendienste, insbesondere ihres Einflusses auf die 
Meinungsbildung der Menschen, haben die Nutzer ein berechtigtes Interesse zu erfahren, wer für den Inhalt dieser 
Dienste verantwortlich ist. Um die Meinungsfreiheit zu stärken und in der Folge den Medienpluralismus zu 
fördern und Interessenkonflikte zu vermeiden, ist es wichtig, dass die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die 
Nutzer jederzeit leicht und unmittelbar Zugang zu Informationen über Mediendiensteanbieter haben. 
Insbesondere im Hinblick auf die Angaben, die zur Eigentümerstruktur und zu den wirtschaftlichen Eigentümern 
gemacht werden können, liegt die Entscheidung bei den einzelnen Mitgliedstaaten. 

(17)  Um ein kohärentes Vorgehen und Rechtssicherheit für die Unternehmen und die Behörden der Mitgliedstaaten zu 
gewährleisten, sollte der Begriff der „Aufstachelung zu Gewalt oder Hass“ in angemessenen Umfang im Sinne des 
Rahmenbeschlusses 2008/913/JI des Rates (1) verstanden werden. 
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(18)  Angesichts der Entwicklung der Mittel zur Verbreitung von Inhalten über elektronische Kommunikationsnetze ist 
es wichtig, die Allgemeinheit vor der Aufstachelung zu Terrorismus zu schützen. Aus diesem Grund sollte durch 
die Richtlinie 2010/13/EU sichergestellt werden, dass audiovisuelle Mediendienste keine öffentliche Aufforderung 
zur Begehung einer terroristischen Straftat enthalten. Um ein kohärentes Vorgehen und Rechtssicherheit für die 
Unternehmen und die Behörden der Mitgliedstaaten zu gewährleisten, sollte der Begriff „öffentliche Aufforderung 
zur Begehung einer terroristischen Straftat“ im Sinne der Richtlinie (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments 
und des Rates (1) verstanden werden. 

(19)  Damit die Zuschauer, darunter auch Eltern und Minderjährige, in der Lage sind, informierte Entscheidungen über 
die anzusehenden Inhalte zu treffen, ist es notwendig, dass Mediendiensteanbieter ausreichende Informationen 
über Inhalte geben, die die körperliche, geistige oder sittliche Entwicklung von Minderjährigen beeinträchtigen 
können. Dies könnte beispielsweise mithilfe eines Systems von Inhaltsdeskriptoren, eines akustischen 
Warnhinweises, einer optischen Kennzeichnung oder eines anderen Mittels erfolgen, das die Art des Inhalts 
beschreibt. 

(20)  Die angemessenen Maßnahmen zum Schutz Minderjähriger, die für Fernsehdienste gelten, sollten auch für 
audiovisuelle Mediendienste auf Abruf gelten. Dadurch sollte das Schutzniveau erhöht werden. Der Mindesthar
monisierungsansatz ermöglicht es den Mitgliedstaaten, ein höheres Schutzniveau für Inhalte einzuführen, die die 
körperliche, geistige oder sittliche Entwicklung von Minderjährigen beeinträchtigen können. Die schädlichsten 
Inhalte, die die körperliche, geistige oder sittliche Entwicklung von Minderjährigen beeinträchtigen können, die 
aber nicht notwendigerweise eine Straftat darstellen, sollten den strengsten Maßnahmen, wie Verschlüsselung und 
wirksamen Systemen zur elterlichen Kontrolle, unterliegen; dies hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, strengere 
Maßnahmen zu erlassen. 

(21)  In der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) wird festgestellt, dass Kinder 
hinsichtlich der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten besonderen Schutz verdienen. Die Einrichtung von 
Systemen zum Schutz von Kindern durch Mediendiensteanbieter führt unweigerlich zur Verbreitung der 
personenbezogenen Daten von Minderjährigen. Da solche Systeme dem Schutz von Kindern dienen, sollten die 
personenbezogenen Daten von Minderjährigen, die im Rahmen von technischen Maßnahmen zum Schutz von 
Kindern verarbeitet werden, nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

(22)  Die Gewährleistung der Barrierefreiheit audiovisueller Inhalte ist eine wesentliche Anforderung im 
Zusammenhang mit den im Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen eingegangenen Verpflichtungen. Im Rahmen der Richtlinie 2010/13/EU sollte der Begriff 
„Menschen mit Behinderungen“ in Anbetracht der Art der unter diese Richtlinie fallenden Dienstleistungen — 
nämlich audiovisuelle Mediendienste — ausgelegt werden. Das Recht von Menschen mit Beeinträchtigungen und 
von älteren Menschen auf Teilnahme am gesellschaftlichen und kulturellen Leben der Union und ihre 
diesbezügliche Integration ist mit der Bereitstellung barrierefreier audiovisueller Mediendienste verbunden. Daher 
sollten die Mitgliedstaaten ohne unangemessene Verzögerung sicherstellen, dass sich die ihrer Rechtshoheit 
unterworfenen Mediendiensteanbieter aktiv darum bemühen, ihre Inhalte für Menschen mit Behinderungen, 
insbesondere für Menschen mit Seh- oder Hörstörungen, zugänglich zu machen. Die Anforderungen an die 
Barrierefreiheit sollten durch einen schrittweisen und fortlaufenden Prozess erfüllt werden, wobei praktische und 
unvermeidbare Einschränkungen, die beispielsweise im Fall von live übertragenen Sendungen oder 
Veranstaltungen eine vollständige Barrierefreiheit verhindern könnten, zu berücksichtigen sind. Um feststellen zu 
können, welche Fortschritte Mediendiensteanbieter dabei gemacht haben, ihre Dienste schrittweise für Menschen 
mit Seh- oder Hörstörungen zugänglich zu machen, sollten die Mitgliedstaaten die in ihrem Hoheitsgebiet 
niedergelassenen Mediendiensteanbieter verpflichten, ihnen regelmäßig Bericht zu erstatten. 

(23)  Die Barrierefreiheit audiovisueller Mediendienste sollte gemäß der Richtlinie 2010/13/EU unter anderem durch 
Gebärdensprache, Untertitelung für Gehörlose und Schwerhörige, gesprochene Untertitel und Audiobeschreibung 
hergestellt werden. Diese Richtlinie gilt jedoch weder für Funktionen oder Dienste, die Zugang zu audiovisuellen 
Mediendiensten bieten, noch gilt sie für Barrierefreiheitsfunktionen elektronischer Programmführer (EPG). Diese 
Richtlinie lässt daher Unionsrecht zur Harmonisierung der Barrierefreiheit von Diensten, die Zugang zu 
audiovisuellen Mediendiensten bieten — wie etwa Webseiten, Online-Anwendungen oder EPG —, oder der 
Bereitstellung von Informationen zu Barrierefreiheit und in barrierefreien Formaten unberührt. 

(24)  In einigen Fällen ist es unter Umständen nicht möglich, Notfallinformationen so zu verbreiten, dass sie für 
Menschen mit Behinderungen zugänglich sind. Die Verbreitung von Notfallinformationen über audiovisuelle 
Mediendienste sollte durch solche besonderen Umstände jedoch nicht verhindert werden. 

(25)  Die Richtlinie 2010/13/EU lässt die Möglichkeit der Mitgliedstaaten unberührt, Verpflichtungen zur 
Gewährleistung der angemessenen Herausstellung von Inhalten aufzuerlegen, die nach festgelegten Zielen des 
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allgemeinen Interesses wie Medienpluralismus, Meinungsfreiheit und kulturelle Vielfalt von allgemeinem Interesse 
sind. Solche Verpflichtungen sollten nur auferlegt werden, wenn sie notwendig sind, um von Mitgliedstaaten im 
Einklang mit dem Unionsrecht eindeutig festgelegte Ziele von allgemeinem Interesse zu erreichen. Beschließen 
Mitgliedstaaten, Vorschriften über die angemessene Herausstellung zu erlassen, sollten sie den Unternehmen nur 
verhältnismäßige Verpflichtungen in Verfolgung legitimer öffentlicher Interessen auferlegen. 

(26)  Um die redaktionelle Verantwortung der Mediendiensteanbieter und die audiovisuelle Wertschöpfungskette zu 
schützen, ist es unerlässlich, dass die Integrität der Sendungen und audiovisuellen Mediendienste der Mediendiens
teanbieter sichergestellt werden kann. Sendungen und audiovisuelle Mediendienste sollten ohne Kürzung, 
Veränderung oder Unterbrechung und ohne Überblendung für kommerzielle Zwecke übertragen werden, es sei 
denn, die betreffenden Mediendienstanbieter haben dem ausdrücklich zugestimmt. Die Mitgliedstaaten sollten 
gewährleisten, dass die Zustimmung des Mediendiensteanbieters bei Überblendungen, die vom Empfänger des 
Dienstes ausschließlich zum privaten Gebrauch ausgelöst oder genehmigt werden, wie etwa Überblendungen 
durch Dienste für die individuelle Kommunikation, nicht erforderlich ist. Steuerungselemente von Benutzero
berflächen, die wie Lautstärkeregler, Suchfunktionen, Navigationsmenüs oder Senderübersichten für die Bedienung 
des Geräts oder das Anwählen des Dienstes erforderlich sind, sollten nicht erfasst werden. Zulässige 
Überblendungen wie Warnhinweise, Informationen von öffentlichem Interesse, Untertitel oder Überblendungen 
mit kommerzieller Kommunikation, die vom Mediendiensteanbieter bereitgestellt werden, sollten ebenfalls nicht 
unter diese Bestimmung fallen. Unbeschadet der Verordnung (EU) 2015/2120 des Europäischen Parlaments und 
des Rates (1) sollten auch Datenkomprimierungsverfahren zur Reduzierung der Größe einer Datei und andere 
technische Verfahren zur Anpassung eines Dienstes an das Mittel der Verbreitung (wie Auflösung und Codierung), 
in deren Fall der Inhalt in keiner Weise verändert wird, nicht erfasst werden. 

Maßnahmen zum Schutz der Integrität von Sendungen und audiovisuellen Mediendiensten sollten verhängt 
werden, wenn sie notwendig sind, um von Mitgliedstaaten im Einklang mit dem Unionsrecht eindeutig festgelegte 
Ziele von allgemeinem Interesse zu erreichen. Durch solche Maßnahmen sollten Unternehmen verhältnismäßige 
Verpflichtungen in Verfolgung legitimer öffentlicher Interessen auferlegt werden. 

(27)  Mit Ausnahme von Sponsoring und Produktplatzierung sollte audiovisuelle kommerzielle Kommunikation für 
alkoholische Getränke in audiovisuellen Mediendiensten auf Abruf die Kriterien erfüllen, die gemäß der Richtlinie 
2010/13/EU auf Fernsehwerbung und Teleshopping zugunsten alkoholischer Getränke Anwendung finden. Die 
ausführlichen Kriterien in Bezug auf Fernsehwerbung und Teleshopping für alkoholische Getränke beschränken 
sich auf Spot-Werbung, die als solche ohnehin von der Sendung getrennt sind, und schließen daher andere Arten 
kommerzieller Kommunikation aus, die mit der Sendung in Verbindung stehen oder ein integrierter Bestandteil 
der Sendung sind, wie etwa Sponsoring und Produktplatzierung. Diese Kriterien sollten folglich auf Sponsoring 
und Produktplatzierung in audiovisuellen Mediendiensten auf Abruf keine Anwendung finden. 

(28)  Auf nationaler und internationaler Ebene bestehen verschiedene weithin anerkannte Ernährungsleitlinien, wie 
beispielsweise das Nährstoffprofil-Modell des Regionalbüros für Europa der Weltgesundheitsorganisation, die es 
ermöglichen, Lebensmittel auf der Grundlage ihrer Nährstoffzusammensetzung im Zusammenhang mit der auf 
Kinder ausgerichteten Fernsehwerbung für Lebensmittel zu differenzieren. Die Mitgliedstaaten sollten angehalten 
werden, dafür zu sorgen, dass unter anderem mithilfe von Verhaltenskodizes auf Selbst- und Koregulierung 
zurückgegriffen wird, um die Einwirkung audiovisueller kommerzieller Kommunikation für Lebensmittel und 
Getränke, die einen hohen Gehalt an Salz, Zucker, Fett, gesättigten Fettsäuren oder Transfettsäuren aufweisen oder 
anderweitig gegen solche nationalen oder internationalen Ernährungsleitlinien verstoßen, auf Kinder wirkungsvoll 
zu reduzieren. 

(29)  In derselben Weise sollten die Mitgliedstaaten angehalten werden, dafür zu sorgen, dass auf Selbst- und 
Koregulierung beruhende Verhaltenskodizes angewandt werden, um die Einwirkung audiovisueller kommerzieller 
Kommunikation für alkoholische Getränke auf Kinder und Jugendliche wirkungsvoll zu reduzieren. Auf 
Unionsebene und auf nationaler Ebene bestehen verschiedene Selbst- und Koregulierungssysteme, die auf eine 
verantwortungsvolle Vermarktung alkoholischer Getränke, auch mittels audiovisueller kommerzieller 
Kommunikation, abzielen. Derartige Systeme sollten weiter gefördert werden, insbesondere wenn sie dafür sorgen 
sollen, dass audiovisuelle kommerzielle Kommunikation für alkoholische Getränke stets mit Hinweisen auf einen 
verantwortungsvollen Alkoholgenuss einhergeht. 

(30)  Es ist wichtig, dass Minderjährige vor der Einwirkung audiovisueller kommerzieller Kommunikation zur 
Bewerbung von Glücksspielen wirksam geschützt werden. Auf Unionsebene und auf nationaler Ebene bestehen 
diesbezüglich verschiedene Selbst- und Koregulierungssysteme zur Förderung des verantwortungsvollen 
Glücksspiels, auch mittels audiovisueller kommerzieller Kommunikation. 

(31)  Um Hindernisse für den freien Verkehr grenzüberschreitender Dienstleistungen in der Union zu beseitigen, ist es 
notwendig, die Wirksamkeit von Selbst- und Koregulierungsmaßnahmen zu gewährleisten, die insbesondere auf 
den Schutz der Verbraucher und den Schutz der öffentlichen Gesundheit abzielen. 
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(32)  Der Fernsehmarkt hat sich gewandelt, und bei der audiovisuellen kommerziellen Kommunikation wird daher 
insbesondere im Hinblick auf quantitative Vorschriften für lineare audiovisuelle Mediendienste und 
Produktplatzierung mehr Flexibilität benötigt. Das Aufkommen neuer Dienste, auch solcher ohne Werbung, hat 
zu einer größeren Auswahl für die Zuschauer geführt, die leicht zu anderen Angeboten wechseln können. 

(33)  Die Liberalisierung der Produktplatzierung hat nicht zu der erwarteten Verbreitung dieser Form audiovisueller 
kommerzieller Kommunikation geführt. Insbesondere hat das allgemeine Verbot der Produktplatzierung, von 
einigen Ausnahmen abgesehen, keine Rechtssicherheit für Mediendiensteanbieter geschaffen. Deshalb sollte die 
Produktplatzierung in allen audiovisuellen Mediendiensten und Video-Sharing-Plattform-Diensten mit bestimmten 
Ausnahmen erlaubt sein. 

(34)  In Nachrichtensendungen und Sendungen zur politischen Information, Verbrauchersendungen, Sendungen 
religiösen Inhalts und Kindersendungen sollte Produktplatzierung nicht gestattet sein. Es ist insbesondere 
erwiesen, dass Produktplatzierung und eingebettete Werbebotschaften das Verhalten von Kindern beeinflussen 
können, weil Kinder oft nicht in der Lage sind, kommerzielle Inhalte zu erkennen. Deshalb ist es notwendig, 
Produktplatzierung in Kindersendungen auch weiterhin zu verbieten. Verbrauchersendungen sind Sendungen, die 
Zuschauern Ratschläge geben oder sogar Bewertungen im Hinblick auf den Kauf von Produkten und 
Dienstleistungen beinhalten. Produktplatzierung in solchen Sendungen zu erlauben, ließe die Unterschiede 
zwischen Werbung und redaktionellem Inhalt für die Zuschauer, die im Fall solcher Sendungen eine echte und 
ehrliche Bewertung von Produkten und Dienstleistungen erwarten dürfen, verschwimmen. 

(35)  Anbieter audiovisueller Mediendienste auf Abruf sollten die Produktion und Verbreitung europäischer Werke 
fördern, indem sie dafür sorgen, dass ihre Kataloge einen Mindestanteil europäischer Werke enthalten und dass 
diese Werke darin hinreichend herausgestellt werden. Die Kennzeichnung audiovisueller Inhalte, die als 
europäische Werke einzustufen sind, in deren Metadaten sollte gefördert werden, damit solche Metadaten 
Mediendiensteanbietern zur Verfügung stehen. Zur Herausstellung gehört, dass europäische Werke durch 
Erleichterung des Zugangs zu diesen Werken gefördert werden. Eine Herausstellung kann durch verschiedene 
Mittel gewährleistet werden, beispielsweise durch einen speziellen Bereich für europäische Werke, der von der 
Hauptseite des Dienstes aus erreichbar ist, durch die Möglichkeit, mit dem als Bestandteil dieses Dienstes 
verfügbaren Suchwerkzeug nach europäischen Werken zu suchen, durch die Nutzung europäischer Werke in 
Kampagnen dieses Dienstes oder durch einen Mindestanteil europäischer Werke, für die im Katalog dieses 
Dienstes zum Beispiel mit Bannern oder ähnlichen Instrumenten geworben wird. 

(36)  Um angemessene Investitionen in europäische Werke sicherzustellen, sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit 
haben, den in ihrem Hoheitsgebiet niedergelassenen Mediendiensteanbietern finanzielle Verpflichtungen 
aufzuerlegen. Solche Verpflichtungen können in Form direkter Beiträge zur Produktion europäischer Werke und 
zum Erwerb von Rechten an europäischen Werken auferlegt werden. Ebenso könnten die Mitgliedstaaten auf der 
Grundlage der Umsätze, die mit in ihrem Gebiet erbrachten oder auf ihr Gebiet abzielenden audiovisuellen 
Mediendiensten erzielt werden, Abgaben erheben, die in einen Fonds eingezahlt werden. In dieser Richtlinie wird 
klargestellt, dass ein Mitgliedstaat — angesichts des direkten Zusammenhangs zwischen finanziellen 
Verpflichtungen und unterschiedlicher Kulturpolitik der Mitgliedstaaten — solche finanziellen Verpflichtungen 
auch Anbietern von auf sein Gebiet abzielenden Mediendiensten auferlegen darf, die in einem anderen 
Mitgliedstaat niedergelassen sind. In diesem Fall sollten sich die finanziellen Verpflichtungen nur auf die Umsätze 
beziehen, die mit Zuschauern in dem Zielmitgliedstaat erzielt werden. Mediendiensteanbieter, die verpflichtet 
werden, in einem Zielmitgliedstaat zu Filmförderprogrammen beizutragen, sollten von den Beihilfen, die im 
Rahmen der betreffenden Filmförderprogramme für Mediendiensteanbieter bereitgestellt werden, in diskriminie
rungsfreier Weise profitieren können, auch wenn sie keine Niederlassung in diesem Mitgliedstaat unterhalten. 

(37)  Fernsehveranstalter investieren momentan stärker in europäische audiovisuelle Werke als Anbieter von 
audiovisuellen Mediendiensten auf Abruf. Falls ein Zielmitgliedstaat sich entscheidet, einem der Rechtshoheit eines 
anderen Mitgliedstaats unterworfenen Fernsehveranstalter eine finanzielle Verpflichtung aufzuerlegen, sollte er 
daher unter gebührender Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit die direkten Beiträge dieses 
Fernsehveranstalters zur Produktion europäischer Werke und zum Erwerb von Rechten an europäischen 
Werken — insbesondere Koproduktionen — berücksichtigen. Dies gilt unbeschadet der Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten, die Höhe der finanziellen Beiträge, die ihrer Rechtshoheit unterworfene Mediendiensteanbieter 
entrichten müssen, im Einklang mit ihrer Kulturpolitik und vorbehaltlich der Vereinbarkeit mit Vorschriften über 
staatliche Beihilfen festzulegen. 

(38)  Bei der einzelfallbezogenen Beurteilung, ob ein in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassener audiovisueller 
Mediendienst auf Abruf auf Zuschauer in seinem Gebiet abzielt, sollte ein Mitgliedstaat solche Indikatoren 
heranziehen wie z. B. Werbung und andere verkaufsfördernde Maßnahmen, die speziell auf Verbraucher in 
seinem Gebiet abzielen, die Hauptsprache des Dienstes oder das Vorhandensein von Inhalten oder kommerzieller 
Kommunikation, die sich speziell an die Zuschauer im Zielmitgliedstaat richten. 

28.11.2018 L 303/74 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



(39)  Erlegen Mitgliedstaaten den Mediendiensteanbietern finanzielle Beiträge auf, sollte damit eine angemessene 
Förderung europäischer Werke angestrebt und gleichzeitig eine Doppelbesteuerung der Mediendiensteanbieter 
vermieden werden. Erlegt der Mitgliedstaat, in dem der Mediendiensteanbieter niedergelassen ist, einen solchen 
finanziellen Beitrag auf, sollte er daher etwaige von Zielmitgliedstaaten auferlegte finanzielle Verpflichtungen 
berücksichtigen. 

(40)  Um sicherzustellen, dass durch Verpflichtungen zur Förderung europäischer Werke nicht die Marktentwicklung 
untergraben wird, und um neuen Marktteilnehmern den Marktzutritt zu ermöglichen, sollten Anbieter ohne 
erhebliche Marktpräsenz von solchen Anforderungen ausgenommen werden. Dies betrifft insbesondere Anbieter 
mit geringen Umsätzen oder geringen Zuschauerzahlen. Ob eine Zuschauerzahl gering ist, kann beispielsweise 
anhand der Nutzungsdauer oder der Verkäufe, je nach Art des Mediendienstes, festgelegt werden, während bei der 
Festlegung, wann ein Umsatz gering ist, die unterschiedlichen Größen der audiovisuellen Märkte in den 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden sollten. Die Auferlegung solcher Verpflichtungen könnte auch dann 
unangemessen sein, wenn diese angesichts der Art oder des Themas der audiovisuellen Mediendienste 
undurchführbar oder ungerechtfertigt wären. 

(41)  Es ist wichtig, dass die Fernsehveranstalter mehr Flexibilität erhalten und selbst entscheiden können, wann sie 
Werbung schalten, um die Nachfrage der Werbenden und die Zuschauerbindung zu maximieren. Es ist jedoch 
auch erforderlich, diesbezüglich ein ausreichend hohes Maß an Verbraucherschutz aufrechtzuerhalten, da eine 
derartige Flexibilität dazu führen könnte, dass die Zuschauer während der Hauptsendezeit einem Übermaß an 
Werbung ausgesetzt werden. Daher sollten für den Zeitraum von 6.00 Uhr bis 18.00 Uhr und für den Zeitraum 
von 18.00 Uhr bis 24.00 Uhr bestimmte Obergrenzen gelten. 

(42)  Neutrale Einzelbilder trennen redaktionelle Inhalte von Fernsehwerbe- oder Teleshoppingspots und einzelne Spots 
voneinander. Sie ermöglichen es dem Fernsehzuschauer, genau zu unterscheiden, wann eine Art audiovisueller 
Inhalte endet und die andere Art beginnt. Es ist notwendig klarzustellen, dass neutrale Einzelbilder nicht unter die 
quantitative Obergrenze für Fernsehwerbung fallen. Damit soll sichergestellt werden, dass die für neutrale 
Einzelbilder verwendete Sendezeit nicht in die Werbezeit eingerechnet wird und dass die Werbeeinnahmen nicht 
beeinträchtigt werden. 

(43)  Die Sendezeit für Hinweise eines Fernsehveranstalters auf seine eigenen Sendungen und auf Begleitmaterialien, die 
direkt von diesen Sendungen abgeleitet sind, oder für Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit und für 
Spendenaufrufe zu Wohltätigkeitszwecken, die abgesehen von den Kosten, die für die Übertragung solcher 
Aufrufe anfallen, kostenlos sind, sollte nicht in die maximale Sendezeit für Fernsehwerbung und Teleshopping 
eingerechnet werden. Außerdem gehören viele Fernsehveranstalter zu größeren Sendergruppen und geben nicht 
nur Hinweise im Zusammenhang mit ihren eigenen Sendungen und Begleitmaterialien, die direkt von diesen 
Sendungen abgeleitet sind, sondern auch in Bezug auf Sendungen und audiovisuelle Mediendienste anderer Teile 
derselben Sendergruppe. Die Sendezeit für derartige Hinweise sollte ebenfalls nicht in die maximalen Sendezeiten 
für Fernsehwerbung und Teleshopping einbezogen werden. 

(44)  Die unter die Richtlinie 2010/13/EU fallenden Video-Sharing-Plattform-Anbieter erbringen Dienste der 
Informationsgesellschaft im Sinne der Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (1). 
Folglich unterliegen diese Anbieter den Binnenmarktvorschriften der letztgenannten Richtlinie, falls sie in einem 
Mitgliedstaat niedergelassen sind. Es sollte gewährleistet werden, dass auch für nicht in einem Mitgliedstaat 
niedergelassene Video-Sharing-Plattform-Anbieter dieselben Vorschriften gelten, um die Wirksamkeit der in der 
Richtlinie 2010/13/EU vorgesehenen Maßnahmen zum Schutz Minderjähriger und der Allgemeinheit zu sichern 
und um so weit wie möglich gleiche Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten, wenn solche Anbieter entweder 
ein Mutterunternehmen oder ein Tochterunternehmen haben, das in einem Mitgliedstaat niedergelassen ist, oder 
wenn solche Anbieter zu einer Gruppe gehören und ein anderes Unternehmen dieser Gruppe in einem 
Mitgliedstaat niedergelassen ist. Daher sollten die in der Richtlinie 2010/13/EU festgelegten Begriffsbestimmungen 
auf bestimmten Grundsätzen beruhen und gewährleisten, dass sich ein Unternehmen nicht selbst vom 
Anwendungsbereich jener Richtlinie ausnehmen kann, indem es eine vielschichtige Gruppenstruktur schafft, die 
innerhalb und außerhalb der Union ansässige Unternehmen auf verschiedenen Ebenen umfasst. Die Anbieter, die 
gemäß den Niederlassungsvorschriften der Richtlinien 2000/31/EG und 2010/13/EU der Rechtshoheit der 
Mitgliedstaaten unterliegen, sollten der Kommission mitgeteilt werden. 

(45)  Neue Herausforderungen ergeben sich vor allem im Zusammenhang mit Video-Sharing-Plattformen, auf denen 
die Nutzer, insbesondere Minderjährige, zunehmend audiovisuelle Inhalte nutzen. In dieser Hinsicht geben 
schädliche Inhalte und Hassbotschaften, die durch Video-Sharing-Plattform-Dienste bereitgestellt werden, 
zunehmend Anlass zur Sorge. Zum Schutz Minderjähriger und der Allgemeinheit vor derartigen Inhalten ist es 
notwendig, auf diesem Gebiet verhältnismäßige Vorschriften zu erlassen. 
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(46)  Die kommerzielle Kommunikation über Video-Sharing-Plattform-Dienste wird bereits durch die 
Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (1) geregelt, die unlautere Geschäftspraktiken 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern sowie irreführende und aggressive Praktiken in Diensten der 
Informationsgesellschaft verbietet. 

Was die kommerzielle Kommunikation auf Video-Sharing-Plattformen in Bezug auf Tabakerzeugnisse und 
verwandte Erzeugnisse angeht, wird durch die bestehenden Verbote der Richtlinie 2003/33/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates (2) sowie durch die für die kommerzielle Kommunikation in Bezug auf elektronische 
Zigaretten und Nachfüllbehälter geltenden Verbote der Richtlinie 2014/40/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates (3) bereits ein ausreichender Schutz der Verbraucher vor Tabakerzeugnissen und verwandten 
Erzeugnissen gewährleistet. Da die Nutzer beim Zugang zu audiovisuellen Inhalten zunehmend auf Video- 
Sharing-Plattform-Dienste setzen, muss — durch angemessene Angleichung der Bestimmungen für audiovisuelle 
kommerzielle Kommunikation zwischen allen Anbietern — ein ausreichendes Maß an Verbraucherschutz 
gewährleistet werden. Es ist also wichtig, dass audiovisuelle kommerzielle Kommunikation auf Video-Sharing- 
Plattformen eindeutig als solche gekennzeichnet wird und dass dabei qualitative Mindestanforderungen beachtet 
werden. 

(47)  Ein bedeutender Teil der durch Video-Sharing-Plattform-Dienste bereitgestellten Inhalte unterliegt nicht der 
redaktionellen Verantwortung des Video-Sharing-Plattform-Anbieters. Diese Anbieter bestimmen aber 
normalerweise, wie die Inhalte — nämlich Sendungen, nutzergenerierte Videos und audiovisuelle kommerzielle 
Kommunikation — organisiert werden, auch mit automatischen Mitteln oder Algorithmen. Deshalb sollten diese 
Anbieter dazu verpflichtet werden, angemessene Maßnahmen zu treffen, um Minderjährige vor Inhalten zu 
schützen, die deren körperliche, geistige oder sittliche Entwicklung beeinträchtigen können. Sie sollten ferner 
verpflichtet werden, angemessene Maßnahmen zu treffen, um die Allgemeinheit vor Inhalten zu schützen, die zu 
Gewalt oder Hass gegen eine Gruppe oder gegen ein Mitglied einer Gruppe aus einem der in Artikel 21 der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden „Charta“) genannten Gründe aufstacheln oder 
deren Verbreitung gemäß Unionsrecht eine Straftat darstellt. 

(48)  In Anbetracht dessen, wie die Anbieter mit den durch Video-Sharing-Plattform-Dienste bereitgestellten Inhalten 
umgehen, sollten sich die angemessenen Maßnahmen zum Schutz Minderjähriger und der Allgemeinheit auf die 
Organisation der Inhalte und nicht auf die Inhalte selbst beziehen. Die diesbezüglichen Anforderungen der 
Richtlinie 2010/13/EU sollten daher unbeschadet der Artikel 12 bis 14 der Richtlinie 2000/31/EG gelten, in der 
für rechtswidrige Inhalte, die von bestimmten Anbietern von Diensten der Informationsgesellschaft übermittelt 
werden oder automatisch gespeichert, zwischengespeichert und vorübergehend gespeichert werden oder generell 
gespeichert werden, eine Ausnahme von der Haftung vorgesehen ist. Bei der Bereitstellung von Diensten, die 
unter die Artikel 12 bis 14 der Richtlinie 2000/31/EG fallen, sollten die genannten Anforderungen zudem 
unbeschadet des Artikels 15 der letztgenannten Richtlinie gelten, wonach den genannten Anbietern keine 
allgemeine Verpflichtung zur Überwachung derartiger Informationen oder zur aktiven Forschung nach Tatsachen 
oder Umständen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen, auferlegt werden darf, was jedoch Überwachungs
pflichten in spezifischen Fällen und insbesondere Anordnungen, die von nationalen Behörden nach nationalem 
Recht erlassen werden, unberührt lässt. 

(49)  Es ist zweckmäßig, die Video-Sharing-Plattform-Anbieter so weit wie möglich in die Umsetzung der nach der 
Richtlinie 2010/13/EU zu treffenden angemessenen Maßnahmen einzubeziehen. Koregulierung sollte daher 
gefördert werden. Ferner sollte es den Video-Sharing-Plattform-Anbietern möglich bleiben, im Einklang mit dem 
Unionsrecht und unter Achtung des Rechts auf freie Meinungsäußerung, der Informationsfreiheit und des 
Medienpluralismus auf freiwilliger Grundlage strengere Maßnahmen zu ergreifen. 

(50)  Das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und das Recht auf ein faires Verfahren gehören zu den durch 
Artikel 47 der Charta niedergelegten Grundrechten. Daher sollten die Bestimmungen der Richtlinie 2010/13/EU 
nicht in einer Weise ausgelegt werden, die dazu führt, dass Parteien an der Wahrnehmung ihres Rechts auf 
Zugang zum Gerichtssystem gehindert werden. 

(51)  Die gemäß der Richtlinie 2010/13/EU zu ergreifenden angemessenen Maßnahmen zum Schutz Minderjähriger 
vor schädlichen Inhalten und zum Schutz der Allgemeinheit vor Inhalten, die zu Gewalt, Hass und Terrorismus 
aufstacheln, sollten sorgfältig gegen die geltenden Grundrechte, die in der Charta verankert sind, abgewogen 
werden. Dies betrifft gegebenenfalls insbesondere das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, den 
Schutz personenbezogener Daten, die Freiheit der Meinungsäußerung und die Informationsfreiheit, die unterneh
merische Freiheit, das Diskriminierungsverbot und die Rechte des Kindes. 
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(52)  Der Kontaktausschuss ist bestrebt, die wirksame Umsetzung der Richtlinie 2010/13/EU zu erleichtern, und sollte 
zu etwaigen praktischen Problemen im Zusammenhang mit der Anwendung der Richtlinie regelmäßig konsultiert 
werden. Der Kontaktausschuss sollte sich nicht nur mit den gegenwärtig vorliegenden Fragen der audiovisuellen 
Politik befassen, sondern auch mit wichtigen Entwicklungen, die sich in diesem Bereich vollziehen. Der Ausschuss 
setzt sich aus Vertretern der zuständigen nationalen Behörden der Mitgliedstaaten zusammen. Die Mitgliedstaaten 
werden ermutigt, bei der Benennung ihrer Vertreter mit Blick auf die Zusammensetzung des Kontaktausschusses 
ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis anzustreben. 

(53)  Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass ihre nationalen Regulierungsbehörden oder -stellen rechtlich von der 
Regierung getrennt sind. Dies sollte die Mitgliedstaaten jedoch nicht daran hindern, die Aufsicht im Einklang mit 
ihrem nationalen Verfassungsrecht auszuüben. Es sollte davon ausgegangen werden, dass die nationalen 
Regulierungsbehörden oder -stellen den geforderten Grad an Unabhängigkeit erreicht haben, wenn diese 
Behörden oder Stellen — einschließlich derjenigen, die als staatliche Behörden oder Stellen errichtet sind — 
funktionell und tatsächlich unabhängig von ihren jeweiligen Regierungen und von anderen öffentlichen oder 
privaten Einrichtungen sind. Dies wird als unabdingbar erachtet, um die Unparteilichkeit der Entscheidungen der 
nationalen Regulierungsbehörde oder -stelle zu gewährleisten. Von dem Unabhängigkeitserfordernis unberührt 
bleibt die Möglichkeit der Mitgliedstaaten, Regulierungsbehörden einzurichten, die die Aufsicht über verschiedene 
Sektoren führen, z. B. über den audiovisuellen und den Telekommunikationsbereich. Die nationalen Regulierungs
behörden oder -stellen sollten über die zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigten Durchsetzungsbefugnisse und 
Ressourcen in Bezug auf Personal, Sachverstand und finanzielle Mittel verfügen. Mit ihren Tätigkeiten sollten die 
aufgrund der Richtlinie 2010/13/EU eingerichteten nationalen Regulierungsbehörden oder -stellen dafür sorgen, 
dass die Ziele dieser Richtlinie im Hinblick auf Medienpluralismus, kulturelle Vielfalt, Verbraucherschutz, das 
reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts und die Förderung eines fairen Wettbewerbs erreicht werden. 

(54)  Da einer der Zwecke audiovisueller Mediendienste darin besteht, den Interessen von Einzelnen zu dienen und die 
öffentliche Meinung zu prägen, ist es entscheidend, dass solche Dienste Einzelpersonen und die Gesellschaft so 
vollständig wie möglich und mit dem größtmöglichen Grad an Vielfalt informieren. Dies kann nur erreicht 
werden, wenn redaktionelle Entscheidungen frei von jeglichem staatlichem Eingriff und jeglichem Eingriff 
nationaler Regulierungsbehörden oder -stellen bleiben, der über die bloße Rechtsumsetzung hinausgeht und der 
nicht der Gewährleistung eines gesetzlich geschützten Rechts dient, das ungeachtet eines spezifischen Standpunkts 
gewahrt werden muss. 

(55)  Auf nationaler Ebene sollten wirksame Beschwerdeverfahren bestehen. Die einschlägige Beschwerdestelle sollte 
von den beteiligten Parteien unabhängig sein. Diese Stelle kann ein Gericht sein. Das Beschwerdeverfahren sollte 
die Verteilung der Zuständigkeiten innerhalb der nationalen Rechtssysteme unberührt lassen. 

(56)  Im Hinblick auf die Gewährleistung einer einheitlichen Anwendung des Rechtsrahmens der Union für den 
audiovisuellen Bereich in allen Mitgliedstaaten hat die Kommission mit Kommissionsbeschluss vom 3. Februar 
2014 (1) die ERGA eingerichtet. Aufgabe der ERGA ist es, der Kommission bei ihrer Arbeit zur kohärenten 
Umsetzung der Richtlinie 2010/13/EU in allen Mitgliedstaaten technischen Sachverstand zur Verfügung zu stellen 
und die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Regulierungsbehörden oder -stellen untereinander sowie 
zwischen den nationalen Regulierungsbehörden oder -stellen und der Kommission zu erleichtern. 

(57)  Die ERGA hat einen positiven Beitrag zu einer einheitlichen Regulierungspraxis geleistet und die Kommission in 
Fragen der Umsetzung auf hoher Ebene beraten. Deshalb ist eine förmliche Anerkennung und Stärkung ihrer 
Rolle in der Richtlinie 2010/13/EU geboten. Die ERGA sollte daher mit jener Richtlinie eingesetzt werden. 

(58)  Der Kommission sollte es freistehen, sich in allen Fragen im Zusammenhang mit audiovisuellen Mediendiensten 
und Video-Sharing-Plattformen an die ERGA zu wenden. Die ERGA sollte die Kommission unterstützen, indem 
sie ihr technischen Sachverstand und Beratung zur Verfügung stellt und den Austausch bewährter Verfahren — 
auch zu auf Selbst- und Koregulierung beruhenden Verhaltenskodizes — fördert. Insbesondere sollte die 
Kommission die ERGA zur Anwendung der Richtlinie 2010/13/EU konsultieren, um eine abgestimmte 
Umsetzung und Anwendung der Richtlinie zu erleichtern. Auf Anfrage der Kommission sollte die ERGA nicht 
bindende Stellungnahmen zur Rechtshoheit, zu Maßnahmen, die vom freien Empfang abweichen, und zu 
Maßnahmen zur Verhinderung der Umgehung der Rechtshoheit abgeben. Die ERGA sollte ferner in der Lage sein, 
technische Beratung zu allen Regulierungsfragen im Zusammenhang mit dem Rahmen für audiovisuelle 
Mediendienste anzubieten, darunter in den Bereichen Hassreden und Jugendschutz, sowie zu den Inhalten 
audiovisueller kommerzieller Kommunikation für Lebensmittel mit hohem Fett-, Salz- oder Natrium- sowie 
Zuckergehalt. 

(59)  „Medienkompetenz“ bezieht sich auf die Fähigkeiten, Kenntnisse und das Verständnis, die es Bürgern ermöglichen, 
Medien wirksam und sicher zu nutzen. Damit die Bürger auf verantwortungsvolle und sichere Weise auf 
Informationen zugreifen und Medieninhalte verwenden, kritisch beurteilen und erstellen können, müssen sie über 
fortgeschrittene Medienkompetenzen verfügen. Medienkompetenz sollte sich nicht darauf beschränken, Wissen 
über Tools und Technologien zu erwerben, sondern das Ziel verfolgen, Bürgern Fähigkeiten des kritischen 
Denkens zu vermitteln, die notwendig sind, um Bewertungen vorzunehmen, komplexe Realitäten zu analysieren 
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und zwischen Meinungen und Tatsachen zu unterscheiden. Daher müssen sowohl Mediendiensteanbieter als auch 
Video-Sharing-Plattform-Anbieter in Zusammenarbeit mit allen relevanten Akteuren die Entwicklung von 
Medienkompetenz in allen Bereichen der Gesellschaft, bei Bürgern aller Altersgruppen und in Bezug auf alle 
Medien fördern und der hierbei erzielte Fortschritt muss aufmerksam verfolgt werden. 

(60)  Die Richtlinie 2010/13/EU gilt unbeschadet der Pflicht der Mitgliedstaaten, die Menschenwürde zu achten und zu 
schützen. Sie steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die insbesondere mit der Charta 
anerkannt wurden. Die Richtlinie 2010/13/EU zielt insbesondere darauf ab, die vollständige Wahrung des Rechts 
der freien Meinungsäußerung, der unternehmerischen Freiheit und des Rechts auf gerichtliche Nachprüfung 
sicherzustellen und die Anwendung der in der Charta verankerten Rechte des Kindes zu fördern. 

(61) Bei jeder Maßnahme der Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie 2010/13/EU sind Meinungsfreiheit, Informations
freiheit und Medienpluralismus sowie kulturelle und sprachliche Vielfalt im Sinne des Unesco-Übereinkommens 
zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen zu achten. 

(62)  Das Recht auf Zugang zu politischen Nachrichtensendungen ist für die vollständige und angemessene Wahrung 
des Grundrechts auf Information und der Zuschauerinteressen in der Union unverzichtbar. Angesichts der stetig 
wachsenden Bedeutung audiovisueller Mediendienste für die Gesellschaft und die Demokratie sollten politische 
Nachrichtensendungen im größtmöglichen Umfang und unbeschadet der Vorschriften des Urheberrechts 
innerhalb der Union grenzüberschreitend verfügbar gemacht werden. 

(63)  Die Richtlinie 2010/13/EU betrifft nicht die Regeln des internationalen Privatrechts, insbesondere die Regeln des 
auf vertragliche und außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendenden Rechts. 

(64)  Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung vom 28. September 2011 der Mitgliedstaaten und der 
Kommission zu Erläuternde Dokumente (1) haben sich die Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen 
zusätzlich zur Mitteilung ihrer Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen 
der Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden Teilen nationaler 
Umsetzungsinstrumente erläutert wird. In Bezug auf diese Richtlinie hält der Gesetzgeber die Übermittlung 
derartiger Dokumente für gerechtfertigt. 

(65)  Die Richtlinie 2010/13/EU sollte daher entsprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Richtlinie 2010/13/EU wird wie folgt geändert:  

1. Artikel 1 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a)  Buchstabe a erhält folgende Fassung:  

„a) ‚audiovisueller Mediendienst‘ 

i)  eine Dienstleistung im Sinne der Artikel 56 und 57 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, bei der der Hauptzweck der Dienstleistung oder ein trennbarer Teil der Dienstleistung darin 
besteht, unter der redaktionellen Verantwortung eines Mediendiensteanbieters der Allgemeinheit 
Sendungen zur Information, Unterhaltung oder Bildung über elektronische Kommunikationsnetze im 
Sinne des Artikels 2 Buchstabe a der Richtlinie 2002/21/EG bereitzustellen; bei diesen audiovisuellen 
Mediendiensten handelt es sich entweder um Fernsehprogramme gemäß der Definition unter Buchstabe e 
des vorliegenden Absatzes oder um audiovisuelle Mediendienste auf Abruf gemäß der Definition unter 
Buchstabe g des vorliegenden Absatzes; 

ii)  die audiovisuelle kommerzielle Kommunikation;“ 

b)  Folgender Buchstabe wird eingefügt: 

„aa)  ‚Video-Sharing-Plattform-Dienst‘ eine Dienstleistung im Sinne der Artikel 56 und 57 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, bei der der Hauptzweck der Dienstleistung oder eines trennbaren 
Teils der Dienstleistung oder eine wesentliche Funktion der Dienstleistung darin besteht, Sendungen oder 
nutzergenerierte Videos, für die der Video-Sharing-Plattform-Anbieter keine redaktionelle Verantwortung 
trägt, der Allgemeinheit über elektronische Kommunikationsnetze im Sinne des Artikels 2 Buchstabe a der 
Richtlinie 2002/21/EG zur Information, Unterhaltung oder Bildung bereitzustellen, und deren Organisation 
vom Video-Sharing-Plattform-Anbieter bestimmt wird, auch mit automatischen Mitteln oder Algorithmen, 
insbesondere durch Anzeigen, Tagging und Festlegung der Abfolge.“: 
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c)  Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) ‚Sendung‘ eine Abfolge von bewegten Bildern mit oder ohne Ton, die unabhängig von ihrer Länge Einzelbe
standteil eines von einem Mediendiensteanbieter erstellten Sendeplans oder Katalogs ist, einschließlich 
Spielfilme, Videoclips, Sportberichte, Sitcoms, Dokumentationen, Kindersendungen und Originalpro
duktionen;“; 

d)  Folgende Buchstaben werden eingefügt: 

„ba)  ‚nutzergeneriertes Video‘ eine Abfolge von bewegten Bildern mit oder ohne Ton, die unabhängig von ihrer 
Länge einen Einzelbestandteil darstellt und von einem Nutzer erstellt und von diesem oder einem anderen 
Nutzer auf eine Video-Sharing-Plattform hochgeladen wird; 

bb)  ‚redaktionelle Entscheidung‘ eine Entscheidung, die regelmäßig im Zuge der Ausübung redaktioneller 
Verantwortung getroffen wird und in Zusammenhang mit dem Tagesgeschäft des audiovisuellen 
Mediendienstes steht;“. 

e)  Der folgende Buchstabe wird eingefügt: 

„da)  ‚Video-Sharing-Plattform-Anbieter‘ die natürliche oder juristische Person, die einen Video-Sharing-Plattform- 
Dienst betreibt;“; 

f)  Buchstabe h erhält folgende Fassung: 

„h)  ‚audiovisuelle kommerzielle Kommunikation‘ Bilder mit oder ohne Ton, die der unmittelbaren oder 
mittelbaren Förderung des Absatzes von Waren und Dienstleistungen oder des Erscheinungsbilds natürlicher 
oder juristischer Personen, die einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen, dienen; diese Bilder sind einer 
Sendung oder einem nutzergenerierten Video gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung oder als 
Eigenwerbung beigefügt oder darin enthalten. Zur audiovisuellen kommerziellen Kommunikation zählen 
unter anderem Fernsehwerbung, Sponsoring, Teleshopping und Produktplatzierung;“; 

g)  Buchstabe k erhält folgende Fassung: 

„k)  ‚Sponsoring‘ jeden Beitrag von nicht im Bereich der Bereitstellung von audiovisuellen Mediendiensten oder 
Video-Sharing-Plattform-Diensten oder in der Produktion von audiovisuellen Werken tätigen öffentlichen 
oder privaten Unternehmen oder natürlichen Personen zur Finanzierung von audiovisuellen Mediendiensten, 
Video-Sharing-Plattform-Diensten, nutzergenerierten Videos oder Sendungen mit dem Ziel, ihren Namen, 
ihre Marke, ihr Image, ihre Tätigkeiten oder ihre Leistungen zu bewerben;“; 

h)  Buchstabe m erhält folgende Fassung: 

„m)  ‚Produktplatzierung‘ jede Form audiovisueller kommerzieller Kommunikation, die darin besteht, gegen 
Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung ein Produkt, eine Dienstleistung oder die entsprechende Marke 
einzubeziehen bzw. darauf Bezug zu nehmen, sodass diese innerhalb einer Sendung oder eines nutzerge
nerierten Videos erscheinen;“.  

2. Die Überschrift des Kapitels II erhält folgende Fassung: 

„ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN FÜR AUDIOVISUELLE MEDIENDIENSTE“.  

3. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 3 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b)  hat ein Mediendiensteanbieter seine Hauptverwaltung in einem Mitgliedstaat, die redaktionellen 
Entscheidungen über den audiovisuellen Mediendienst jedoch in einem anderen Mitgliedstaat getroffen 
werden, gilt der Mediendienstanbieter als in dem Mitgliedstaat niedergelassen, in dem ein erheblicher Teil des 
mit der Durchführung der programmbezogenen Tätigkeiten des audiovisuellen Mediendienstes betrauten 
Personals tätig ist. Ist ein wesentlicher Teil des Personals des audiovisuellen Mediendienstes, das mit der 
Ausübung der sendungsbezogenen Tätigkeiten betraut ist, in jedem dieser Mitgliedstaaten tätig, so gilt der 
Mediendiensteanbieter als in dem Mitgliedstaat niedergelassen, in dem er seine Hauptverwaltung hat. Ist ein 
wesentlicher Teil des Personals des audiovisuellen Mediendienstes, das mit der Ausübung der sendungs
bezogenen Tätigkeiten betraut ist, in keinem dieser Mitgliedstaaten tätig, so gilt der Mediendiensteanbieter als 
in dem Mitgliedstaat niedergelassen, in dem er zuerst mit seiner Tätigkeit nach Maßgabe des Rechts dieses 
Mitgliedstaats begonnen hat, sofern eine dauerhafte und tatsächliche Verbindung mit der Wirtschaft dieses 
Mitgliedstaats besteht;“. 

b)  Die folgenden Absätze werden eingefügt: 

„(5a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Mediendiensteanbieter die zuständigen nationalen Regulierungs
behörden oder -stellen über alle Änderungen unterrichten, die die Feststellung der Rechtshoheit gemäß den 
Absätzen 2, 3 und 4 berühren könnten. 
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(5b) Die Mitgliedstaaten erstellen eine Liste der ihrer Rechtshoheit unterworfenen Mediendiensteanbieter, 
halten sie auf dem neuesten Stand und geben an, auf welchen der in den Absätzen 2 bis 5 genannten Kriterien 
ihre Rechtshoheit beruht. Die Mitgliedstaaten übermitteln diese Liste sowie alle Aktualisierungen dieser Liste der 
Kommission. 

Die Kommission stellt sicher, dass solche Listen in einer zentralen Datenbank bereitgestellt werden. Im Falle von 
Unstimmigkeiten zwischen den Listen wendet sich die Kommission an die betreffenden Mitgliedstaaten, um eine 
Lösung zu finden. Die Kommission stellt sicher, dass die nationalen Regulierungsbehörden oder -stellen auf diese 
Datenbank zugreifen können. Die Kommission macht die Informationen in der Datenbank öffentlich zugänglich. 

(5c) Können sich die betreffenden Mitgliedstaaten bei der Anwendung der Artikel 3 oder 4 nicht darüber 
einigen, welcher Mitgliedstaat die Rechtshoheit ausübt, bringen sie diese Angelegenheit ohne unangemessene 
Verzögerung der Kommission zur Kenntnis. Die Kommission kann die Gruppe europäischer Regulierungsstellen 
für audiovisuelle Mediendienste (ERGA) auffordern, gemäß Artikel 30b Absatz 3 Buchstabe d zu der 
Angelegenheit Stellung zu nehmen. ERGA nimmt innerhalb von 15 Arbeitstagen nach der Anfrage der 
Kommission zu der Angelegenheit Stellung. Die Kommission hält den gemäß Artikel 29 errichteten 
Kontaktausschuss ordnungsgemäß informiert. 

Trifft die Kommission eine Entscheidung gemäß Artikel 3 Absatz 2, Artikel 3 Absatz 3 oder Artikel 4 Absatz 5, 
so entscheidet sie auch darüber, welcher Mitgliedstaat die Rechtshoheit ausübt.“  

4. Artikel 3 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 3 

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten den freien Empfang und behindern nicht die Weiterverbreitung von 
audiovisuellen Mediendiensten aus anderen Mitgliedstaaten in ihrem Hoheitsgebiet aus Gründen, die Bereiche 
betreffen, die durch diese Richtlinie koordiniert sind. 

(2) Ein Mitgliedstaat kann vorübergehend von Absatz 1 dieses Artikels abweichen, wenn ein audiovisueller 
Mediendienst, der von einem Mediendiensteanbieter erbracht wird, der der Rechtshoheit eines anderen Mitgliedstaats 
unterworfen ist, in offensichtlicher, ernster und schwerwiegender Weise gegen Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder 
Artikel 6a Absatz 1 verstößt oder eine Beeinträchtigung oder eine ernsthafte und schwerwiegende Gefahr der 
Beeinträchtigung für die öffentliche Gesundheit darstellt. 

Die Abweichung gemäß Unterabsatz 1 ist an die folgenden Bedingungen gebunden: 

a)  Der Mediendiensteanbieter hat während der vorangegangenen 12 Monate bereits mindestens zweimal eine oder 
mehrere der Handlungen gemäß Unterabsatz 1 begangen; 

b)  der betreffende Mitgliedstaat hat dem Mediendiensteanbieter, dem Mitgliedstaat, dessen Rechtshoheit dieser 
Anbieter unterworfen ist, und der Kommission schriftlich die behaupteten Verstöße sowie die verhältnismäßigen 
Maßnahmen mitgeteilt, die er bei einem erneuten Auftreten eines derartigen Verstoßes zu ergreifen beabsichtigt; 

c)  der betreffende Mitgliedstaat hat die Verteidigungsrechte des Mediendiensteanbieters gewahrt und diesem 
Anbieter insbesondere Gelegenheit gegeben, sich zu den behaupteten Verstößen zu äußern; und 

d)  Konsultationen mit dem Mitgliedstaat, dessen Rechtshoheit der Mediendiensteanbieter unterworfen ist, und der 
Kommission haben innerhalb eines Monats nach Eingang der in Buchstabe b genannten Mitteilung bei der 
Kommission zu keiner gütlichen Einigung geführt. 

Innerhalb von drei Monaten, nachdem die Kommission die Mitteilung der von dem betreffenden Mitgliedstaat 
getroffenen Maßnahmen erhalten hat, und nachdem sie die ERGA aufgefordert hat, gemäß Artikel 30b Absatz 3 
Buchstabe d eine Stellungnahme abzugeben, trifft die Kommission eine Entscheidung über die Vereinbarkeit dieser 
Maßnahmen mit dem Unionsrecht. Die Kommission hält den Kontaktausschuss ordnungsgemäß informiert. 
Entscheidet die Kommission, dass diese Maßnahmen nicht mit Unionsrecht vereinbar sind, fordert sie den 
betreffenden Mitgliedstaat auf, die beanstandeten Maßnahmen unverzüglich zu beenden. 

(3) Verstößt ein audiovisueller Mediendienst, der von einem Mediendiensteanbieter erbracht wird, der der 
Rechtshoheit eines anderen Mitgliedstaats unterworfen ist, in offensichtlicher, ernster und schwerwiegender Weise 
gegen Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b oder stellt er eine Beeinträchtigung oder eine ernsthafte und schwerwiegende 
Gefahr der Beeinträchtigung für die öffentliche Sicherheit sowie für die Wahrung nationaler Sicherheits- und 
Verteidigungsinteressen dar, kann ein Mitgliedstaat vorübergehend von Absatz 1 dieses Artikels abweichen. 

Eine Abweichung gemäß Unterabsatz 1 ist an die folgenden Bedingungen gebunden: 

a)  Eine Handlung gemäß Unterabsatz 1 wurde während der vorangegangenen 12 Monate bereits mindestens einmal 
begangen; 

und 
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b)  der betreffende Mitgliedstaat hat dem Mediendiensteanbieter, dem Mitgliedstaat, dessen Rechtshoheit dieser 
Anbieter unterworfen ist, und der Kommission schriftlich den behaupteten Verstoß sowie die verhältnismäßigen 
Maßnahmen mitgeteilt, die er bei einem erneuten Auftreten eines derartigen Verstoßes zu ergreifen beabsichtigt. 

Der betreffende Mitgliedstaat wahrt die Verteidigungsrechte des betreffenden Mediendiensteanbieters und gibt 
diesem Anbieter insbesondere Gelegenheit, sich zu den behaupteten Verstößen zu äußern. 

Innerhalb von drei Monaten, nachdem die Kommission die Mitteilung der von dem betreffenden Mitgliedstaat 
getroffenen Maßnahmen erhalten hat, und nachdem sie ERGA aufgefordert hat, gemäß Artikel 30b Absatz 3 
Buchstabe d eine Stellungnahme abzugeben, trifft die Kommission eine Entscheidung über die Vereinbarkeit dieser 
Maßnahmen mit dem Unionsrecht. Die Kommission hält den Kontaktausschuss ordnungsgemäß informiert. 
Entscheidet die Kommission, dass die Maßnahmen nicht mit Unionsrecht vereinbar sind, fordert sie den 
betreffenden Mitgliedstaat auf, die beanstandeten Maßnahmen unverzüglich zu beenden. 

(4) Die Absätze 2 und 3 lassen die Anwendung entsprechender Verfahren, rechtlicher Abhilfemaßnahmen oder 
Sanktionen bezüglich der betreffenden Verstöße in dem Mitgliedstaat, dessen Rechtshoheit der Mediendiensteanbieter 
unterworfen ist, unberührt. 

(5) Die Mitgliedstaaten können in dringenden Fällen spätestens einen Monat nach dem behaupteten Verstoß von 
den in Absatz 3 Buchstaben a und b festgelegten Bedingungen abweichen. In diesem Fall werden die getroffenen 
Maßnahmen schnellstmöglich und unter Angabe der Gründe, aus denen der Mitgliedstaat der Auffassung ist, dass es 
sich um einen dringenden Fall handelt, der Kommission und dem Mitgliedstaat, dessen Rechtshoheit der 
Mediendiensteanbieter unterworfen ist, mitgeteilt. Die Kommission prüft schnellstmöglich, ob die mitgeteilten 
Maßnahmen mit dem Unionsrecht vereinbar sind. Gelangt sie zu dem Schluss, dass die Maßnahmen nicht mit dem 
Unionsrecht vereinbar sind, so fordert sie den betreffenden Mitgliedstaat auf, diese Maßnahmen unverzüglich zu 
beenden. 

(6) Fehlen der Kommission die zur Entscheidung gemäß Absatz 2 oder 3 notwendigen Informationen, fordert sie 
bei dem betreffenden Mitgliedstaat innerhalb eines Monats nach Eingang der Mitteilung alle für die Entscheidung 
notwendigen Informationen an. Die Frist für die Entscheidung durch die Kommission wird so lange ausgesetzt, bis 
dieser Mitgliedstaat die benötigten Informationen beigebracht hat. Die Fristaussetzung überschreitet in keinem Fall 
die Dauer von einem Monat. 

(7) Die Mitgliedstaaten und die Kommission tauschen im Rahmen des Kontaktausschusses und ERGA in Bezug 
auf das in diesem Artikel festgelegte Verfahren regelmäßig Erfahrungen und bewährte Verfahren aus.“  

5. Artikel 4 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 4 

(1) Die Mitgliedstaaten können Mediendiensteanbieter, die ihrer Rechtshoheit unterworfen sind, verpflichten, 
ausführlicheren oder strengeren Bestimmungen in den von dieser Richtlinie koordinierten Bereichen 
nachzukommen, sofern diese Bestimmungen mit dem Unionsrecht im Einklang stehen. 

(2) Wenn ein Mitgliedstaat 

a)  sein Recht nach Absatz 1 in Anspruch genommen hat, um im öffentlichen Interesse liegende ausführlichere oder 
strengere Bestimmungen zu erlassen, und 

b) zu dem Schluss gelangt, dass ein der Rechtshoheit eines anderen Mitgliedstaats unterworfener Mediendiens
teanbieter einen audiovisuellen Mediendienst erbringt, der ganz oder vorwiegend auf sein Hoheitsgebiet 
ausgerichtet ist, 

kann er den Mitgliedstaat, der die Rechtshoheit innehat, ersuchen, sich aller in Bezug auf diesen Absatz festgestellten 
Schwierigkeiten anzunehmen. Beide Mitgliedstaaten arbeiten ernsthaft und zügig zusammen, um zu einer beiderseits 
zufriedenstellenden Lösung zu gelangen. 

Bei Eingang eines begründeten Ersuchens gemäß Unterabsatz 1 fordert der Mitgliedstaat, der die Rechtshoheit 
innehat, den Mediendiensteanbieter zur Einhaltung der betreffenden im öffentlichen Interesse liegenden 
Bestimmungen auf. Der Mitgliedstaat, der die Rechtshoheit innehat, unterrichtet den ersuchenden Mitgliedstaat 
regelmäßig darüber, welche Schritte unternommen wurden, um sich der festgestellten Schwierigkeiten anzunehmen. 
Der Mitgliedstaat, der die Rechtshoheit innehat, unterrichtet den ersuchenden Mitgliedstaat und die Kommission 
binnen zwei Monaten ab Eingang des Ersuchens darüber, welche Ergebnisse erzielt wurden, und erläutert, falls keine 
Lösung gefunden werden konnte, die Gründe dafür. 

Jeder der beiden Mitgliedstaaten kann den Kontaktausschuss jederzeit um Prüfung des Falles ersuchen. 

(3) Der betreffende Mitgliedstaat kann gegen den betreffenden Mediendiensteanbieter angemessene Maßnahmen 
ergreifen, wenn er 

a)  zu dem Schluss gelangt, dass die durch Anwendung des Absatzes 2 erzielten Ergebnisse nicht zufriedenstellend 
sind, und 
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b)  Belege dafür vorgelegt hat, dass der betreffende Mediendiensteanbieter sich in dem Mitgliedstaat, dessen 
Rechtshoheit er unterworfen ist, niedergelassen hat, um die in den von dieser Richtlinie koordinierten Bereichen 
geltenden strengeren Bestimmungen zu umgehen, denen er im Falle der Niederlassung im betreffenden 
Mitgliedstaat unterliegen würde; anhand der Belege muss eine solche Umgehung nach vernünftigem Ermessen 
feststellbar sein, wobei ein Nachweis der Absicht des Mediendiensteanbieters, diese strengeren Bestimmungen zu 
umgehen, nicht erforderlich ist. 

Diese Maßnahmen müssen objektiv notwendig sein, auf nichtdiskriminierende Weise angewandt werden sowie 
bezüglich der damit verfolgten Ziele verhältnismäßig sein. 

(4) Ein Mitgliedstaat darf Maßnahmen gemäß Absatz 3 nur ergreifen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt 
sind: 

a)  Er hat der Kommission und dem Mitgliedstaat, in dem der Mediendiensteanbieter niedergelassen ist, seine 
Absicht mitgeteilt, derartige Maßnahmen zu ergreifen, und die Gründe dargelegt, auf die sich seine Beurteilung 
stützt; 

b) er hat die Verteidigungsrechte des betreffenden Mediendiensteanbieters gewahrt und diesem Mediendiens
teanbieter insbesondere Gelegenheit gegeben, sich zu der behaupteten Umgehung und zu den vom mitteilenden 
Mitgliedstaat beabsichtigten Maßnahmen zu äußern; und 

c)  die Kommission hat, nachdem sie bei der ERGA eine Stellungnahme gemäß Artikel 30b Absatz 3 Buchstabe d 
angefordert hat, entschieden, dass die Maßnahmen mit dem Unionsrecht vereinbar sind und dass insbesondere 
die Beurteilungen des Mitgliedstaats, der die Maßnahmen nach den Absätzen 2 und 3 dieses Artikels trifft, 
zutreffend begründet sind; die Kommission hält den Kontaktausschuss ordnungsgemäß informiert. 

(5) Innerhalb von drei Monaten, nachdem die Kommission die in Absatz 4 Buchstabe a genannte Mitteilung 
erhalten hat, trifft die Kommission die Entscheidung über die Vereinbarkeit dieser Maßnahmen mit dem 
Unionsrecht. Entscheidet die Kommission, dass die Maßnahmen nicht mit Unionsrecht vereinbar sind, so fordert sie 
den betreffenden Mitgliedstaat auf, die beabsichtigten Maßnahmen nicht zu ergreifen. 

Fehlen der Kommission die zu der Entscheidung gemäß Unterabsatz 1 notwendigen Informationen, fordert sie bei 
dem betreffenden Mitgliedstaat innerhalb eines Monats nach Eingang der Mitteilung alle für die Entscheidung 
notwendigen Informationen an. Die Frist für die Beschlussfassung durch die Kommission wird so lange ausgesetzt, 
bis dieser Mitgliedstaat die notwendigen Informationen beigebracht hat. Die Fristaussetzung überschreitet in keinem 
Fall die Dauer von einem Monat. 

(6) Die Mitgliedstaaten sorgen mit angemessenen Mitteln im Rahmen ihres nationalen Rechts dafür, dass die ihrer 
Rechtshoheit unterworfenen Mediendiensteanbieter diese Richtlinie tatsächlich einhalten. 

(7) Die Richtlinie 2000/31/EG findet Anwendung, soweit in der vorliegenden Richtlinie nichts anderes 
vorgesehen ist. Im Falle einer Kollision zwischen der Richtlinie 2000/31/EG und der vorliegenden Richtlinie sind die 
Bestimmungen der vorliegenden Richtlinie maßgeblich, sofern in der vorliegenden Richtlinie nichts anderes 
vorgesehen ist.“  

6. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 4a 

(1) Die Mitgliedstaaten unterstützen die Nutzung der Koregulierung und die Förderung der Selbstregulierung 
mithilfe von Verhaltenskodizes, die auf nationaler Ebene in den von dieser Richtlinie koordinierten Bereichen 
angenommen werden, soweit das nach ihrem jeweiligen Rechtssystem zulässig ist. Diese Kodizes müssen 

a)  derart gestaltet sein, dass sie von den Hauptbeteiligten in den betreffenden Mitgliedstaaten allgemein anerkannt 
werden, 

b)  ihre Ziele klar und unmissverständlich darlegen, 

c)  eine regelmäßige, transparente und unabhängige Überwachung und Bewertung ihrer Zielerfüllung vorsehen und 

d)  eine wirksame Durchsetzung einschließlich wirksamer und verhältnismäßiger Sanktionen vorsehen. 

(2) Die Mitgliedstaaten und die Kommission können die Selbstregulierung durch Verhaltenskodizes der Union 
fördern, die von Mediendiensteanbietern, Video-Sharing-Plattform-Anbietern oder Organisationen, die solche 
Anbieter vertreten, erforderlichenfalls in Zusammenarbeit mit anderen Sektoren wie Industrie-, Handels-, Berufs- 
und Verbraucherverbänden oder -organisationen aufgestellt werden. Solche Kodizes müssen derart gestaltet sein, 
dass sie von den Hauptbeteiligten auf Unionsebene allgemein anerkannt werden und mit Absatz 1 Buchstaben b 
bis d in Einklang stehen. Die nationalen Verhaltenskodizes bleiben von den Verhaltenskodizes der Union unberührt. 

In Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten erleichtert die Kommission im Einklang mit den Grundsätzen der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit gegebenenfalls die Erstellung von Verhaltenskodizes der Union. 
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Die Unterzeichner der Verhaltenskodizes der Union übermitteln die Entwürfe dieser Kodizes sowie Änderungen 
daran der Kommission. Die Kommission konsultiert den Kontaktausschuss zu den Entwürfen dieser Kodizes oder 
Änderungen daran. 

Die Kommission macht die Verhaltenskodizes der Union öffentlich zugänglich und kann für sie in angemessener 
Weise Öffentlichkeitsarbeit betreiben. 

(3) Es steht den Mitgliedstaaten weiterhin frei, ihrer Rechtshoheit unterworfene Mediendiensteanbieter zu 
verpflichten, ausführlicheren oder strengeren Bestimmungen nachzukommen, die mit dieser Richtlinie und dem 
Unionsrecht in Einklang stehen, einschließlich wenn ihre unabhängigen nationalen Regulierungsbehörden oder 
-stellen zu dem Schluss gelangen, dass sich ein Verhaltenskodex oder Teile desselben als nicht wirksam genug 
erwiesen haben. Die Mitgliedsstaaten melden solche Vorschriften ohne unangemessene Verzögerung der 
Kommission.“  

7. Die Überschrift des Kapitels III erhält folgende Fassung: 

„BESTIMMUNGEN FÜR AUDIOVISUELLE MEDIENDIENSTE“.  

8. Artikel 5 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 5 

(1) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass ein seiner Rechtshoheit unterworfener Mediendiensteanbieter den 
Empfängern eines Dienstes mindestens die nachstehend aufgeführten Informationen leicht, unmittelbar und ständig 
zugänglich macht: 

a)  seinen Namen; 

b)  die geografische Anschrift, unter der er niedergelassen ist; 

c)  Angaben, die es ermöglichen, schnell Kontakt mit ihm aufzunehmen und unmittelbar und wirksam mit ihm zu 
kommunizieren, einschließlich seiner E-Mail-Adresse oder seiner Webseite; 

d)  den Mitgliedstaat, dessen Rechtshoheit er unterworfen ist, und die zuständigen Regulierungsbehörden oder 
-stellen oder Aufsichtsstellen. 

(2) Die Mitgliedstaaten können Gesetzgebungsmaßnahmen erlassen, nach denen ihrer Rechtshoheit unterliegende 
Mediendiensteanbieter zusätzlich zu den in Absatz 1 genannten Angaben auch Informationen über ihre Eigentümer
struktur einschließlich der wirtschaftlichen Eigentümer zugänglich machen müssen. Bei solchen Maßnahmen 
müssen die betreffenden Grundrechte, wie etwa das Privat- und Familienleben der wirtschaftlichen Eigentümer, 
gewahrt werden. Solche Maßnahmen müssen notwendig und verhältnismäßig sein und einem Ziel von allgemeinem 
Interesse dienen.“  

9. Artikel 6 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 6 

(1) Unbeschadet der Verpflichtung der Mitgliedstaaten, die Menschenwürde zu achten und zu schützen, sorgen 
die Mitgliedstaaten mit angemessenen Mitteln dafür, dass die audiovisuellen Mediendienste, die von den ihrer 
Rechtshoheit unterworfenen Mediendiensteanbietern bereitgestellt werden, 

a)  keine Aufstachelung zu Gewalt oder Hass gegen eine Gruppe von Personen oder gegen ein Mitglied einer Gruppe 
aus einem der in Artikel 21 der Charta genannten Gründe enthalten; 

b)  keine öffentliche Aufforderung zur Begehung einer terroristischen Straftat gemäß Artikel 5 der Richtlinie 
(EU) 2017/541 enthalten. 

(2) Die für die Zwecke dieses Artikels ergriffenen Maßnahmen müssen notwendig und verhältnismäßig sein und 
im Einklang mit den in der Charta niedergelegten Rechten und Grundsätzen stehen.“  

10. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 6a 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen angemessene Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass audiovisuelle 
Mediendienste, die von ihrer Rechtshoheit unterworfenen Mediendiensteanbietern bereitgestellt werden und die 
körperliche, geistige oder sittliche Entwicklung von Minderjährigen beeinträchtigen können, nur so bereitgestellt 
werden, dass sichergestellt ist, dass sie von Minderjährigen üblicherweise nicht gehört oder gesehen werden können. 
Zu solchen Maßnahmen zählen beispielsweise die Wahl der Sendezeit, Mittel zur Altersverifikation oder andere 
technische Maßnahmen. Sie müssen in einem angemessenen Verhältnis zu der potenziellen Schädigung durch die 
Sendung stehen. 

Die schädlichsten Inhalte wie grundlose Gewalttätigkeiten und Pornografie müssen den strengsten Maßnahmen 
unterliegen. 
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(2) Personenbezogene Daten von Minderjährigen, die von Mediendienstanbietern nach Absatz 1 erhoben oder 
anderweitig gewonnen werde, dürfen nicht für kommerzielle Zwecke wie etwa Direktwerbung, Profiling und auf das 
Nutzungsverhalten abgestimmte Werbung verwendet werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Mediendiensteanbieter den Zuschauern ausreichende Informationen 
über Inhalte geben, die die körperliche, geistige oder sittliche Entwicklung von Minderjährigen beeinträchtigen 
können. Hierzu nutzen die Mediendiensteanbieter ein System, mit dem die potenzielle Schädlichkeit des Inhalts 
eines audiovisuellen Mediendienstes beschrieben wird. 

Zur Umsetzung dieses Absatzes unterstützen die Mitgliedstaaten die Nutzung der Koregulierung gemäß Artikel 4a 
Absatz 1. 

(4) Die Kommission ermutigt die Mediendiensteanbieter, bewährte Verfahren bezüglich auf Koregulierung 
beruhender Verhaltenskodizes auszutauschen. Die Mitgliedstaaten und die Kommission können für die Zwecke 
dieses Artikels die Selbstregulierung mithilfe von Verhaltenskodizes der Union gemäß Artikel 4a Absatz 2 fördern.“  

11. Artikel 7 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 7 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen ohne unangemessene Verzögerung dafür, dass der Zugang zu Diensten, die von 
ihrer Rechtshoheit unterworfenen Mediendiensteanbietern bereitgestellt werden, für Menschen mit Behinderungen 
durch geeignete Maßnahmen stetig und schrittweise verbessert wird. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Mediendiensteanbieter den nationalen Regulierungsbehörden oder 
-stellen regelmäßig über die Umsetzung der in Absatz 1 genannten Maßnahmen Bericht erstatten. Bis zum 
19. Dezember 2022 und anschließend alle drei Jahre berichten die Mitgliedstaaten der Kommission über die 
Durchführung des Absatzes 1. 

(3) Die Mitgliedstaaten ermutigen die Mediendiensteanbieter, Aktionspläne für Barrierefreiheit zu erarbeiten, die 
auf eine stetige und schrittweise Verbesserung des Zugangs zu ihren Diensten für Menschen mit Behinderungen 
ausgerichtet sind. Jeder derartige Aktionsplan wird den nationalen Regulierungsbehörden oder -stellen übermittelt. 

(4) Jeder Mitgliedstaat legt eine einzige, auch für Menschen mit Behinderungen leicht zugängliche und öffentlich 
verfügbare Online-Anlaufstelle fest, über die Informationen bereitgestellt und Beschwerden entgegengenommen 
werden, die die in diesem Artikel genannten Fragen der Barrierefreiheit betreffen. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Notfallinformationen, einschließlich öffentlicher Mitteilungen und 
Bekanntmachungen im Fall von Naturkatastrophen, die der Öffentlichkeit mittels audiovisueller Mediendienste 
zugänglich gemacht werden, so bereitgestellt werden, dass sie für Menschen mit Behinderungen zugänglich sind.“  

12. Folgende Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 7a 

Die Mitgliedstaaten können Maßnahmen ergreifen, um eine angemessene Herausstellung audiovisueller 
Mediendienste von allgemeinem Interesse sicherzustellen. 

Artikel 7b 

Die Mitgliedstaaten ergreifen angemessene und verhältnismäßige Maßnahmen, um sicherzustellen, dass von 
Mediendiensteanbietern bereitgestellte audiovisuelle Mediendienste nicht ohne die ausdrückliche Zustimmung dieser 
Anbieter zu kommerziellen Zwecken überblendet oder verändert werden. 

Für die Zwecke dieses Artikels bestimmen die Mitgliedstaaten die genauen rechtlichen Bedingungen einschließlich 
Ausnahmen — insbesondere zur Wahrung der berechtigten Interessen der Nutzer —, wobei sie die berechtigten 
Interessen der Mediendiensteanbieter berücksichtigen, die die audiovisuellen Mediendienste ursprünglich 
bereitgestellt haben.“  

13. Artikel 9 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 9 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die audiovisuelle kommerzielle Kommunikation, die von den ihrer 
Rechtshoheit unterworfenen Mediendiensteanbietern bereitgestellt wird, folgenden Anforderungen genügt: 

a)  Audiovisuelle kommerzielle Kommunikation muss leicht als solche zu erkennen sein; audiovisuelle kommerzielle 
Kommunikation in Form von Schleichwerbung ist verboten; 

b)  in der audiovisuellen kommerziellen Kommunikation dürfen keine Techniken der unterschwelligen Beeinflussung 
eingesetzt werden; 
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c)  audiovisuelle kommerzielle Kommunikation darf nicht 

i)  die Menschenwürde verletzen; 

ii)  eine Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Rasse oder ethnischer Herkunft, Staatsangehörigkeit, Religion 
oder Glauben, Behinderung, Alter oder sexueller Ausrichtung beinhalten oder fördern; 

iii)  Verhaltensweisen fördern, die die Gesundheit oder Sicherheit gefährden; 

iv)  Verhaltensweisen fördern, die den Schutz der Umwelt in hohem Maße gefährden; 

d)  jede Form der audiovisuellen kommerziellen Kommunikation für Zigaretten und andere Tabakerzeugnissen sowie 
elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter ist untersagt; 

e)  audiovisuelle kommerzielle Kommunikation für alkoholische Getränke darf nicht speziell an Minderjährige 
gerichtet sein und darf nicht den übermäßigen Genuss solcher Getränke fördern; 

f)  audiovisuelle kommerzielle Kommunikation für Arzneimittel und medizinische Behandlungen, die in dem 
Mitgliedstaat, dessen Rechtshoheit der Mediendiensteanbieter unterworfen ist, nur auf ärztliche Verordnung 
erhältlich sind, ist untersagt; 

g)  audiovisuelle kommerzielle Kommunikation darf nicht zur körperlichen, geistigen oder sittlichen 
Beeinträchtigung Minderjähriger führen, daher darf sie keine direkten Aufrufe zum Kauf oder zur Miete von 
Waren oder Dienstleistungen an Minderjährige richten, die deren Unerfahrenheit und Leichtgläubigkeit 
ausnutzen, Minderjährige nicht unmittelbar dazu anregen, ihre Eltern oder Dritte zum Kauf der beworbenen 
Waren oder Dienstleistungen zu bewegen, nicht das besondere Vertrauen Minderjähriger zu Eltern, Lehrern und 
anderen Personen ausnutzen, oder Minderjährige nicht ohne berechtigten Grund in gefährlichen Situationen 
zeigen. 

(2) Audiovisuelle kommerzielle Kommunikation für alkoholische Getränke in audiovisuellen Mediendiensten auf 
Abruf — mit Ausnahme von Sponsoring und Produktplatzierung — muss die in Artikel 22 genannten Kriterien 
erfüllen. 

(3) Die Mitgliedstaaten unterstützen die Nutzung der Koregulierung und die Förderung der Selbstregulierung 
mithilfe von Verhaltenskodizes gemäß Artikel 4a Absatz 1, in Bezug auf unangebrachte audiovisuelle kommerzielle 
Kommunikation für alkoholische Getränke. Diese Kodizes zielen darauf ab, die Einwirkung audiovisueller 
kommerzieller Kommunikation für alkoholische Getränke auf Minderjährige wirkungsvoll zu verringern. 

(4) Die Mitgliedstaaten unterstützen die Nutzung der Koregulierung und die Förderung der Selbstregulierung 
mithilfe von Verhaltenskodizes gemäß Artikel 4a Absatz 1, in Bezug auf unangebrachte audiovisuelle kommerzielle 
Kommunikation, die Kindersendungen begleitet oder darin enthalten ist und Lebensmittel und Getränke betrifft, die 
Nährstoffe oder Substanzen mit ernährungsbezogener oder physiologischer Wirkung enthalten, insbesondere Fett, 
Transfettsäuren, Salz oder Natrium, sowie Zucker, deren übermäßige Aufnahme im Rahmen der Gesamternährung 
nicht empfohlen wird. 

Diese Kodizes zielen darauf ab, die Einwirkung audiovisueller kommerzieller Kommunikation für solche 
Lebensmittel und Getränke auf Kinder wirkungsvoll zu verringern. Sie sehen vor, dass die positiven Ernährungsei
genschaften solcher Lebensmittel und Getränke durch diese audiovisuelle kommerzielle Kommunikation nicht 
hervorgehoben werden. 

(5) Die Mitgliedstaaten und die Kommission können die Selbstregulierung für die Zwecke dieses Artikels mithilfe 
von Verhaltenskodizes der Union gemäß Artikel 4a Absatz 2 fördern.“  

14. Artikel 10 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Audiovisuelle Mediendienste oder Sendungen dürfen nicht von Unternehmen gesponsert werden, deren 
Haupttätigkeit die Herstellung oder der Verkauf von Zigaretten und anderen Tabakerzeugnissen sowie von 
elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern ist.“ 

b)  Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Nachrichtensendungen und Sendungen zur politischen Information dürfen nicht gesponsert werden. Die 
Mitgliedstaaten können das Sponsoring von Kindersendungen untersagen. Die Mitgliedstaaten können sich dafür 
entscheiden, das Zeigen von Sponsorenlogos in Kindersendungen, Dokumentationen und Sendungen religiösen 
Inhalts zu untersagen.“  

15. Artikel 11 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 11 

(1) Dieser Artikel gilt nur für Sendungen, die nach dem 19. Dezember 2009 produziert werden. 

(2) Produktplatzierung ist in allen audiovisuellen Mediendiensten gestattet, außer in Nachrichtensendungen und 
Sendungen zur politischen Information, Verbrauchersendungen, Sendungen religiösen Inhalts und Kindersendungen. 
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(3) Sendungen, die Produktplatzierung enthalten, müssen folgende Anforderungen erfüllen: 

a)  Ihr Inhalt und ihre Platzierung im Sendeplan, bei Fernsehsendungen, oder in einem Katalog, im Fall von 
audiovisuellen Mediendiensten auf Abruf, dürfen keinesfalls so beeinflusst werden, dass die Verantwortung und 
redaktionelle Unabhängigkeit des Mediendiensteanbieters beeinträchtigt wird; 

b)  sie dürfen nicht unmittelbar zu Kauf, Miete oder Pacht von Waren oder Dienstleistungen anregen, insbesondere 
nicht durch spezielle verkaufsfördernde Hinweise auf diese Waren oder Dienstleistungen; 

c)  sie dürfen das betreffende Produkt nicht zu stark herausstellen; 

d)  die Zuschauer müssen zu Sendungsbeginn und -ende sowie bei Fortsetzung einer Sendung nach einer 
Werbeunterbrechung durch eine angemessene Kennzeichnung eindeutig auf das Bestehen einer 
Produktplatzierung hingewiesen werden, damit jede Irreführung des Zuschauers verhindert wird. 

Die Mitgliedstaaten können von den Anforderungen des Buchstabens d absehen; dies gilt nicht für Sendungen, die 
von einem Mediendiensteanbieter oder von einem mit diesem Mediendiensteanbieter verbundenen Unternehmen 
produziert oder in Auftrag gegeben wurden. 

(4) Sendungen dürfen unter keinen Umständen die folgenden Produktplatzierungen enthalten: 

a)  Produktplatzierung zugunsten von Zigaretten und anderen Tabakerzeugnissen sowie von elektronischen 
Zigaretten und Nachfüllbehältern oder zugunsten von Unternehmen, deren Haupttätigkeit die Herstellung oder 
der Verkauf dieser Erzeugnisse ist; 

b)  Produktplatzierung zugunsten bestimmter Arzneimittel oder medizinischer Behandlungen, die in dem 
Mitgliedstaat, dessen Rechtshoheit der Mediendiensteanbieter unterworfen ist, nur auf ärztliche Verordnung 
erhältlich sind.“  

16. Die Überschrift des Kapitels IV wird gestrichen.  

17. Artikel 12 wird gestrichen.  

18. Artikel 13 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 13 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die ihrer Rechtshoheit unterworfenen Mediendiensteanbieter 
audiovisueller Mediendienste auf Abruf sicherstellen, dass ihre Kataloge einen Mindestanteil europäischer Werke von 
30 % enthalten und solche Werke herausgestellt werden. 

(2) Verpflichten die Mitgliedstaaten die ihrer Rechtshoheit unterworfenen Mediendiensteanbieter dazu, finanziell 
zur Produktion europäischer Werke beizutragen, auch durch Direktinvestitionen in Inhalte und durch Beiträge zu 
nationalen Fonds, können sie auch Mediendiensteanbieter, die auf Zuschauer in ihrem Gebiet abzielen, aber in 
einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen sind, zur Leistung solcher Beiträge verpflichten, die verhältnismäßig und 
diskriminierungsfrei sein müssen. 

(3) Im Falle von Absatz 2 beruht der finanzielle Beitrag nur auf den Einnahmen, die in den betreffenden Zielmitg
liedstaaten erzielt werden. Erlegt der Mitgliedstaat, in dem der Anbieter niedergelassen ist, einen solchen finanziellen 
Beitrag auf, berücksichtigt er etwaige von Zielmitgliedstaaten auferlegte finanzielle Verpflichtungen. Jeder finanzielle 
Beitrag muss mit dem Unionsrecht und insbesondere mit den Vorschriften für staatliche Beihilfen vereinbar sein. 

(4) Die Mitgliedstaaten berichten der Kommission bis zum 19. Dezember 2021 und anschließend alle zwei Jahre 
über die Durchführung der Absätze 1 und 2. 

(5) Auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten übermittelten Informationen und einer unabhängigen Studie 
erstattet die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat über die Anwendung der Absätze 1 und 2 
Bericht und trägt dabei der Marktlage und den technischen Entwicklungen sowie dem Ziel der kulturellen Vielfalt 
Rechnung. 

(6) Die gemäß Absatz 1 auferlegte Verpflichtung und die Anforderung gemäß Absatz 2 an Mediendiensteanbieter, 
die auf Zuschauer im Gebiet eines anderen Mitgliedstaats abzielen, gelten nicht für Mediendiensteanbieter mit 
geringen Umsätzen oder geringen Zuschauerzahlen. Die Mitgliedstaaten können von diesen Verpflichtungen oder 
Anforderungen auch dann absehen, wenn diese wegen der Art oder des Themas der audiovisuellen Mediendienste 
undurchführbar oder ungerechtfertigt wären. 

(7) Die Kommission gibt nach Konsultation des Kontaktausschusses Leitlinien für die Berechnung des Anteils 
europäischer Werke gemäß Absatz 1 und für die Definition einer geringen Zuschauerzahl und eines geringen 
Umsatzes gemäß Absatz 6 heraus.“ 
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19. Artikel 19 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Einzeln gesendete Fernsehwerbe- und Teleshoppingspots sind im Rahmen von Sportveranstaltungen zulässig. 
Einzeln gesendete Fernsehwerbe- und Teleshoppingspots müssen, außer bei der Übertragung von Sportverans
taltungen, die Ausnahme bilden.“  

20. Artikel 20 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Übertragung von Fernsehfilmen (mit Ausnahme von Serien, Reihen und Dokumentationen), 
Kinospielfilmen und Nachrichtensendungen darf für jeden programmierten Zeitraum von mindestens 30 Minuten 
einmal für Fernsehwerbung oder Teleshopping unterbrochen werden. Die Übertragung von Kindersendungen darf 
für jeden programmierten Zeitraum von mindestens 30 Minuten einmal für Fernsehwerbung unterbrochen werden, 
sofern die Gesamtdauer der Sendung nach dem Sendeplan mehr als 30 Minuten beträgt. Die Übertragung von 
Teleshopping ist während Kindersendungen untersagt. Die Übertragung von Gottesdiensten darf nicht durch 
Fernsehwerbung oder Teleshopping unterbrochen werden.“  

21. Artikel 23 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 23 

(1) Der Sendezeitanteil von Fernsehwerbespots und Teleshoppingspots darf im Zeitraum von 6.00 Uhr bis 
18.00 Uhr 20 % dieses Zeitraums nicht überschreiten. Der Sendezeitanteil von Fernsehwerbespots und Teleshop
pingspots darf im Zeitraum von 18.00 Uhr bis 24.00 Uhr 20 % dieses Zeitraums nicht überschreiten. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für 

a)  Hinweise des Fernsehveranstalters auf seine eigenen Sendungen und auf Begleitmaterialien, die direkt von diesen 
Sendungen abgeleitet sind, oder auf Sendungen und audiovisuelle Mediendienste anderer Teile derselben 
Sendergruppe; 

b)  Sponsorenhinweise; 

c)  Produktplatzierungen; 

d)  neutrale Einzelbilder zwischen redaktionellen Inhalten und Fernsehwerbe- oder Teleshoppingspots sowie 
zwischen einzelnen Spots.“  

22. Kapitel VIII wird gestrichen.  

23. Folgendes Kapitel wird eingefügt: 

„KAPITEL IXA 

BESTIMMUNGEN FÜR VIDEO-SHARING-PLATTFORM-DIENSTE 

Artikel 28a 

(1) Für die Zwecke dieser Richtlinie unterliegt ein Video-Sharing-Plattform-Anbieter, der im Sinne des Artikels 3 
Absatz 1 der Richtlinie 2000/31/EG im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats niedergelassen ist, der Rechtshoheit dieses 
Mitgliedstaats. 

(2) Ein Video-Sharing-Plattform-Anbieter, der nicht gemäß Absatz 1 im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
niedergelassen ist, gilt für die Zwecke dieser Richtlinie als im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats niedergelassen, wenn 
dieser Video-Sharing-Plattform-Anbieter 

a)  ein Mutterunternehmen oder ein Tochterunternehmen hat, das im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats 
niedergelassen ist, oder 

b)  Teil einer Gruppe ist und ein anderes Unternehmen dieser Gruppe im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats 
niedergelassen ist. 

Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck 

a)  ‚Mutterunternehmen‘ ein Unternehmen, das ein oder mehrere Tochterunternehmen kontrolliert; 

b)  ‚Tochterunternehmen‘ ein von einem Mutterunternehmen kontrolliertes Unternehmen, einschließlich jedes 
mittelbar kontrollierten Tochterunternehmens eines Mutterunternehmens; 

c)  ‚Gruppe‘ ein Mutterunternehmen, alle seine Tochterunternehmen und alle anderen mit ihnen wirtschaftlich und 
rechtlich verbundenen Unternehmen. 

(3) Sind das Mutterunternehmen, das Tochterunternehmen oder die anderen Unternehmen der Gruppe jeweils in 
verschiedenen Mitgliedstaaten niedergelassen, so gilt der Video-Sharing-Plattform-Anbieter für die Zwecke der 
Anwendung des Absatzes 2 als in dem Mitgliedstaat niedergelassen, in dem sein Mutterunternehmen niedergelassen 
ist, oder — mangels einer solchen Niederlassung — als in dem Mitgliedstaat niedergelassen, in dem sein Tochterun
ternehmen niedergelassen ist, oder — mangels einer solchen Niederlassung — als in dem Mitgliedstaat 
niedergelassen, in dem das andere Unternehmen der Gruppe niedergelassen ist. 
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(4) Gibt es mehrere Tochterunternehmen und ist jedes dieser Tochterunternehmen in einem anderen Mitgliedstaat 
niedergelassen, so gilt der Video-Sharing-Plattform-Anbieter für die Zwecke der Anwendung des Absatzes 3 als in 
dem Mitgliedstaat niedergelassen, in dem eines der Tochterunternehmen zuerst seine Tätigkeit aufgenommen hat, 
sofern eine dauerhafte und tatsächliche Verbindung mit der Wirtschaft dieses Mitgliedstaats besteht. 

Gibt es mehrere andere Unternehmen, die Teil der Gruppe sind und von denen jedes in einem anderen Mitgliedstaat 
niedergelassen ist, so gilt der Video-Sharing-Plattform-Anbieter als in dem Mitgliedstaat niedergelassen, in dem eines 
dieser Unternehmen zuerst seine Tätigkeit aufgenommen hat, sofern eine dauerhafte und tatsächliche Verbindung 
mit der Wirtschaft dieses Mitgliedstaats besteht. 

(5) Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten Artikel 3 und die Artikel 12 bis 15 der Richtlinie 2000/31/EG für 
Video-Sharing-Plattform-Anbieter, die gemäß Absatz 2 dieses Artikels als im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
niedergelassen gelten. 

(6) Die Mitgliedstaaten erstellen eine Liste der in ihrem Hoheitsgebiet niedergelassenen oder als niedergelassen 
geltenden Video-Sharing-Plattform-Anbieter, halten sie auf dem neuesten Stand und geben an, auf welchen der in 
den Absätzen 1 bis 4 genannten Kriterien ihre Rechtshoheit beruht. Die Mitgliedstaaten übermitteln diese Liste 
sowie alle Aktualisierungen dieser Liste der Kommission. 

Die Kommission stellt sicher, dass solche Listen in einer zentralen Datenbank bereitgestellt werden. Im Fall von 
Unstimmigkeiten zwischen den Listen wendet sich die Kommission an die betreffenden Mitgliedstaaten, um eine 
Lösung zu finden. Die Kommission stellt sicher, dass die nationalen Regulierungsbehörden oder -stellen auf diese 
Datenbank zugreifen können. Die Kommission macht die Informationen in der Datenbank öffentlich zugänglich. 

(7) Können sich die betreffenden Mitgliedstaaten bei der Anwendung dieses Artikels nicht darüber einigen, 
welcher Mitgliedstaat die Rechtshoheit ausübt, bringen sie diese Angelegenheit ohne unangemessene Verzögerung 
der Kommission zur Kenntnis. Die Kommission kann die ERGA auffordern, gemäß Artikel 30b Absatz 3 Buchstabe 
d zu der Angelegenheit Stellung zu nehmen. ERGA nimmt innerhalb von 15 Arbeitstagen nach der Anfrage der 
Kommission zu der Angelegenheit Stellung. Die Kommission hält den Kontaktausschuss ordnungsgemäß informiert. 

Artikel 28b 

(1) Unbeschadet der Artikel 12 bis 15 der Richtlinie 2000/31/EG sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass ihrer 
Rechtshoheit unterliegende Video-Sharing-Plattform-Anbieter angemessene Maßnahmen treffen, um 

a)  Minderjährige gemäß Artikel 6a Absatz 1 vor Sendungen, nutzergenerierten Videos und audiovisueller 
kommerzieller Kommunikation zu schützen, die ihre körperliche, geistige oder sittliche Entwicklung 
beeinträchtigen können; 

b)  die Allgemeinheit vor Sendungen, nutzergenerierten Videos und audiovisueller kommerzieller Kommunikation 
zu schützen, in denen zu Gewalt oder Hass gegen eine Gruppe von Personen oder gegen ein Mitglied einer 
Gruppe aus einem der in Artikel 21 der Charta genannten Gründe aufgestachelt wird; 

c)  die Allgemeinheit vor Sendungen, nutzergenerierten Videos und audiovisueller kommerzieller Kommunikation 
mit Inhalten zu schützen, deren Verbreitung gemäß Unionsrecht eine Straftat darstellt, nämlich die öffentliche 
Aufforderung zur Begehung einer terroristischen Straftat im Sinne des Artikels 5 der Richtlinie (EU) 2017/541, 
Straftaten im Zusammenhang mit Kinderpornografie im Sinne des Artikels 5 Absatz 4 der 
Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (*) und rassistische und fremdenfeindliche 
Straftaten im Sinne des Artikels 1 des Rahmenbeschlusses 2008/913/JI. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die ihrer Rechtshoheit unterworfenen Video-Sharing-Plattform-Anbieter 
die Anforderungen des Artikels 9 Absatz 1 in Bezug auf audiovisuelle kommerzielle Kommunikation, die von diesen 
Video-Sharing-Plattform-Anbietern vermarktet, verkauft oder zusammengestellt wird, erfüllen. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die ihrer Rechtshoheit unterworfenen Video-Sharing-Plattform-Anbieter 
angemessene Maßnahmen ergreifen, um die Anforderungen nach Artikel 9 Absatz 1 in Bezug auf audiovisuelle 
kommerzielle Kommunikation, die nicht von diesen Video-Sharing-Plattform-Anbietern vermarktet, verkauft oder 
zusammengestellt wird, zu erfüllen, wobei der Tatsache, dass die Video-Sharing-Plattform-Anbieter nur eine 
begrenzte Kontrolle über eine solche audiovisuelle kommerzielle Kommunikation ausüben, Rechnung zu tragen ist. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Video-Sharing-Plattform-Anbieter ihre Nutzer eindeutig auf Sendungen und 
nutzergenerierte Videos hinweisen, die audiovisuelle kommerzielle Kommunikation enthalten, vorausgesetzt, dass 
eine solche Kommunikation gemäß Absatz 3 Unterabsatz 3 Buchstabe c erklärt wurde oder der Anbieter Kenntnis 
davon hat. 

Die Mitgliedstaaten unterstützen die Nutzung der Koregulierung und die Förderung der Selbstregulierung mithilfe 
von Verhaltenskodizes gemäß Artikel 4a Absatz 1, um die Einwirkung audiovisueller kommerzieller 
Kommunikation für Lebensmittel und Getränke, die Nährstoffe und Substanzen mit ernährungsbezogener oder 
physiologischer Wirkung enthalten — insbesondere Fett, Transfettsäuren, Salz oder Natrium, sowie Zucker —, deren 
übermäßige Aufnahme im Rahmen der Gesamternährung nicht empfohlen wird, auf Kinder wirkungsvoll zu 
verringern. Diese Kodizes sehen möglichst vor, dass die positiven Ernährungseigenschaften solcher Lebensmittel und 
Getränke durch diese audiovisuelle kommerzielle Kommunikation nicht hervorgehoben werden. 
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(3) Für die Zwecke der Absätze 1 und 2 werden die angemessenen Maßnahmen in Anbetracht der Art der 
fraglichen Inhalte, des Schadens, den sie anrichten können, der Merkmale der zu schützenden Personenkategorie 
sowie der betroffenen Rechte und berechtigten Interessen, einschließlich derer der Video-Sharing-Plattform-Anbieter 
und der Nutzer, die die Inhalte erstellt oder hochgeladen haben, sowie des öffentlichen Interesses bestimmt. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle ihrer Rechtshoheit unterworfenen Video-Sharing-Plattform-Anbieter 
solche Maßnahmen anwenden. Diese Maßnahmen müssen durchführbar und verhältnismäßig sein und der Größe 
des Video-Sharing-Plattform-Dienstes und der Art des angebotenen Dienstes Rechnung tragen. Solche Maßnahmen 
dürfen weder zu Ex-ante-Kontrollmaßnahmen noch zur Filterung von Inhalten beim Hochladen, die nicht mit 
Artikel 15 der Richtlinie 2000/31/EG im Einklang stehen, führen. Zum Schutz Minderjähriger gemäß Absatz 1 
Buchstabe a dieses Artikels unterliegen die schädlichsten Inhalte den strengsten Maßnahmen der Zugangskontrolle. 

Solche Maßnahmen beinhalten, soweit zweckmäßig: 

a)  die Aufnahme der Anforderungen gemäß Absatz 1 in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Video-Sharing- 
Plattform-Dienste und die Anwendung dieser Anforderungen; 

b)  die Aufnahme der Anforderungen des Artikels 9 Absatz 1 für audiovisuelle kommerzielle Kommunikation, die 
nicht von den Video-Sharing-Plattform-Anbietern vermarktet, verkauft oder zusammengestellt wird, in die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Video-Sharing-Plattform-Dienste und die Anwendung dieser 
Anforderungen; 

c)  die Bereitstellung einer Funktion für Nutzer, die nutzergenerierte Videos hochladen, mit der sie erklären können, 
ob diese Videos audiovisuelle kommerzielle Kommunikation enthalten, soweit sie davon Kenntnis haben oder 
eine solche Kenntnis nach vernünftigem Ermessen erwartet werden kann; 

d)  die Einrichtung und den Betrieb von transparenten und nutzerfreundlichen Mechanismen, mit denen Video- 
Sharing-Plattform-Nutzer dem betreffenden Video-Sharing-Plattform-Anbieter die in Absatz 1 genannten Inhalte, 
die auf seiner Plattform bereitgestellt werden, melden oder anzeigen können; 

e)  die Einrichtung und den Betrieb von Systemen, mit denen Video-Sharing-Plattform-Anbieter den Video-Sharing- 
Plattform-Nutzern erklären, wie den Meldungen oder Anzeigen gemäß Buchstabe d Folge geleistet wurde; 

f)  die Einrichtung und den Betrieb von Systemen zur Altersverifikation für Video-Sharing-Plattform-Nutzer in 
Bezug auf Inhalte, die die körperliche, geistige oder sittliche Entwicklung von Minderjährigen beeinträchtigen 
können; 

g)  die Einrichtung und den Betrieb von leicht zu handhabenden Systemen, mit denen Video-Sharing-Plattform- 
Nutzer die in Absatz 1 genannten Inhalte bewerten können; 

h)  die Bereitstellung von Systemen zur Kontrolle durch Eltern, die der Kontrolle der Endnutzer unterliegen, in Bezug 
auf Inhalte, die die körperliche, geistige oder sittliche Entwicklung von Minderjährigen beeinträchtigen können; 

i)  die Einrichtung und den Betrieb von transparenten, leicht zu handhabenden und wirksamen Verfahren für den 
Umgang mit und die Beilegung von Beschwerden des Nutzers gegenüber dem Video-Sharing-Plattform-Anbieter 
in Bezug auf die Umsetzung der in den Buchstaben d bis h genannten Maßnahmen; 

j)  das Angebot wirksamer Maßnahmen und Instrumente für Medienkompetenz und die Sensibilisierung der Nutzer 
für diese Maßnahmen und Instrumente. 

Personenbezogene Daten von Minderjährigen, die von Video-Sharing-Plattform-Anbietern gemäß Unterabsatz 3 
Buchstaben f und h erhoben oder anderweitig gewonnen werden, dürfen nicht für kommerzielle Zwecke wie etwa 
Direktwerbung, Profiling und auf das Nutzungsverhalten abgestimmte Werbung verwendet werden. 

(4) Zur Umsetzung der in den Absätzen 1 und 3 dieses Artikels genannten Maßnahmen unterstützen die 
Mitgliedstaaten die Nutzung der Koregulierung gemäß Artikel 4a Absatz 1. 

(5) Die Mitgliedstaaten schaffen die erforderlichen Mechanismen zur Beurteilung der Angemessenheit der in 
Absatz 3 genannten Maßnahmen der Video-Sharing-Plattform-Anbieter. Die Mitgliedstaaten betrauen die nationalen 
Regulierungsbehörden oder -stellen mit der Beurteilung dieser Maßnahmen. 

(6) Die Mitgliedstaaten können Video-Sharing-Plattform-Anbietern Maßnahmen auferlegen, die ausführlicher oder 
strenger sind als die in Absatz 3 dieses Artikels genannten Maßnahmen. Erlassen sie solche Maßnahmen, halten die 
Mitgliedstaaten die im geltenden Unionsrecht festgelegten Anforderungen ein, darunter die Vorgaben der Artikel 12 
bis 15 der Richtlinie 2000/31/EG oder des Artikels 25 der Richtlinie 2011/93/EU. 

(7) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Nutzern und Video-Sharing- 
Plattform-Anbietern bezüglich der Anwendung der Absätze 1 und 3 außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren zur 
Verfügung stehen. Diese Verfahren ermöglichen eine unparteiische Streitbeilegung und entziehen dem Nutzer nicht 
seinen Rechtsschutz nach nationalem Recht. 
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(8) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Nutzer ihre Rechte gegenüber Video-Sharing-Plattform-Anbietern 
gemäß Absatz 1 und 3 vor Gericht geltend machen können. 

(9) Die Kommission ermutigt die Video-Sharing-Plattform-Anbieter, bewährte Verfahren bezüglich auf 
Koregulierung beruhender Verhaltenskodizes gemäß Absatz 4 auszutauschen. 

(10) Die Mitgliedstaaten und die Kommission können die Selbstregulierung mithilfe von Verhaltenskodizes der 
Union gemäß Artikel 4a Absatz 2 fördern.  

(*) Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 zur Bekämpfung 
des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornografie sowie zur 
Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates (ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1).“  

24. Die Überschrift des Kapitels XI erhält folgende Fassung: 

„REGULIERUNGSBEHÖRDEN UND-STELLEN DER MITGLIEDSTAATEN“.  

25. Artikel 30 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 30 

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt eine oder mehrere nationale Regulierungsbehörde oder -stelle. Die Mitgliedstaaten 
sorgen dafür, dass diese rechtlich von Regierungsstellen getrennt und funktionell unabhängig von ihren jeweiligen 
Regierungen und anderen öffentlichen oder privaten Einrichtungen sind. Die Möglichkeit der Mitgliedstaaten, 
Regulierungsbehörden einzurichten, die die Aufsicht über verschiedene Sektoren führen, bleibt hiervon unberührt. 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die nationalen Regulierungsbehörden oder -stellen ihre Befugnisse 
unparteiisch und transparent und im Einklang mit den Zielen dieser Richtlinie — insbesondere Medienpluralismus, 
kulturelle und sprachliche Vielfalt, Verbraucherschutz, Barrierefreiheit, Diskriminierungsfreiheit, das reibungslose 
Funktionieren des Binnenmarktes und Förderung eines fairen Wettbewerbs — ausüben. 

Die nationalen Regulierungsbehörden oder -stellen holen im Zusammenhang mit der Erfüllung der ihnen nach 
nationalem Recht zur Umsetzung des Unionsrechts übertragenen Aufgaben weder Weisungen einer anderen Stelle 
ein noch nehmen sie solche entgegen. Dies steht einer Aufsicht im Einklang mit dem nationalen Verfassungsrecht 
nicht entgegen. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Zuständigkeiten und Befugnisse der nationalen Regulierungs
behörden oder -stellen sowie die Art und Weise, wie diese zur Rechenschaft gezogen werden, eindeutig gesetzlich 
geregelt sind. 

(4) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die nationalen Regulierungsbehörden oder -stellen angemessene 
finanzielle und personelle Mittel und Durchsetzungsbefugnisse haben, um ihre Aufgaben wirksam wahrzunehmen 
und zur Arbeit der ERGA beizutragen. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen Regulierungsbehörden 
oder -stellen über eigene jährliche Haushaltspläne verfügen, die veröffentlicht werden. 

(5) Die Mitgliedstaaten regeln in ihrem nationalen Recht die Bedingungen und Verfahren für die Ernennung und 
die Entlassung sowie die Dauer der Mandate der Leiter nationaler Regulierungsbehörden und -stellen oder der 
Mitglieder des Kollegiums, das diese Funktion ausübt. Die Verfahren müssen transparent und diskriminierungsfrei 
sein, und das erforderliche Maß an Unabhängigkeit muss sichergestellt sein. Der Leiter einer nationalen 
Regulierungsbehörde oder -stelle oder die Mitglieder des Kollegiums, das diese Funktion innerhalb einer nationalen 
Regulierungsbehörde oder -stelle ausübt, dürfen entlassen werden, wenn sie die zuvor auf nationaler Ebene 
festgelegten Voraussetzungen für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben nicht mehr erfüllen. Eine Entlassungsent
scheidung muss ausreichend begründet, vorab mitgeteilt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 

(6) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass es auf nationaler Ebene wirksame Beschwerdeverfahren gibt. Die 
Beschwerdestelle, bei der es sich um ein Gericht handeln kann, muss von den an der Beschwerde beteiligten Parteien 
unabhängig sein. 

Bis zum Abschluss des Beschwerdeverfahrens bleibt die Entscheidung der nationalen Regulierungsbehörde oder 
-stelle wirksam, sofern nicht nach Maßgabe des nationalen Rechts einstweilige Maßnahmen erlassen werden.“  

26. Folgende Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 30a 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass nationale Regulierungsbehörden oder -stellen angemessene 
Maßnahmen ergreifen, um einander und der Kommission die Informationen zu übermitteln, die für die Anwendung 
dieser Richtlinie und insbesondere der Artikel 2, 3 und 4 notwendig sind. 
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(2) Werden nationale Regulierungsbehörden oder ‑stellen im Zuge des Informationsaustauschs nach Absatz 1 
von einem ihrer Rechtshoheit unterworfenen Mediendiensteanbieter darüber unterrichtet, dass er einen Dienst 
erbringen wird, der ganz oder vorwiegend auf Zuschauer eines anderen Mitgliedstaats ausgerichtet ist, so 
unterrichtet die nationale Regulierungsbehörde oder -stelle in dem die Rechtshoheit innehabenden Mitgliedstaat die 
nationale Regulierungsbehörde oder -stelle des Zielmitgliedstaats. 

(3) Richtet die Regulierungsbehörde oder -stelle eines Mitgliedstaats, auf dessen Hoheitsgebiet ein der 
Rechtshoheit eines anderen Mitgliedstaats unterworfener Mediendienstanbieter abzielt, ein Ersuchen betreffend die 
Tätigkeiten dieses Anbieters an die Regulierungsbehörde oder -stelle des Mitgliedstaats, der die Rechtshoheit über 
diesen Anbieter ausübt, so unternimmt die letztgenannte Regulierungsbehörde oder -stelle alles in ihrer Macht 
Stehende, um dem Ersuchen innerhalb von zwei Monaten — unbeschadet strengerer Fristen, die nach dieser 
Richtlinie anwendbar sind — nachzukommen. Die Regulierungsbehörde oder -stelle des Zielmitgliedstaats stellt der 
Regulierungsbehörde oder -stelle des die Rechtshoheit innehabenden Mitgliedstaats auf Ersuchen alle Informationen 
zur Verfügung, die sie dabei unterstützen können, dem Ersuchen nachzukommen. 

Artikel 30b 

(1) Die Gruppe europäischer Regulierungsstellen für audiovisuelle Mediendienste (ERGA) wird hiermit eingesetzt. 

(2) Sie setzt sich zusammen aus Vertretern nationaler Regulierungsbehörden oder -stellen für den Bereich der 
audiovisuellen Mediendienste mit Hauptzuständigkeit für die Aufsicht über audiovisuelle Mediendienste oder — 
wenn es keine nationale Regulierungsbehörde oder -stelle gibt — aus anderen Vertretern, die im Wege der dafür 
vorgesehenen Verfahren ausgewählt werden. Ein Vertreter der Kommission nimmt an den Sitzungen der ERGA teil. 

(3) Die ERGA hat folgende Aufgaben: 

a)  Bereitstellung von technischem Sachverstand für die Kommission in Bezug auf 

—  ihre Aufgabe, eine kohärente Umsetzung dieser Richtlinie in allen Mitgliedstaaten sicherzustellen, sowie 

—  Angelegenheiten, die audiovisuelle Mediendienste betreffen und in ihre Zuständigkeit fallen; 

b)  den Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren in Bezug auf die Anwendung des Rechtsrahmens für 
audiovisuelle Mediendienste, einschließlich Barrierefreiheit und Medienkompetenz; 

c)  Zusammenarbeit und Versorgung ihrer Mitglieder mit den erforderlichen Informationen für die Anwendung 
dieser Richtlinie, insbesondere bezüglich der Artikel 3, 4 und 7; 

d)  auf Anfrage der Kommission — Abgabe von Stellungnahmen zu den technischen und faktischen Aspekten der 
Fragen gemäß Artikel 2 Absatz 5c, Artikel 3 Absätze 2 und 3, Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe c und Artikel 28a 
Absatz 7. 

(4) Die ERGA gibt sich eine Geschäftsordnung.“  

27. Artikel 33 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 33 

Die Kommission überwacht die Anwendung dieser Richtlinie durch die Mitgliedstaaten. 

Spätestens am 19. Dezember 2022 und danach alle drei Jahre übermittelt die Kommission dem Europäischen 
Parlament, dem Rat und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss einen Bericht über die Anwendung 
dieser Richtlinie. 

Spätestens am 19. Dezember 2026 übermittelt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat eine Ex- 
post-Bewertung, gegebenenfalls mit Vorschlägen für die Überarbeitung der Richtlinie, um die Wirkung dieser 
Richtlinie und ihren Mehrwert zu ermitteln. 

Die Kommission hält den Kontaktausschuss und die ERGA ordnungsgemäß über die Arbeiten und Tätigkeiten des 
jeweils anderen informiert. 

Die Kommission sorgt dafür, dass Informationen, die sie von den Mitgliedstaaten in Bezug auf eine von diesen 
erlassene Maßnahme in den von dieser Richtlinie koordinierten Bereichen erhält, dem Kontaktausschuss und der 
ERGA übermittelt werden.“  

28. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 33a 

(1) Die Mitgliedstaaten fördern die Entwicklung von Medienkompetenz und ergreifen entsprechende Maßnahmen. 
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(2) Bis zum 19. Dezember 2022 und anschließend alle drei Jahre berichten die Mitgliedstaaten der Kommission 
über die Durchführung des Absatzes 1. 

(3) Die Kommission gibt nach Konsultation des Kontaktausschusses Leitlinien zum Umfang solcher Berichte 
heraus.“ 

Artikel 2 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser 
Richtlinie bis zum 19. September 2020 nachzukommen. Sie teilen der Kommission umgehend den Wortlaut dieser 
Vorschriften mit. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der 
amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser 
Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen Rechtsvorschriften mit, die sie 
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 3 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 4 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Straßburg am 14. November 2018. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 

Der Präsident 
A. TAJANI  

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 
K. EDTSTADLER   
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